
Stadt Geilenkirchen 
 

10.11.2016 

 

 

Einladung 
 

zur 15. Sitzung des Umwelt- und Bauausschusses der Stadt Geilenkirchen am 
 

Dienstag, dem 22.11.2016, 18:00 Uhr 
 

im Großen Sitzungssaal, Markt 9, 52511 Geilenkirchen 
 
 
 
Tagesordnung 
 

I. Öffentlicher Teil 

 
 1.   Vorstellung und Beratung der Forstbewirtschaftung durch den Bundesforst zur Be-

seitigung von Luftfahrthindernissen im Bereich der Anflugschneise Ost am NATO-
Flugplatz Teveren 
Vorlage: 669/2016 

  
 2.   Beratung und Entscheidung über den Forstwirtschaftsplan 2017 für den städt. 

Waldbesitz im Rahmen der Forstbetriebsgemeinschaft Selfkant 
Vorlage: 661/2016 

  
 3.   Planentwurfsvorstellung und Beratung der Maßnahmen des WVER am Beeckfließ 

innerhalb der Ortslage Beeck 
Vorlage: 670/2016 

  
 4.   Vorstellung der Entwurfsplanung zur Sanierung des Außengeländes "Familienzent-

rum Teveren" 
Vorlage: 672/2016 

  
 5.   Neufassung der Satzungen für den Abwasserbereich (Abwasserbeseitigungssatzung, 

Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren und Kanalanschluss-Beiträgen, 
Satzung über die Entsorgung des Inhaltes von Grundstücksentwässerungsanlagen) 
Vorlage: 675/2016 

  
 6.   Antrag der Bürgerliste zur Verbesserung von Einrichtungen für Hundebesitzer 

Vorlage: 0864/2016 
  
 7.   Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN zur Planung und Errichtung eines 

Kreisverkehrs Kreuzung Herzog-Wilhelm-Straße/Am Mausberg bzw. Theodor-Heuss-
Ring 
Vorlage: 058/2016 

  
 8.   Information über die im Stadtbetrieb derzeit bis März 2017 vorgesehenen Baum-

schnittmaßnahmen im Rahmen der Pflanzflächenunterhaltung 
Vorlage: 855/2016 

 
 

 



   

 9.   Information über die getroffenen Maßnahmen zur Reduzierung der Auswirkungen 
von Starkregenereignissen für das Wohnbaugebiet "Hommer Heide" 
Vorlage: 673/2016 

  
 10.   Verschiedenes 
  
 

II. Nichtöffentlicher Teil 

 
 11.   Auftragsvergaben 
  
 11.1.   Vergabe eines Auftrages für die Herstellung und Instandhaltung von Kanalhausan-

schlüssen und kleinere bauliche Straßenunterhaltungsmaßnahmen für die Jahre 
2017 und 2018 
Vorlage: 649/2016 

  
 12.   Verschiedenes 
  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Gez. 
Paulus  
Ausschussvorsitzender 
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Bauverwaltungs- und Tiefbauamt 
08.11.2016 
669/2016 

Informationsvorlage 
 
 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Umwelt- und Bauausschuss Kenntnisnahme 22.11.2016 
 
 
Vorstellung und Beratung der Forstbewirtschaftung durch den Bundesforst zur Beseitigung von 
Luftfahrthindernissen im Bereich der Anflugschneise Ost am NATO-Flugplatz Teveren 
 
Sachverhalt: 
Gemäß dem Bewirtschaftungsvertrag vom 27.03.1991 obliegt dem Bundesforst die Beseiti-
gung von Luftfahrthindernissen und die Forstbewirtschaftung im betreffenden städtischen 
Waldbesitz. 
Entsprechend dem Beschluss des Umwelt- und Bauausschusses vom 08.04.2014 wurde mit 
dem Bundesforstbetrieb Rhein-Weser vereinbart, dass auf der Grundlage einer Gesamtpla-
nung jährlich die geplanten Forstmaßnahmen in den Waldflächen im Bereich der Anflug-
schneise Ost zum NATO-Flugplatz Teveren zuvor in einem städtischen Ratsgremium vorge-
stellt werden. 
Die Hindernisbeseitigung außerhalb der Waldflächen obliegt den Grundstückseigentümern. 
Für die Stadt Geilenkirchen wären dies Flächen um die Sportplätze Teveren sowie am sog. 
Pastorenwäldchen. 
In der Sitzung des Umwelt- und Bauausschusses vom 30.09.2014 wurden verbindliche Pläne 
vorgestellt, in denen die maximal zulässige Wuchshöhe im Bereich der Anflugschneise ausge-
wiesen wurde.  
 
Dem Ausschuss werden die derzeit absehbaren, bis Ende Februar 2017 anfallenden forstli-
chen Maßnahmen in der Sitzung vorgestellt. 
 
 
  
 

(Bauverwaltungs- und Tiefbauamt, Herr Savoir, 02451 - 629 229) 
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Bauverwaltungs- und Tiefbauamt 
03.11.2016 
661/2016 

Vorlage 
 
 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Umwelt- und Bauausschuss Entscheidung 22.11.2016 
 
 
Beratung und Entscheidung über den Forstwirtschaftsplan 2017 für den städt. Waldbesitz im 
Rahmen der Forstbetriebsgemeinschaft Selfkant 
 
Sachverhalt: 
Auf der Grundlage des Forstbetriebsplanes vom 01.01.2004 hat das zuständige Regionalforst-
amt Rureifel-Jülicher Börde den Forstwirtschaftsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2017 vorge-
legt. 
 
In dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 war als Hauptmaßnahme die Verwertung von Pap-
peln im „Müllendorfer Bruch“ geplant. Diese Maßnahme wurde Aufgrund der Beseitigung von 
Unwetter- und Folgeschäden im Sommer des Jahres 2016 ausgesetzt und soll nun auf einer 
erweiterten Fläche fortgesetzt werden. Die Aufforstung erfolgt mit Bergahorn, Vogelkirsche, 
Hainbuche und Schwarznuss.  
 
In verschiedenen weiteren Abteilungen des städtischen Waldbesitzes sind Strukturdurchfors-
tungen zur Erhöhung der Stabilität der Bestände und zur Werterhöhung vorgesehen. Die da-
für geplanten Kosten der Hauungsmaßnahmen betragen 21.898,-- €.  
 
Im Bereich der Wegeunterhaltung werden 4.000,-- € für den Aufhieb und die Pflege von 
Wanderwegen benötigt.  
 
Unter Berücksichtigung aller im Wirtschaftsplan 2017 eingestellter Maßnahmen ergeben sich 
Gesamtkosten in Höhe von 53.559,-- € Demgegenüber stehen geplante Einnahmen aus dem 
Holzverkauf in Höhe von 22.000,-- €. Das Forstamt hat desweiteren an den Aufforstungen 
insgesamt 16.000 Ökopunkte ermittelt mit einem vergleichsweisen Vermarktungswert  i.H.v 
32.000,-- €. 
 
Der Ausschussvorsitzende und die Fraktionsvorsitzenden erhalten jeweils eine Kopie des 
Forstwirtschaftsplanes 2017 mit der Sitzungseinladung.  
 
Vertreter des Forstamtes Rureifel-Jülicher Börde werden den Wirtschaftsplan in der Sitzung 
erläutern.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Umwelt- und Bauausschuss beschließt die Durchführung der im Wirtschaftsplan für das 
Jahr 2017 vorgeschlagenen forstwirtschaftlichen Maßnahmen unter der Voraussetzung, dass 
die Haushaltsmittel hierfür bereitgestellt werden.   
  
 

(Bauverwaltungs- und Tiefbauamt, Herr Houben, 02451 - 629 227) 
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Bauverwaltungs- und Tiefbauamt 
07.11.2016 
670/2016 

Vorlage 
 
 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Umwelt- und Bauausschuss Entscheidung 22.11.2016 
 
 
Planentwurfsvorstellung und Beratung der Maßnahmen des WVER am Beeckfließ innerhalb der 
Ortslage Beeck 
 
Sachverhalt: 
Der Wasserverband Eifel-Rur (WVER) beabsichtigt im Laufe des Jahres 2017 Gewässerbau-
maßnahmen innerhalb der Ortslage Beeck. Vorgesehen sind die Sanierung des Betonprofils 
entlang der Bebauung der Straße „Zum Schlackenberg“ zwischen den Hausnummern 26 und 
36 und des Weiteren eine Renaturierung auf der städtischen Freifläche (derzeitiger Bolzplatz) 
im dortigen Bereich.  
 
Der WVER hat beim Kreis Heinsberg die wasserrechtliche Plangenehmigung beantragt. Die 
Stadt Geilenkirchen wird in Kürze Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten.  
Die in den beigefügten Lagekarten dargestellt Planung wird daher in dieser Sitzung durch den 
WVER vorgestellt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Umwelt- und Bauausschuss stimmt der Planung zu.  
 
 
Anlage/n:  
Beeckfließ GEW-LP-G-301 
Beeckfließ GEW-LP-G-302 

(Bauverwaltungs- und Tiefbauamt, Herr Houben, 02451 - 629 227) 
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Stadtbetrieb 
10.11.2016 
672/2016 

Vorlage 
 
 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Umwelt- und Bauausschuss Entscheidung 22.11.2016 
 
 
Vorstellung der Entwurfsplanung zur Sanierung des Außengeländes "Familienzentrum Teveren" 
 
Sachverhalt: 
In seiner 12. Sitzung am 10.05.2016 hat der Umwelt- und Bauausschuss der Stadt Geilenkir-
chen beschlossen, das Außengelände des „Familienzentrums Teveren“ zu sanieren. 
 
Zwischenzeitlich wurde das Büro für Gartenarchitektur Planraum Grün aus Geilenkirchen mit 
den Ingenieurleistungen beauftragt. Die Entwurfsplanung wird in der Sitzung durch das Büro 
für Gartenarchitektur vorgestellt und erläutert. Im Wesentlichen beinhaltet der Entwurf die 
Überarbeitung des kompletten Außengeländes.  
 
In Zusammenarbeit mit den pädagogischen Kräften des Familienzentrums und der Fachbera-
tung hat man sich auf die nachfolgend aufgeführten Gestaltungselemente geeinigt. 

 
- Befestige Flächen mit unterschiedlichen Belägen und Gestaltungselementen     
  (Pflasterfläche, „Rennweg“, Forum und „Spielinseln“ aus großformatigen Platten) 
- Sitzbänke in verschiedenen Höhen und Randeinfassung Sandkasten 
- Rampe und Austrittskanzel an der Treppenanlage 
- Kleinere Ausstattungselemente, Zaun als „Rhythmuswand“, Bepflanzung,  
  „Sinnesweg“, Erdhügel, Feuerstelle, Hochbeete 
 
Die Gesamtkosten für die o.g. Maßnahmen würden ca. 86.000,- € betragen. Bei Verzicht auf 
die Rampenanlage würden sich die Kosten auf ca. 55.500,- € verringern. 
 
Eine Neugestaltung des Außengeländes ist dringend notwendig und wird überwiegend aus 
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung finanziert. Die sicherlich wünschenswerte 
Rampenanlage wäre aber ein neues und zusätzliches Element. Eine barrierefreie Zugänglich-
keit des Gebäudes ist über den Haupteingang gegeben. 
 
Eine endgültige Aussage über die Nutzungsdauer des bestehenden Familienzentrums wurde 
noch nicht getroffen. Die kalkulierten Kosten einschließlich der Rampe übersteigen den ehe-
mals gesteckten Rahmen. Die Verwaltung schlägt in Absprache mit dem pädagogischen Fach-
kräften daher vor, auf die Rampe und die Austrittskanzel über der Treppenanlage bis auf wei-
teres zu verzichten.  
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Beschlussvorschlag: 
1. Der vorgestellten Entwurfsplanung (ohne Rampe und Austrittskanzel mit Treppenan-

lage) zur Sanierung des Außengeländes des Familienzentrums in Teveren wird zuge-
stimmt. 

2. Die Entscheidung über die vorgestellte Entwurfsplanung hinsichtlich der geplanten 
Rampe und der Austrittskanzel mit Treppenanlage wird auf einen späteren Zeitpunkt 
verschoben. 

  
 
Finanzierung: 
Ausgabemittel stehen bei dem Untersachkonto 46400.50000 im Zuge der Deckungsfähigkeit 
zur Verfügung. 
  
 
 
Anlage/n:  
Entwurf Außengelände FamilienzentrumTeveren 

(Stadtbetrieb, Frau Aretz, 02451 - 629 221) 
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Dez II 
09.11.2016 
675/2016 

Vorlage 
 
 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Umwelt- und Bauausschuss Vorberatung 22.11.2016 
Rat der Stadt Geilenkirchen Entscheidung 14.12.2016 

 
 
Neufassung der Satzungen für den Abwasserbereich (Abwasserbeseitigungssatzung, Satzung 
über die Erhebung von Abwassergebühren und Kanalanschluss-Beiträgen, Satzung über die 
Entsorgung des Inhaltes von Grundstücksentwässerungsanlagen) 
 
Sachverhalt: 
 
Am 16.07.2016 ist das geänderte Landeswassergesetz NRW (LWG NRW) in Kraft getreten (GV. 
NRW. 2016, S. 559 ff.). Durch die umfangreichen Änderungen (126 anstatt 173 Paragrafen) 
wurde das Gesetz an das Wasserhaushaltsgesetz des Bundes (WHG) angepasst. U. a. wurden 
die Regelungen zur Abwasserabgabe (§§ 64 – 82 LWG NRW) in das Abwasserabgabengesetz 
des Bundes (AbwAG) überführt. 
 
Die Geschäftsstelle des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes hat die ent-
sprechenden Mustersatzungen für den Abwasserbereich auf Grundlage der geänderten ge-
setzlichen Bestimmungen überarbeitet und mit dem Ministerium für Umwelt und Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NRW sowie mit der Kommunal 
Agentur NRW abgestimmt. 
Damit die Regelungen aus den überarbeiteten Mustersatzungen auch bei der Stadt Geilenkir-
chen wirksam werden können, ist es erforderlich, die Satzungsregelungen der Stadt entspre-
chend anzupassen. 
Aufgrund der Vielzahl der geänderten Paragrafen sollen die betroffenen Satzungen neu ge-
fasst und damit u. a. auch an die Paragrafenreihenfolge der Mustersatzungen angepasst wer-
den. 
 
Eine vom bisherigen Satzungsinhalt abweichende inhaltliche Regelung ist aufgrund eines Ur-
teils des Oberverwaltungsgerichts Münster (Az. 9 A 1434/14 vom 26.08.2015) in der neuen 
Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren und Kanalanschluss-Beiträgen umzuset-
zen. 
In dem Urteil wurde die Erhebung der Gebühren für die Niederschlagswasserentsorgung in 
Schritten von 25 Quadratmetern für rechtswidrig erklärt, da diese Regelung dazu führt, dass 
die Gebührenpflichtigen trotz nominal gleichen Gebührensatzes in Abhängigkeit von der je-
weiligen Grundstücksgröße mit unterschiedlichen Gebühren pro m² versiegelter Fläche belas-
tet werden. So betrug der durchschnittliche Gebührensatz pro m² bei einem Grundstück mit 
200 m² kanalwirksamer Fläche bei einem Gebührensatz von 14,32 €/angefangene 25 m² 0,57 
€/m², während für ein Grundstück mit 201 m² kanalwirksamer Fläche 0,64 €/m² anfielen. 
Die derzeit noch geltende städtische Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässe-
rungssatzung enthält in § 10 b Absatz 2 zur Niederschlagswassergebühr eine Regelung, nach 
der die angeschlossene Grundstücksfläche, abgerundet auf volle zehn Quadratmeter, unter 
Vorbehalt der Nachprüfung, der Gebührenberechnung zugrunde gelegt wird.  

TOP 5TOP 5
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Damit ist diese Regelung mit der vom Oberverwaltungsgericht für rechtswidrig erklärten Sat-
zungsregelung vergleichbar, da die Gebührenerhebung ebenfalls in Schritten (hier alle 10 m²) 
erfolgt.  
So beträgt beispielsweise die Niederschlagswassergebühr für eine versiegelte Fläche von 10 
m² bei einem Gebührensatz von 0,67 €/m² insgesamt 6,70 €, während der Gebührensatz für 
eine versiegelte Fläche von 19 m² bei gleicher Gesamtgebühr von 6,70 € nur noch 0,35 €/m² 
beträgt. 
 
Diese Satzungsregelung bedarf daher einer Änderung dahingehend, dass die Niederschlags-
wassergebühr künftig quadratmetergenau berechnet bzw. erhoben wird. 
 
Zur Information ist als Anlage zu jeder neu zu fassenden Satzung eine Synopse beigefügt, in 
denen die Änderungen (fett und kursiv) dargestellt sind. 
 
Die neu zu fassenden Satzungen sind nachfolgend mit der Bitte um Beratung und Beschluss-
fassung dargestellt. 
 
1. Abwasserbeseitigungssatzung (Entwässerungssatzung) der Stadt Geilenkirchen vom (Datum 

der Bekanntmachungsanordnung) 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch 
Art. 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW.  2015, S. 496), in der jeweils geltenden Fas-
sung, der §§ 60, 61 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
04.08.2016 (BGBl. I 2016, S. 1972), in der jeweils geltenden Fassung, des § 46 Abs. 2 LWG 
NRW des Landeswassergesetzes vom 25.06.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften 
vom 08.07.2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), in der jeweils geltenden Fassung, der Selbst-
überwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw – GV. NRW., S. 602 ff.) zuletzt geändert 
durch Art. 20 des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften 
vom 08.07.2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), in der jeweils geltenden Fassung sowie des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten vom 19.02.1997 (BGBl. I 1997, S. 602), zuletzt geändert 
durch Art. 4 Abs. 55 des Gesetzes vom 18.07.2016 (BGBl. I 2016, S. 1666), in der jeweils gel-
tenden Fassung hat der Rat der Stadt Geilenkirchen am 14.12.2016 folgende Satzung be-
schlossen: 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt umfasst unter anderem das Sammeln, Fortlei-

ten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln des im Stadtgebiet anfal-
lenden Abwassers sowie die Übergabe des Abwassers an den zuständigen Wasserver-
band Eifel-Rur. Zur Abwasserbeseitigungspflicht gehören nach § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 
Nr. 6  LWG NRW insbesondere 

 
       1. die Planung der abwassertechnischen Erschließung von Grundstücken, deren Bebau-

barkeit nach Maßgabe des Baugesetzbuches durch einen Bebauungsplan, einen Vor-
haben- und Erschließungsplan oder eine Klarstellungs-, Entwicklungs-, und Ergän-
zungssatzung begründet worden ist, 

 
2. das Sammeln und das Fortleiten des auf den Grundstücken des Stadtgebietes anfal-

lenden Abwassers sowie die Aufstellung und Fortschreibung eines Bestands- und Be-
triebsplans  nach § 57 Abs. 1 Satz 4 und 5 LWG NRW, 



3 

3. das Behandeln und die Einleitung des nach Nummer 2 übernommenen Abwassers so-
wie die Aufbereitung des durch die Abwasserbeseitigung anfallenden Klärschlamms 
für seine ordnungsgemäße Verwertung oder Beseitigung, 

 
4. die Errichtung und der Betrieb sowie die Erweiterung oder die Anpassung der für die 

Abwasserbeseitigung nach den Nummern 2 und 3 notwendigen Anlagen an die Anfor-
derungen der §§ 54 bis 61 WHG und des § 56 LWG NRW, 

 
5. das Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und des-

sen Aufbereitung für eine ordnungsgemäße Verwertung oder Beseitigung (§ 54 Abs. 2 
Satz 2 WHG i. V. m. § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 LWG NRW); hierfür gilt die gesonderte Sat-
zung der Stadt Geilenkirchen über die Entsorgung des Inhaltes von Grundstücksent-
wässerungsanlagen (Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) vom (Datum der Bekannt-
machungsanordnung) in der zz. geltenden Fassung.  

 
6. Die Aufstellung und Vorlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes nach Maßgabe des § 

47 LWG NRW. 
 
 (2) Die Stadt stellt zum Zweck der Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und zum Zweck der 

Verwertung oder Beseitigung der bei der städtischen Abwasserbeseitigung anfallenden 
Rückstände die erforderlichen dezentralen und zentralen Anlagen als öffentliche Einrich-
tung zur Verfügung (öffentliche Abwasseranlagen). Zur öffentlichen Abwasseranlage ge-
hören auch dezentrale öffentliche Versickerungsanlagen für Niederschlagswasser sowie 
Auf- bzw. Ableitungsgräben wie z. B. Straßen- bzw. Wegeseitengräben, die zum Bestand-
teil der öffentlichen Abwasseranlage gewidmet worden sind. Die öffentlichen dezentralen 
und zentralen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit. 

 
(3) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasseranlagen sowie den Zeitpunkt ihrer Her-

stellung, Erweiterung, Erneuerung, Änderung, Sanierung oder Beseitigung bestimmt die 
Stadt im Rahmen der ihr obliegenden Abwasserbeseitigungspflicht. 

 
§ 2 

Begriffsbestimmungen 
 
Im Sinne dieser Satzung bedeuten: 
 

1. Abwasser: 
     Abwasser ist Schmutzwasser und Niederschlagswasser im Sinne des § 54 Abs. 1 

WHG. 
2. Schmutzwasser: 
 Schmutzwasser ist nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WHG das durch häuslichen, gewerb-

lichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen  Eigenschaften ver-
änderte und das bei Trockenwetter damit zusammen abfließende Wasser. Als 
Schmutzwasser gelten auch die aus Anlagen zum Behandeln, Lagern und Ablagern 
von Abfällen austretenden und gesammelten Flüssigkeiten. 

3. Niederschlagswasser: 
       Niederschlagswasser ist nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WHG das von Niederschlägen 

aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt abfließende 
Wasser. 

4. Mischsystem: 
 Im Mischsystem werden Schmutz- und Niederschlagswasser gemeinsam gesammelt 

und fortgeleitet. 
5. Trennsystem: 
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Im Trennsystem werden Schmutz- und Niederschlagswasser getrennt gesammelt 
und fortgeleitet. Druckrohrleitungen dienen ausschließlich dem Sammeln und Fort-
leiten von Schmutzwasser. 

6. Öffentliche Abwasseranlage: 
a) Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören alle von der Stadt selbst oder in ihrem 

Auftrag  betriebenen Anlagen, die dem Sammeln, Fortleiten, Behandeln und Ein-
leiten von Abwasser sowie der Verwertung oder Beseitigung der bei der städti-
schen Abwasserbeseitigung anfallenden Rückstände dienen. 

b) Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören ferner die Grundstücksan-
schlussleitungen.  

c) In den Gebieten, in denen die Abwasserbeseitigung über ein Druckentwässe-
rungsnetz erfolgt und sich Teile eines solchen Netzes auf den Privatgrundstücken 
befinden, gehören die Hausanschlussleitungen einschließlich der Druckstationen 
nicht zur öffentlichen Abwasseranlage. 

d)  Nicht zur öffentlichen Abwasseranlage im Sinne dieser Satzung gehören Kleinklär-
anlagen und abflusslose Gruben. 

7. Anschlussleitungen: 
       Unter Anschlussleitungen im Sinne dieser Satzung werden Grundstücksan-

schlussleitungen und Hausanschlussleitungen verstanden.  
a) Grundstücksanschlussleitungen sind die Leitungen von der öffentlichen Sammel-

leitung bis zur Grenze des jeweils anzuschließenden Grundstücks. 
b) Hausanschlussleitungen sind Leitungen von der privaten Grundstücksgrenze bis zu 

dem Gebäude oder dem Ort  auf dem Grundstück, wo Abwasser anfällt. Zu den 
Hausanschlussleitungen gehören auch Leitungen unter der Bodenplatte des Ge-
bäudes auf dem Grundstück, in dem Abwasser anfällt sowie die Einsteigschächte 
mit Zugang für Personal und die Inspektionsöffnungen. Bei Druckentwässerungs-
netzen ist die Druckstation (inklusive Druckpumpe und dem Zubehör) auf dem 
privaten Grundstück Bestandteil der Hausanschlussleitung. 

8. Haustechnische Abwasseranlagen: 
 Haustechnische Abwasseranlagen sind Einrichtungen, innerhalb und an zu entwäs-

sernden Gebäuden, die der Sammlung, Vorbehandlung, Prüfung, Rückhaltung und 
Ableitung des Abwassers auf dem Grundstück dienen (z. B.: Abwasserrohre im Ge-
bäude, Dachrinnen, Hebeanlage). Sie gehören nicht zur öffentlichen Abwasseranlage. 

9. Druckentwässerungsnetz: 
       Druckentwässerungsnetze sind zusammenhängende Leitungsnetze, in denen der 

Transport von Abwasser einer Mehrzahl von Grundstücken durch von Pumpen er-
zeugten Druck erfolgt. Die Druckpumpen und Pumpenschächte sind regelmäßig 
technisch notwendige Bestandteile des jeweiligen Gesamtnetzes, sie sind jedoch Be-
standteil der Hausanschlussleitung, die nicht zur öffentlichen Abwasseranlage ge-
hört. 

10.  Abscheider: 
 Abscheider sind Fettabscheider, Leicht- und Schwerflüssigkeitsabscheider, Stärke-

abscheider und ähnliche Vorrichtungen, die das Eindringen schädlicher Stoffe in die 
öffentliche Abwasseranlage durch Abscheiden aus dem Abwasser verhindern. 

11. Anschlussnehmer: 
Anschlussnehmer ist der Eigentümer eines Grundstückes, das an die öffentliche Ab-
wasseranlage angeschlossen ist. § 20 Abs. 1 gilt entsprechend. 

12. Indirekteinleiter: 
 Indirekteinleiter ist derjenige Anschlussnehmer, der Abwasser in die öffentliche Ab-

wasseranlage einleitet oder sonst hineingelangen lässt (vgl. § 58 WHG). 
13.  Grundstück: 

 Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Liegen-
schaftskataster und im Grundbuch jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine 
selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet.  
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Befinden sich auf einem Grundstück mehrere bauliche Anlagen, so kann die Stadt für 
jede dieser Anlagen die Anwendung der für Grundstücke maßgeblichen Vorschriften 
dieser Satzung verlangen. 

 
§ 3 

Anschlussrecht 
 
Jeder Eigentümer eines im Bezirk der Stadt liegenden Grundstückes ist vorbehaltlich der Ein-
schränkungen in dieser Satzung berechtigt, von der Stadt zu verlangen, dass sein Grundstück 
an die bestehende öffentliche Abwasseranlage angeschlossen wird (Anschlussrecht). 
 

§ 4 
Begrenzung des Anschlussrechtes 

 
(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die an eine betriebsfertige 

und aufnahmefähige öffentliche Abwasserleitung angeschlossen werden können. Dazu 
muss die öffentliche Abwasserleitung in unmittelbarer Nähe des Grundstückes oder auf 
dem Grundstück verlaufen. Eine öffentliche Abwasserleitung verläuft auch dann in unmit-
telbarer Nähe des Grundstückes, wenn über einen öffentlichen oder privaten Weg ein 
unmittelbarer Zugang zu einer Straße besteht, in welcher ein öffentlicher Kanal verlegt 
ist. Die Stadt kann auf Antrag den Anschluss auch in anderen Fällen zulassen, wenn hier-
durch das öffentliche Wohl nicht beeinträchtigt wird. 

 
(2) Die Stadt kann den Anschluss versagen, wenn die zuständige Behörde unter den Voraus-

setzungen des § 49 Abs. 5 Satz 1 LWG NRW die Abwasserbeseitigungspflicht auf Antrag 
der Stadt auf den privaten Grundstückseigentümer übertragen hat. Dieses gilt nicht, 
wenn sich der Grundstückseigentümer bereit erklärt, die mit dem Anschluss verbunde-
nen Mehraufwendungen zu tragen. 

 
(3)  Der Anschluss ist ausgeschlossen, soweit die Stadt von der Abwasserbeseitigungspflicht 

befreit ist und die Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 49 Abs. 6 LWG NRW auf einen 
Dritten übertragen worden ist. 

 
§ 5 

Anschlussrecht für Niederschlagswasser 
 
(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich grundsätzlich auch auf das Niederschlagswasser. 
 
(2) Dieses gilt nicht für Niederschlagswasser von Grundstücken, soweit die Pflicht zur Besei-

tigung des Niederschlagswassers gemäß § 49 Abs. 4 LWG NRW dem Eigentümer des 
Grundstücks obliegt oder anderweitig (z.B. § 49 Abs. 3 LWG NRW) einem Dritten zuge-
wiesen ist. 

 
§ 6 

Benutzungsrecht 
 
Nach der betriebsfertigen Herstellung der Anschlussleitung hat der Anschlussnehmer vorbe-
haltlich der Einschränkungen in dieser Satzung und unter Beachtung der technischen Bestim-
mungen für den Bau und den Betrieb der haustechnischen Abwasseranlagen das Recht, das 
auf seinem Grundstück anfallende Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage einzuleiten 
(Benutzungsrecht). 
 

§ 7 
Begrenzung des Benutzungsrechts 
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(1) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen solche Stoffe und Abwässer nicht eingeleitet 

werden, die aufgrund ihrer Inhaltsstoffe 
 

1. die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden oder 
2. das in der öffentlichen Abwasseranlage beschäftige Personal gefährden oder gesund-

heitlich beeinträchtigen oder 
3. die Abwasseranlage in ihrem Bestand angreifen oder ihre Funktionsfähigkeit oder Un-

terhaltung gefährden, erschweren oder behindern oder 
4. den Betrieb der Abwasserbehandlung erheblich erschweren oder verteuern oder 
5. die Klärschlammbehandlung,- beseitigung oder -verwertung beeinträchtigen oder ver-

teuern oder 
6. die Abwasserreinigungsprozesse in der Abwasserbehandlungsanlage so erheblich stö-

ren, dass dadurch die Anforderungen der wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis nicht 
eingehalten werden können. 

 
(2) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen insbesondere nicht eingeleitet werden: 
 

1. feste Stoffe, auch in zerkleinertem Zustand, die zu Ablagerungen oder Verstopfungen 
in der Kanalisation führen können, 

2. Schlämme aus Neutralisations-, Entgiftungs- und sonstigen privaten Behandlungsan-
lagen,  

3. Abwässer und Schlämme aus Anlagen zur örtlichen Abwasserbeseitigung, insbeson-
dere aus Kleinkläranlagen, abflusslosen Gruben, Sickerschächten, Schlammfängen 
und gewerblichen Sammelbehältern, soweit sie nicht in eine für diesen Zweck vorge-
sehene gemeindliche Einleitungsstelle eingeleitet werden, 

4. flüssige Stoffe, die im Kanalnetz erhärten können, sowie Stoffe, die nach Übersätti-
gung im Abwasser in der Kanalisation ausgeschieden werden und zu Abflussbehinde-
rungen führen können, 

5. nicht neutralisierte Kondensate aus erd- und flüssiggasbetriebenen Brenn-
wertanlagen mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 25 KW sowie nicht neutrali-
sierte Kondensate aus sonstigen Brennwertanlagen, 

6. radioaktives Abwasser, 
7. Inhalte von Chemietoiletten, 
8. nicht desinfiziertes Abwasser aus Infektionsabteilungen von Krankenhäusern und 

medizinischen Instituten, 
9. flüssige Stoffe aus landwirtschaftlicher Tierhaltung wie Gülle und Jauche, 
10. Silagewasser, 
11. Grund-, Drainage- und Kühlwasser und sonstiges Wasser, wie z. B. wild abfließendes 

Wasser (§ 37 WHG), 
12. Blut aus Schlachtungen, 
13. gasförmige Stoffe und Abwasser, das Gase in schädlichen Konzentrationen freisetzen 

kann, 
14. feuergefährliche und explosionsfähige Stoffe sowie Abwasser, aus dem explosionsfä-

hige Gas-Luft-Gemische entstehen können, 
15. Emulsionen von Mineralölprodukten, 
16. Medikamente und pharmazeutische Produkte. 

 
(3) Abwasser darf nur eingeleitet werden, wenn die in der Anlage 1 dieser Satzung angege-

benen Grenzwerte an der Übergabestelle zur öffentlichen Abwasseranlage nicht über-
schritten sind. Eine Verdünnung oder Vermischung des Abwassers mit dem Ziel, diese 
Grenzwerte einzuhalten, darf nicht erfolgen.  
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(4) Die Stadt kann im Einzelfall Schadstofffrachten, Volumenstrom und/oder Konzentration 
festlegen. Sie kann das Benutzungsrecht davon abhängig machen, dass auf dem Grund-
stück eine Vorbehandlung oder eine Rückhaltung und dosierte Einleitung des Abwassers 
erfolgt. 

 
(5) Eine Einleitung von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage auf anderen Wegen als 

über die Anschlussleitung eines Grundstückes darf nur mit Einwilligung der Stadt erfol-
gen.  

 
(6) Die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage ist ausgeschlossen, soweit die Stadt von 

der Abwasserbeseitigungspflicht befreit ist. 
 
(7) Die Stadt kann auf Antrag befristete, jederzeit widerrufliche Befreiungen von den Anfor-

derungen der Absätze 2 bis 6 erteilen, wenn sich andernfalls eine nicht beabsichtigte Här-
te für den Verpflichteten ergäbe und Gründe des öffentlichen Wohls der Befreiung nicht 
entgegenstehen. Insbesondere kann die Stadt auf Antrag zulassen, dass Grund-, Draina-
ge-, Kühlwasser und sonstiges Wasser, wie z. B. wild abfließendes Wasser (§ 37 WHG) der 
Abwasseranlage zugeführt werden. Der Indirekteinleiter hat seinem Antrag die von der 
Stadt verlangten Nachweise beizufügen. 

 
(8)  Ein Anspruch auf Einleitung von Stoffen, die kein Abwasser sind, in die öffentliche Abwas-

seranlage besteht nicht. Dieses gilt auch für den Fall, dass die zuständige Behörde im Fall 
des § 55 Abs. 3 WHG die Einleitung gemäß § 58 Abs. 1 LWG NRW genehmigt. 

 
(9) Die Stadt kann die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um 
 

1. das Einleiten oder Einbringen von Abwasser oder Stoffen zu verhindern, das unter Ver-
letzung der Absätze 1 und 2 erfolgt, 

2. das Einleiten von Abwasser zu verhindern, das die Grenzwerte nach Absatz 3 nicht 
einhält. 

 
§ 8 

Abscheide- und sonstige Vorbehandlungsanlagen 
 
(1) Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, Benzol, Diesel, Heiz- oder Schmieröl sowie 

fetthaltiges Abwasser ist vor der Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage in entspre-
chende Abscheider einzuleiten und dort zu behandeln. Für fetthaltiges häusliches Abwas-
ser gilt dieses jedoch nur, wenn die Stadt im Einzelfall verlangt, dass auch dieses Abwas-
ser in entsprechende Abscheider einzuleiten und dort zu behandeln ist.  

 
(2) Für die Einleitung von Niederschlagswasser kann von der Stadt eine Behandlung (Reini-

gung) auf dem Grundstück des Anschlussnehmers in einer von ihm zu errichtenden und 
zu betreibenden Abscheide- oder sonstigen Behandlungsanlage angeordnet werden, 
wenn der Verschmutzungsgrad des Niederschlagswassers für die Stadt eine Pflicht zur 
Behandlung nach dem sog. Trenn-Erlass vom 26.05.2004 (MinBl. NRW 2004, S. 583 ff.) 
auslöst. Die vorstehende Behandlungspflicht gilt auch für Straßenbaulastträger, die das 
Straßenoberflächenwasser in die öffentliche Abwasseranlage einleiten. 

 
(3) Stoffe aus Verarbeitungsbetrieben tierischer Nebenprodukte und von Schlachtabwässern 

aus Schlachthöfen nach den Artikeln 8, 9 und 10 (Material der Kategorien 1, 2 und 3) der 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 müssen durch den Anschlussnehmer durch ein Feststoff-
rückhaltesystem mit einer maximalen Maschenweite von 2 mm geführt werden. 
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(4) Die Abscheider- und sonstigen Vorbehandlungsanlagen und deren Betrieb müssen den 
einschlägigen technischen und rechtlichen Anforderungen entsprechen. Die Stadt kann 
darüber hinausgehende Anforderungen an den Bau, den Betrieb und die Unterhaltung 
der Abscheider stellen, sofern dies im Einzelfall zum Schutz der öffentlichen Abwasseran-
lage erforderlich ist. 

 
(5) Das Abscheidegut oder die Stoffe, die bei der Vorbehandlung anfallen, sind in Überein-

stimmung mit den abfallrechtlichen Vorschriften zu entsorgen und dürfen der öffentli-
chen Abwasseranlage nicht zugeführt werden. 

 
§ 9 

Anschluss- und Benutzungszwang 
 

(1) Jeder Anschlussberechtigte ist vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung ver-
pflichtet, sein Grundstück in Erfüllung der Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG 
NRW an die öffentliche Abwasseranlage anzuschließen, sobald Abwasser auf dem Grund-
stück anfällt (Anschlusszwang). 

 
(2) Der Anschlussnehmer ist vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung verpflich-

tet, das gesamte auf seinem Grundstück anfallende Abwasser (Schmutzwasser und Nie-
derschlagswasser) in die öffentliche Abwasseranlage einzuleiten (Benutzungszwang), um 
seine Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG NRW zu erfüllen. 

 
(3) Ein Anschluss- und Benutzungszwang besteht nicht, wenn die in § 49 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 

LWG NRW genannten Voraussetzungen für in landwirtschaftlichen Betrieben anfallendes 
Abwasser vorliegen. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist der Stadt nachzuweisen. 

 
(4) Unabhängig vom Vorliegen der in Absatz 3 erwähnten Voraussetzungen ist das häusliche 

Abwasser aus landwirtschaftlichen Betrieben an die öffentliche Abwasseranlage anzu-
schließen und dieser zuzuführen. 

 
(5) Der Anschluss- und Benutzungszwang besteht in Erfüllung der Abwasserüber-

lassungspflicht nach § 48 LWG NRW auch für das Niederschlagswasser. Dieses gilt nicht in 
den Fällen des § 5 Absatz 2 dieser Satzung.  

 
(6) In den im Trennsystem entwässernden Bereichen sind das Schmutz- und das Nieder-

schlagswasser den jeweils dafür bestimmten Anlagen zuzuführen. 
 
(7) Bei Neu- und Umbauten muss das Grundstück vor der Benutzung der baulichen Anlage 

an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sein. Ein Anzeige- und Abnahme-
verfahren nach § 14 Absatz 1 ist durchzuführen. 

 
(8) Entsteht das Anschlussrecht erst nach der Errichtung einer baulichen Anlage, so ist das 

Grundstück innerhalb von drei Monaten anzuschließen, nachdem durch öffentliche Be-
kanntmachung oder Mitteilung an den Anschlussberechtigten angezeigt wurde, dass das 
Grundstück angeschlossen werden kann. 

 
§ 10 

Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang für Schmutzwasser 
 
(1) Der Grundstückseigentümer kann auf Antrag vom Anschluss- und Benutzungszwang für 

Schmutzwasser ganz oder teilweise befreit werden, wenn ihm die Abwasserbeseitigungs-
pflicht durch die zuständige Behörde ganz oder teilweise übertragen worden ist.  
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(2) Die anderweitige Beseitigung oder Verwertung des Schmutzwassers um Schmutzwasser-
gebühren zu sparen, begründet keinen Anspruch auf Befreiung. 

 
§ 11 

Nutzung des Niederschlagswassers 
 
Beabsichtigt der Grundstückseigentümer die Nutzung des auf seinem Grundstück anfallenden 
Niederschlagswassers, so hat er dieses der Stadt anzuzeigen. Die Stadt stellt ihn in diesem Fall 
unter den Voraussetzungen des § 49 Abs. 4 Satz 3 LWG NRW von der Überlassung des ver-
wendeten Niederschlagswassers frei, wenn die ordnungsgemäße Verwendung des Nieder-
schlagswassers auf dem Grundstück sichergestellt ist.  
 

§ 12 
Besondere Bestimmungen für Druckentwässerungsnetze 

 
(1) Führt die Stadt aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen die Entwässerung mittels 

eines Druckentwässerungsnetzes durch, hat der Grundstückseigentümer auf seine Kosten 
auf seinem Grundstück einen Pumpenschacht mit einer für die Entwässerung ausrei-
chend bemessenen Druckpumpe sowie die dazugehörige Druckleitung bis zur Grund-
stücksgrenze herzustellen, zu betreiben, zu unterhalten, instand zu halten und gegebe-
nenfalls zu ändern und zu erneuern. Die Entscheidung über Art, Ausführung, Bemessung 
und Lage des Pumpenschachtes, der Druckpumpe und der dazugehörigen Druckleitung 
trifft die Stadt. 

 
(2) Der Pumpenschacht muss jederzeit frei zugänglich und zu öffnen sein. Eine Überbauung 

oder Bepflanzung des Pumpenschachtes ist unzulässig. 
 

§ 13 
Ausführung von Anschlussleitungen 

 
(1) Jedes anzuschließende Grundstück ist unterirdisch mit einer eigenen Anschlussleitung 

und ohne technischen Zusammenhang mit den Nachbargrundstücken an die öffentliche 
Abwasseranlage anzuschließen. In Gebieten mit Mischsystem (Mischwasserkanal) ist für 
jedes Grundstück eine Anschlussleitung, in Gebieten mit Trennsystem (schmutzwasser- 
und Regenwasserkanal) je eine Anschlussleitung für Schmutz- und für Niederschlagswas-
ser herzustellen. Im Trennsystem sind für Schmutzwasser und für Niederschlagswasser 
jeweils getrennte Einsteigeschächte oder Inspektionsöffnungen vorzusehen. Die näheren 
Einzelheiten ergeben sich aus § 13 Abs. 4 dieser Satzung. Auf Antrag können mehrere An-
schlussleitungen verlegt werden. Die Stadt kann den Nachweis über den ordnungsgemä-
ßen Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage im Rahmen des Anzeige- und Abnah-
meverfahrens nach § 14 dieser Satzung verlangen. 

 
(2) Wird ein Grundstück nach seinem Anschluss in mehrere selbständige Grundstücke ge-

teilt, so gilt Absatz 1 für jedes der neu entstehenden Grundstücke. 
 
(3) Der Grundstückseigentümer hat sich gegen Rückstau von Abwasser aus dem öffentlichen 

Kanal zu schützen. Hierzu hat er in Ablaufstellen unterhalb der Rückstauebene (in der Re-
gel die Straßenoberkante) funktionstüchtige sowie geeignete Rückstausicherungen ge-
mäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik einzubauen. Die Rückstausicherung 
muss jederzeit zugänglich sein und so errichtet und betrieben werden, dass eine Selbst-
überwachung des Zustandes und der Funktionstüchtigkeit der Anschlussleitung möglich 
ist. 
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(4) Bei der Neuerrichtung einer Anschlussleitung auf einem privaten Grundstück hat der 
Grundstückseigentümer unter Beachtung des § 8 Abs. 1 Satz 4 SüwVO Abw NRW in der 
Nähe der Grundstücksgrenze einen geeigneten Einsteigeschacht mit Zugang für Personal 
oder eine geeignete Inspektionsöffnung auf seinem Grundstück außerhalb des Gebäudes 
einzubauen. Bei bestehenden Anschlussleitungen ist der Grundstückseigentümer zum 
nachträglichen Einbau eines geeigneten Einsteigeschachtes oder einer geeigneten In-
spektionsöffnung verpflichtet, wenn er die Anschlussleitung erneuert oder verändert. In 
Ausnahmefällen kann auf Antrag des Grundstückseigentümers von der Errichtung eines 
Einsteigschachtes oder einer Inspektionsöffnung außerhalb des Gebäudes abgesehen 
werden. Die Inspektionsöffnung bzw. der Einsteigeschacht muss jederzeit frei zugänglich 
und zu öffnen sein. Eine Überbauung oder Bepflanzung der Inspektionsöffnung bzw. des 
Einsteigeschachts ist unzulässig. 

 
(5) Die Anzahl, Führung, lichte Weite und technische Ausführung der Anschlussleitungen bis 

zum Einsteigeschacht oder zur Inspektionsöffnung sowie die Lage, Ausführung und lichte 
Weite des Einsteigeschachtes oder der Inspektionsöffnung bestimmt die Stadt. 

 
(6) Die Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung sowie die laufende Unterhaltung 

der haustechnischen Abwasseranlagen sowie der Hausanschlussleitung auf dem anzu-
schließenden Grundstück führt der Grundstückseigentümer auf seine Kosten durch. Die 
Hausanschlussleitung ist in Abstimmung mit der Stadt zu erstellen.  

 
(7) Besteht für die Ableitung des Abwassers kein natürliches Gefälle zur öffentlichen Abwas-

seranlage, so kann die Stadt von dem Grundstückseigentümer zur ordnungsgemäßen 
Entwässerung des Grundstücks den Einbau und den Betrieb einer Hebeanlage verlangen. 
Die Kosten trägt der Grundstückseigentümer. Die Hebeanlage muss so errichtet und be-
trieben werden, dass eine Selbstüberwachung des Zustandes und der Funktionstüchtig-
keit der Anschlussleitung möglich ist. 

 
(8) Auf Antrag kann die Stadt zulassen, dass zwei oder mehrere Grundstücke durch eine ge-

meinsame Anschlussleitung entwässert werden. Der Antrag wird insbesondere unter Be-
rücksichtigung der Regelung in § 46 Abs. 1 Satz 3 LWG NRW dann abgelehnt, wenn die 
Leitungs-, Benutzungs- und Unterhaltungsrechte nicht durch eine im Grundbuch einge-
tragene entsprechende Grunddienstbarkeit (§ 1018 BGB) abgesichert worden sind. Der 
Nachweis der Absicherung durch eine Grunddienstbarkeit ist durch einen Auszug aus 
dem Grundbuch zu führen. 

 
(9) Werden an Straßen, in denen noch keine öffentliche Abwasseranlage vorhanden ist, 

Neubauten errichtet oder Nutzungen vorgenommen, die einen Abwasseranfall nach sich 
ziehen, hat der Grundstückseigentümer auf seinem Grundstück Anlagen für einen späte-
ren Anschluss in Abstimmung mit der Stadt auf seine Kosten vorzubereiten. 

 
§ 14 

Anzeige- und Abnahmeverfahren 
 
(1) Die Herstellung, Änderung oder Beseitigung der Anschlüsse ist der Stadt anzuzeigen. 
 
(2) Die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage darf erst erfolgen, nachdem die Stadt 

den Anschluss abgenommen hat. Bei der Abnahme müssen alle Anlagen sichtbar und gut 
zugänglich sein. Durch die Abnahme übernimmt die Stadt keine zivilrechtliche Haftung für 
die fehlerfreie und vorschriftsmäßige Ausführung der Anlage. 

 
(3) Den Abbruch eines mit einem Anschluss versehenen Gebäudes hat der Anschlussnehmer 

eine Woche vor der Außerbetriebnahme des Anschlusses der Stadt mitzuteilen.  



11 

Diese sichert die Anschlussleitung auf Kosten des Anschlussnehmers. 
 

§ 15 
Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen 

 
(1) Für die Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen gilt die Verord-

nung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen (Selbstüberwachungsverordnung 
Abwasser – SüwVO Abw NRW). Private Abwasserleitungen sind gemäß den §§ 60, 61 
WHG, § 56 LWG NRW, § 8 Abs. 1 SüwVO Abw NRW so zu errichten und zu betreiben, 
dass die Anforderungen an die Abwasserbeseitigung eingehalten werden. Hierzu gehört 
auch die ordnungsgemäße Erfüllung der Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG 
NRW gegenüber der Stadt. 

 
(2) Zustands- und Funktionsprüfungen an privaten Abwasserleitungen dürfen nur durch an-

erkannte Sachkundige gemäß § 12 SüwVO Abw NRW durchgeführt werden. 
 
(3) Nach § 7 Satz 1 SüwVO Abw NRW sind im Erdreich oder unzugänglich verlegte private 

Abwasserleitungen zum Sammeln oder Fortleiten von Schmutzwasser oder mit diesem 
vermischten Niederschlagswasser einschließlich verzweigter Leitungen unter der Keller-
Bodenplatte oder der Bodenplatte des Gebäudes ohne Keller sowie zugehörige Einsteige-
schächte oder Inspektionsöffnungen zu prüfen. Ausgenommen von der Prüfpflicht sind 
nach § 7 Satz 2 SüwVO Abw NRW Abwasserleitungen, die zur alleinigen Ableitung von 
Niederschlagswasser dienen und Leitungen, die in dichten Schutzrohren so verlegt sind, 
dass austretendes Abwasser aufgefangen und erkannt wird. 

 
(4) Für welche Grundstücke und zu welchem Zeitpunkt eine Zustands- und Funktionsprüfung 

bei privaten Abwasserleitungen durchzuführen ist, ergibt sich aus den §§ 7 bis 9 SüwVO 
Abw NRW. Nach § 8 Abs. 2 SüwVO Abw NRW hat der Eigentümer des Grundstücks bzw. 
nach § 8 Abs. 6 SüwVO Abw NRW der Erbbauberechtigte private Abwasserleitungen, die 
Schmutzwasser führen, nach ihrer Errichtung oder nach ihrer wesentlichen Änderung un-
verzüglich von Sachkundigen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik auf de-
ren Zustand und Funktonstüchtigkeit prüfen zu lassen. Die Prüfpflicht und Prüffristen für 
bestehende Abwasserleitungen ergeben sich im Übrigen aus § 8 Abs. 3 und Abs. 4 SüwVO 
Abw NRW. Legt die Stadt darüber hinaus durch gesonderte Satzung gemäß § 46 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 LWG NRW Prüffristen fest, so werden die betroffenen Grundstückseigentü-
mer bzw. Erbbauberechtigten durch die Stadt hierüber im Rahmen der ihr obliegenden 
Unterrichtungs- und Beratungspflicht (§ 46 Abs. 2 Satz 3 LWG NRW) informiert. Das glei-
che gilt, wenn die Stadt Satzungen nach altem Recht gemäß § 46 Abs. 2 Satz 2 LWG NRW 
fortführt. 

 
(5)  Zustands- und Funktionsprüfungen müssen nach § 9 Abs. 1 SüwVO Abw NRW nach den 

allgemein anerkannten Regeln der Technik durchgeführt werden. Nach § 8 Abs. 1 Satz 4 
SüwVO Abw NRW gelten die DIN 1986 Teil 30 und die DIN EN 1610 als allgemein aner-
kannte Regeln der Technik, soweit die SüwVO Abw NRW keine abweichenden Regelun-
gen trifft. 

 
(6) Nach § 9 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW ist das Ergebnis der Zustands- und Funktionsprü-

fung in einer Bescheinigung gemäß Anlage 2 der SüwVO Abw NRW zu dokumentieren. 
Dabei sind der Bescheinigung die in § 9 Abs. 2 Satz 2 SüwVO Abw NRW genannten Anla-
gen beizufügen. Diese Bescheinigung nebst Anlagen ist der Stadt durch den Grundstücks-
eigentümer oder Erbbauberechtigten (§ 8 Abs. 2 bzw. Abs. 8 SüwVO Abw NRW) unver-
züglich nach Erhalt vom Sachkundigen vorzulegen, damit eine zeitnahe Hilfestellung 
durch die Stadt erfolgen kann. 
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(7) Private Abwasserleitungen, die nach dem 01.01.1996 auf Zustand und Funktions-
tüchtigkeit geprüft worden sind, bedürfen nach § 11 SüwVO Abw NRW keiner erneuten 
Prüfung, sofern Prüfung und Prüfbescheinigung den zum Zeitpunkt der Prüfung gelten-
den Anforderungen entsprochen haben. 

 
(8)  Die Sanierungsnotwendigkeit und der Sanierungszeitpunkt ergeben sich grundsätzlich  
       aus § 10 Abs. 1 SüwVO Abw NRW. Über mögliche Abweichungen von den Sanierungsfris-

ten in § 10 Abs. 1 SüwVO Abw NRW kann die Stadt gemäß § 10 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw 
NRW nach pflichtgemäßem Ermessen im Einzelfall entscheiden. 

 
§ 16 

Indirekteinleiter-Kataster 
 
(1) Die Stadt führt ein Kataster über Indirekteinleitungen, deren Beschaffenheit erheblich 

vom häuslichen Abwasser abweicht. 
 
(2) Bei Indirekteinleitungen im Sinne des Absatz 1 sind der Stadt mit der Anzeige nach § 14 

Absatz 1 die abwassererzeugenden Betriebsvorgänge zu benennen. Bei bestehenden An-
schlüssen hat dies innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieser Satzung zu ge-
schehen. Auf Verlangen hat der Indirekteinleiter der Stadt Auskunft über die Zusammen-
setzung des Abwassers, den Abwasseranfall und die Vorbehandlung des Abwassers zu er-
teilen.  

 
§ 17 

Abwasseruntersuchungen 
 
(1) Die Stadt ist jederzeit berechtigt, Abwasseruntersuchungen vorzunehmen oder vorneh-

men zu lassen. Sie bestimmt die Entnahmestellen sowie Art, Umfang und Turnus der Pro-
benahmen. 

 
(2) Die Kosten für die Untersuchungen trägt der Anschlussnehmer, falls sich herausstellt, 

dass ein Verstoß gegen die Benutzungsbestimmungen dieser Satzung vorliegt. 
 

§18 
Auskunfts- und Nachrichtenpflicht; Betretungsrecht 

 
(1) Der Grundstückseigentümer ist gemäß § 98 Abs. 1 LWG NRW i. V. m. § 101 Abs. 1 WHG 

verpflichtet, der Stadt auf Verlangen die für den Vollzug dieser Satzung erforderlichen 
Auskünfte über Bestand und Zustand der haustechnischen Abwasseranlagen und der 
Hausanschlussleitung zu erteilen. 

 
(2) Die Anschlussnehmer und die Indirekteinleiter haben die Stadt unverzüglich zu benach-

richtigen, wenn 
 

1. der Betrieb ihrer haustechnischen Abwasseranlagen durch Umstände beeinträchtigt 
wird, die auf Mängel der öffentlichen Abwasseranlage zurückzuführen sein können (z. 
B. Verstopfungen von Abwasserleitungen), 

2. Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage geraten sind oder zu geraten drohen, die den 
Anforderungen nach § 7 nicht entsprechen, 

3. sich Art oder Menge des anfallenden Abwassers erheblich ändert, 
4. sich die der Mitteilung nach § 16 Absatz 2 zugrunde liegenden Daten erheblich ändern 

oder 
5. für ein Grundstück die Voraussetzungen des Anschluss- und Benutzungsrechtes entfal-

len. 
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(3) Bedienstete der Stadt und Beauftragte der Stadt mit Berechtigungsausweis sind berech-

tigt, die angeschlossenen Grundstücke zu betreten, soweit dieses zum Zweck der Erfül-
lung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht oder zum Vollzug dieser Satzung er-
forderlich ist. Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten haben das Betreten von Grund-
stücken und Räumen zu dulden und ungehindert Zutritt zu allen Anlageteilen auf den an-
geschlossenen Grundstücken zu gewähren. Das Betretungsrecht gilt nach § 98 Abs. 1 Satz 
2 LWG NRW auch für Anlagen zur Ableitung von Abwasser, das der Stadt zu überlassen 
ist. Die Grundrechte der Verpflichteten aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 und 2 GG (Freiheit der 
Person), Art. 13 (Unverletzlichkeit der Wohnung) und Art. 14 GG (Eigentum) sind insbe-
sondere bezogen auf die Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG NRW gemäß § 124 
LWG NRW eingeschränkt. 

 
§ 19 

Haftung 
 
(1) Der Anschlussnehmer und der Indirekteinleiter haben für eine ordnungsgemäße Benut-

zung der haustechnischen Abwasseranlagen nach den Vorschriften dieser Satzung zu sor-
gen. Sie haften für alle Schäden und Nachteile, die der Stadt infolge eines mangelhaften 
Zustandes oder einer satzungswidrigen Benutzung der haustechnischen Abwasseranlagen 
oder infolge einer satzungswidrigen Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage entste-
hen. 

 
(2) In gleichem Umfang hat der Ersatzpflichtige die Stadt von Ersatzansprüchen Dritter frei-

zustellen. 
 
(3) Die Stadt haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt hervorgerufen werden. Sie 

haftet auch nicht für Schäden, die dadurch entstehen, dass die vorgeschriebenen Rück-
stausicherungen nicht vorhanden sind oder nicht ordnungsgemäß funktionieren. 

 
§ 20 

Berechtigte und Verpflichtete 
 
(1) Die Rechte und Pflichten, die sich aus der Satzung für Grundstückseigentümer ergeben, 

gelten entsprechend für Erbbauberechtigte und sonstige zur Nutzung des Grundstücks 
dinglich Berechtigte sowie für die Träger der Baulast von Straßen, Wegen und Plätzen in-
nerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile. 

 
(2) Darüber hinaus gelten die Pflichten, die sich aus dieser Satzung für die Benutzung der 

öffentlichen Abwasseranlage ergeben, für jeden, der  
 

1. berechtigt oder verpflichtet ist, das auf den angeschlossenen Grundstücken anfallende 
Abwasser abzuleiten (also insbesondere auch Pächter, Mieter, Untermieter etc.) 

 oder  
2. der öffentlichen Abwasseranlage tatsächlich Abwasser zuführt. 

 
(3) Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 21 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
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1. § 7 Absatz 1 und 2 Abwässer oder Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage einleitet 
oder einbringt, deren Einleitung oder Einbringung ausgeschlossen ist, 

2. § 7 Absatz. 3 und 4 Abwasser über den zugelassenen Volumenstrom hinaus einleitet 
oder hinsichtlich der Beschaffenheit und der Inhaltsstoffe des Abwassers die Grenz-
werte nicht einhält oder das Abwasser zur Einhaltung der Grenzwerte verdünnt oder 
vermischt, 

3. § 7 Absatz 5 Abwasser ohne Einwilligung der Stadt auf anderen Wegen als über die 
Anschlussleitung eines Grundstückes in die öffentliche Abwasseranlage einleitet, 

4.   § 8 Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, Benzol, Diesel, Heiz- oder Schmieröl 
sowie fetthaltiges Abwasser vor der Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage 
nicht in entsprechende Abscheider einleitet oder Abscheider nicht oder nicht ord-
nungsgemäß einbaut oder betreibt oder Abscheidergut nicht in Übereinstimmung 
mit den abfallrechtlichen Vorschriften entsorgt oder Abscheidergut der öffentlichen 
Abwasseranlage zuführt, 

5. § 9 Absatz 2 das Abwasser nicht in die öffentliche Abwasseranlage einleitet, 
6. § 9 Absatz 6 in den im Trennsystem entwässerten Bereichen das Schmutz- und das 

Niederschlagswasser nicht den jeweils dafür bestimmten Anlagen zuführt, 
7. § 11 auf seinem Grundstück anfallendes Niederschlagswasser als Brauchwasser 

nutzt, ohne dieses der Stadt angezeigt zu haben, 
8. §§ 12, Abs. 2, 13 Absatz 4 die Pumpenschächte, die Inspektionsöffnungen oder Ein-

steigeschächte nicht frei zugänglich hält, 
9. § 14 Absatz 1, 2 und 3 die Herstellung, Änderung oder Beseitigung des Anschlusses 

der Stadt nicht anzeigt oder die öffentliche Abwasseranlage benutzt, ohne dass die 
Stadt den Anschluss abgenommen hat, 

10. § 14 Absatz 3 den Abbruch eines mit einem Anschluss versehenen Gebäudes nicht 
oder nicht rechtzeitig der Stadt mitteilt, 

11. § 15 Absatz 6 Satz 3 die Bescheinigung über das Ergebnis der Zustands- und Funktion-
sprüfung  der Stadt nicht vorlegt, 

12. § 16 Absatz 2 der Stadt die abwassererzeugenden Betriebsvorgänge nicht oder nicht 
rechtzeitig benennt oder auf ein entsprechendes Verlangen der Stadt hin keine oder 
nur eine unzureichende Auskunft über die Zusammensetzung des Abwassers, den 
Abwasseranfall und die Vorbehandlung des Abwassers erteilt, 

13. § 18 Absatz 3 die Bediensteten der Stadt oder die durch die Stadt Beauftragten mit 
Berechtigungsausweis daran hindert, zum Zweck der Erfüllung der gemeindlichen 
Abwasserbeseitigungspflicht oder zum Vollzug dieser Satzung die angeschlossenen 
Grundstücke zu betreten, oder diesem Personenkreis nicht ungehinderten Zutritt zu 
allen Anlageteilen auf den angeschlossenen Grundstücken gewährt. 

 
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer unbefugt Arbeiten an der öffentlichen Abwasseranla-

ge vornimmt, Schachtabdeckungen oder Einlaufroste öffnet, Schieber bedient oder in ei-
nen Bestandteil der öffentlichen Abwasseranlage, etwa einen Abwasserkanal, einsteigt. 

 
(3) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 und 2 können gemäß § 7 Abs. 2 GO NRW i. V. m. § 

117 OWiG mit einer Geldbuße bis zu 1.000 € geahndet werden. 
 

§ 22 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Geilenkir-
chen über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwas-
seranlage vom 26.04.2007 außer Kraft. 
 
Anlage 1 zur Abwasserbeseitigungssatzung: 
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Anlage 1 zur Abwasserbeseitigungssatzung 

1. Allgemeine Parameter Richtwert 

a) Temperatur 35° C 
b) ph-Wert 6,5 - 10,0 
c) Absetzbare Stoffe                                                                               

Soweit eine Schlammabscheidung wegen der ordnungsgemäßen 
Funktionsweise der öffentlichen Abwasseranlage erforderlich ist, 
kann eine Begrenzung im Bereich 1 - 10 ml/l nach 0,5 Stunden 
Absetzzeit, in besonderen Fällen auch darunter erfolgen.   

2. Organische Stoffe und Stoffkenngrößen   

a) 
Schwerflüchtige, lipophile Stoffe (u. a. verseifbare Öle und Fette), 
gesamt 300 mg/l 

b) Kohlenwasserstoffindex, gesamt 100 mg/l 
c) Absorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX) 1,0 mg/l 
d) Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW) 0,5 mg/l 
e) Phenolindex, wasserdampfflüchtig 100 mg/l 
f) Farbstoffe  Nur in einer so 

niedrigen Kon-
zentration, dass der 
Vorfluter nach Ein-
leitung des Ablaufes 
einer Mechanisch-
biologischen Kläran-
lage visuell nicht 
gefärbt erscheint. 

g) Organische halogenfreie Lösemittel 10 g/l als TOC 

3. Metalle und Metalloide   

a) Antimon (Sb) 0,5 mg/l 
b) Arsen (As) 0,5 mg/l 
c) Blei (Pb) 1,0 mg/l 
d) Cadmium (Cd) 0,5 mg/l 
e) Chrom (Cr) 1,0 mg/l 
f) Chrom-IV (Cr) 0,2 mg/l 
g) Cobald (Co) 2,0 mg/l 
h) Kupfer (Cu) 1,0 mg/l 
i) Nickel (Ni) 1,0 mg/l 
j) Quecksilber (Hg) 0,1 mg/l 
k) Zinn (Sn) 5,0 mg/l 
l) Zink (Zn) 5,0 mg/l 

4. Weitere anorganische Stoffe   

a) Stickstoff aus Ammonium und Ammoniak (NH4-N+NH3-N) 200 mg/l 

b) Stickstoff aus Nitrit (NO2-N) 10 mg/l 
c) Cyanid, leicht freisetzbar 1,0 mg/l 

d) Sulfat (SO4) 600 mg/l 
e) Sulfit (S), leicht freisetzbar 2,0 mg/l 
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f) Fluorid (F), gelöst 50 mg/l 
g) Phosphor, gesamt 50 mg/l 

5. Chemische und biochemische Wirkungskenngrößen   

a) Spontane Sauerstoffzehrung 100 mg/l 
 
 
2. Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren und Kanalanschluss-Beiträgen in der 

Stadt Geilenkirchen vom (Datum der Bekanntmachungsanordnung) 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zuletzt 
geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. 2015, S. 496), in der jeweils 
geltenden Fassung, der § 1, 2, 4, 6 bis 8, 10 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. 1969, S. 712), zuletzt ge-
ändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 08.09.2015 (GV. NRW. 2015, S. 666), in der jeweils gel-
tenden Fassung, des § 54 des Landeswassergesetzes NRW in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 25.6.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
08.07.2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), in der jeweils geltenden Fassung sowie des Nord-
rhein-Westfälischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz vom 08.07.2016 
(AbwAG NRW, GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), in der jeweils geltenden Fassung, hat der Rat der 
Stadt Geilenkirchen in seiner Sitzung am 14.12.2016 die folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Finanzierung der städtischen Abwasseranlage 

 
(1) Zur Finanzierung der städtischen Abwasseranlage erhebt die Stadt Abwassergebühren 

und Kanalanschlussbeiträge. 
 
(2) Entsprechend § 1 Abs. 2 der Abwasserbeseitigungssatzung (Entwässerungssatzung) der 

Stadt Geilenkirchen vom (Datum der Bekanntmachungsanordnung) stellt die Stadt zum 
Zweck der Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und zum Zweck der Verwertung oder 
Beseitigung der bei der gemeindlichen Abwasserbeseitigung anfallenden Klärschlämme 
die erforderlichen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur Verfügung (städtische Abwas-
seranlagen). Hierzu gehören der gesamte Bestand an personellen und sachlichen Mitteln, 
die für eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung erforderlich sind (z. B. das Kanalnetz, 
Regenwasser-Versickerungsanlagen, das für die Abwasserbeseitigung eingesetzte Perso-
nal). 

 
(3) Die städtischen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit, die 

auch bei der Bemessung der Kanalanschlussbeiträge und Abwassergebühren zugrunde 
gelegt wird.   

 
§ 2 

Abwassergebühren 
 
(1) Für die Inanspruchnahme der städtischen Abwasseranlage erhebt die Stadt nach §§ 4 

Abs. 2, 6 KAG NRW und § 54 LWG NRW Abwassergebühren (Benutzungsgebühren) zur 
Deckung der Kosten i. S .d. § 6 Abs. 2 KAG NRW sowie der Verbandslasten nach § 7 KAG 
NRW. 

 
(2) In die Abwassergebühr wird nach § 2 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW eingerechnet: 
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- die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Stadt (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AbwAG 
NRW), 

- die Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
2 i. V. m. § 1 Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW), 

- die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbänden auf die Stadt umgelegt wird ( § 2 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AbwAG NRW). 

 
(3) Die Abwasserabgabe für Kleineinleiter (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2  i. V. m. § 1 Abs.1 Satz 1 

AbwAG NRW) wird im Rahmen der Gebührenerhebung nach § 11 dieser Satzung von 
demjenigen erhoben, der eine Kleinkläranlage betreibt, welche nicht den Anforderungen 
des § 60 WHG und § 56 LWG NRW entspricht. 

 
(4) Die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswassergebühr (Regenwassergebühr) 

sowie die Gebühren nach den §§ 11 und 12 dieser Satzung sind grundstücksbezogene 
Benutzungsgebühren und ruhen als öffentliche Last auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG 
NRW). 

 
§ 3 

Gebührenmaßstäbe 
 
(1) Die Stadt erhebt getrennte Abwassergebühren für die Beseitigung von Schmutz- und 

Niederschlagswasser (Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen 
und Verrieseln sowie das Entwässern von Klärschlamm im Zusammenhang mit der Besei-
tigung des Abwassers). 

 
(2) Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach dem Frischwassermaßstab (§ 4).  
 
(3) Die Niederschlagswassergebühr (Regenwassergebühr) bemisst sich auf der Grundlage der 

Quadratmeter der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Fläche auf den an-
geschlossenen Grundstücken, von denen Niederschlagswasser abflusswirksam in die 
städtische Abwasseranlage gelangen kann (§ 5).  

 
§ 4 

Schmutzwassergebühren 
 
(1) Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge des häuslichen und gewerblichen 

Schmutzwassers berechnet, das der Abwasseranlage von den angeschlossenen Grund-
stücken zugeführt wird. Berechnungseinheit ist der Kubikmeter (m³) Schmutzwasser. 
Veranlagungszeitraum für die Schmutzwassergebühr ist das Kalenderjahr. 

 
(2) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage bezoge-

ne Frischwassermenge (§ 4 Abs. 3) und die aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z. B. 
privaten Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) gewonnene Wassermenge (§ 4 Abs. 4), 
abzüglich der auf dem Grundstück nachweisbar verbrauchten und zurückgehaltenen 
Wassermengen, die nicht in die städtische Abwasseranlage eingeleitet werden (§ 4 Abs. 
5). 

 
(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch den Wasserzähler des 

örtlichen Wasserversorgers ermittelt. Bei dem aus der öffentlichen Wasser-
versorgungsanlage bezogenen Wasser gilt die mit dem Wasserzähler gemessene Was-
sermenge als Verbrauchsmenge. Hat ein Wasserzähler nicht ordnungsgemäß funktio-
niert, so wird die Wassermenge von der Stadt unter Zugrundelegung des Verbrauchs des 
Vorjahres geschätzt.  
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Die Datenübernahme vom örtlichen Wasserversorger sowie die Datenspeicherung und 
Datennutzung der Wasserzähler-Daten des Wasserversorgers erfolgt, um dem Gebüh-
renpflichtigen die zweimalige Ablesung seines Wasserzählers zu ersparen. Sie dient der 
ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt (§ 46 Abs. 1 LWG 
NRW) und der Abwasserüberlassungspflicht durch den gebührenpflichtigen Benutzer (§ 
48 LWG NRW) sowie zur verursachergerechten Abrechnung der Schmutzwassergebühr 
und zum Nachweis der rechtmäßigen Erhebung der Schmutzwassergebühr. Insoweit hat 
der Grundstückseigentümer als Gebührenschuldner den damit verbundenen Eingriff in 
das Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz) zu dulden. 

 
(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z. B. privaten Brunnen, 

Regenwassernutzungsanlagen) hat der Gebührenpflichtige den Mengennachweis durch 
einen auf seine Kosten eingebauten und messrichtig funktionierenden Wasserzähler nach 
§ 4 Abs. 5 Nr. 2 dieser Satzung zu führen. Die Wassermengen hat der Gebührenpflichtige 
der Stadt jährlich jeweils bis zum 15. Januar des Folgejahres anzuzeigen. Der Nachweis 
über den messrichtig funktionierenden Wasserzähler obliegt dem Gebührenpflichtigen. 
Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines solchen Wasserzählers nicht zumutbar, so 
ist die Stadt berechtigt, die aus diesen Anlagen zugeführten Wassermengen zu schätzen 
(z. B. auf der Grundlage der durch die wasserrechtliche Erlaubnis festgelegten Entnah-
memengen oder auf der Grundlage der Pumpleistung sowie Betriebsstunden der Was-
serpumpe oder unter Berücksichtigung der statistischen Verbräuche im Stadtgebiet). Eine 
Schätzung erfolgt auch, wenn der Wasserzähler nicht messrichtig funktioniert.  

 
(5) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf dem Grundstück anderwei-

tig verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen (sog. Wasserschwundmengen) 
abgezogen, die nachweisbar nicht dem öffentlichen Kanal zugeführt werden. Der Nach-
weis der Wasserschwundmengen obliegt den Gebührenpflichtigen. Der Gebührenpflich-
tige ist grundsätzlich verpflichtet, den Nachweis durch eine auf seine Kosten eingebaute, 
messrichtig funktionierende und geeignete Messeinrichtung in Anlehnung an das Mess- 
und Eichrecht (MessEG, Mess-EichV) zu führen: 

 
Nr. 1: Abwasser-Messeinrichtung 

 
       Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische Geräte, die in regelmäßigen Ab-

ständen kalibriert werden müssen. Die Kalibrierung ist nach den Hersteller-Angaben 
durchzuführen und der Stadt nachzuweisen, um die ordnungsgemäße Funktion der Ab-
wasser-Messeinrichtung zu dokumentieren. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet 
eine Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht statt.  

 
Nr. 2: Wasserzähler  

 
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Einzelfall technisch nicht möglich 
oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat er den Nachweis durch einen auf 
seine Kosten eingebauten, messrichtig funktionierenden und geeichten Wasserzähler zu 
führen. Der Wasserzähler muss in Anlehnung an das Mess- und Eichrecht (MessEG, Mess- 
und EichVO) alle 6 Jahre erneut geeicht werden oder durch einen neuen Wasserzähler 
mit einer Konformitätserklärung des Herstellers ersetzt werden. Aus der Konformitätser-
klärung muss sich ergeben, dass der Wasserzähler messrichtig funktioniert. Der Nachweis 
über die messrichtige Funktion sowie Eichung des Wasserzählers obliegt dem Gebühren-
pflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung der Ab-
zugsmengen nicht statt.  
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Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen 
 

Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur Messung der Wasserschwund-
mengen technisch nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat 
der Gebührenpflichtige den Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen zu führen. Aus die-
sen Unterlagen muss sich insbesondere ergeben, aus welchen nachvollziehbaren Grün-
den Wassermengen der städtischen Abwassereinrichtung nicht zugeleitet werden und 
wie groß diese Wassermengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen müssen geeignet sein, 
der Stadt eine zuverlässige Schätzung der auf dem Grundstück zurückgehaltenen Was-
sermengen zu ermöglichen. Sind die nachprüfbaren Unterlagen unschlüssig und/oder 
nicht nachvollziehbar, werden die geltend gemachten Wasserschwundmengen nicht an-
erkannt. Soweit der Gebührenpflichtige durch ein spezielles Gutachten bezogen auf seine 
Wasserschwundmengen den Nachweis erbringen will, hat er die gutachterlichen Ermitt-
lungen vom Inhalt, von der Vorgehensweise und vom zeitlichen Ablauf vorher mit der 
Stadt abzustimmen. Die Kosten für das Gutachten trägt der Gebührenpflichtige.  
Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalenderjahr durch einen schriftlichen An-
trag bis zum 15.01. des nachfolgenden Jahres durch den Gebührenpflichtigen bei der 
Stadt geltend zu machen. Nach Ablauf dieses Datums findet eine Berücksichtigung der 
Wasserschwundmengen nicht mehr statt (Ausschlussfrist). Fällt der 15.01. des nachfol-
genden Jahres auf einen Samstag oder Sonntag endet die Ausschlussfrist am darauf fol-
genden Montag.  

 
(6) Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich 3,13 €. 
 

§ 5 
Niederschlagswassergebühr 

 
(1) Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser ist die Quadratmeter-

zahl der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Grundstücksfläche, von de-
nen Niederschlagswasser leitungsgebunden (unmittelbar) oder nicht leitungsgebunden 
(mittelbar) abflusswirksam in die städtische Abwasseranlage gelangen kann (angeschlos-
sene Grundstücksfläche). Eine nicht leitungsgebundene Zuleitung liegt insbesondere vor, 
wenn von bebauten und/oder befestigten Flächen oberirdisch aufgrund des Gefälles Nie-
derschlagswasser in die gemeindliche Abwasseranlage gelangen kann.  Als befestigt in 
diesem Sinne gilt jeder Teil der Grundstücksoberfläche, der mit bestimmten Materialien 
derart versehen worden ist, dass Niederschlagswasser in ganz überwiegendem Umfang 
nicht eindringen kann. Berechnungseinheit ist der Quadratmeter (m²) angeschlossene 
Grundstücksfläche.  

 
(2) Die angeschlossene Grundstücksfläche wird im Wege der  Befragung der Eigentümer der 

angeschlossenen Grundstücke ermittelt. Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, der 
Stadt auf Anforderung die Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. überbauten) und/oder 
befestigten sowie in die öffentliche Abwasseranlage abflusswirksamen Flächen auf sei-
nem Grundstück mitzuteilen (Mitwirkungspflicht). Insbesondere ist er verpflichtet, zu ei-
nem von der Stadt vorgelegten Lageplan über die bebauten (bzw. überbauten) und/oder 
befestigten sowie abflusswirksamen Flächen auf seinem Grundstück Stellung zu nehmen 
und mitzuteilen, ob diese Flächen durch die Stadt zutreffend ermittelt wurden. Auf An-
forderung der Stadt hat der Grundstückseigentümer einen Lageplan oder andere geeig-
nete Unterlagen vorzulegen, aus denen sämtliche bebauten (bzw. überbauten)  und/oder 
befestigten Flächen entnommen werden können. Soweit erforderlich, kann die Stadt die 
Vorlage weiterer Unterlagen fordern. Kommt der Grundstückseigentümer seiner Mitwir-
kungspflicht nicht nach oder liegen für ein Grundstück keine geeigneten Anga-
ben/Unterlagen des Grundstückseigentümers vor, wird die bebaute (bzw. überbaute) 
und/oder befestigte sowie abflusswirksame Fläche von der Stadt geschätzt.   
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Die Datenerhebung, Datenspeicherung und Datennutzung erfolgt zur ordnungsgemäßen 
Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt (z. B. Planung und ausreichende Di-
mensionierung der öffentlichen Kanäle), zur verursachergerechten Abrechnung der Nie-
derschlagswassergebühr und zum Nachweis der rechtmäßigen Erhebung der Nieder-
schlagswassergebühr. Insoweit hat der Grundstückseigentümer als Gebührenschuldner 
den damit verbundenen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu 
dulden.  

 
(3) Wird die Größe der angeschlossenen Grundstücksfläche verändert, so hat der Grund-

stückseigentümer dies der Stadt innerhalb eines Monates nach Abschluss der Verände-
rung anzuzeigen. Für die Änderungsanzeige gilt § 5 Abs. 2 entsprechend. Die veränderte 
Größe der angeschlossenen Grundstücksfläche wird mit dem 1. Tag des Monats berück-
sichtigt, nach dem die Änderungsanzeige durch den Gebührenpflichtigen der Stadt zuge-
gangen ist. Ist keine, bzw. keine fristgerechte Änderungsanzeige erfolgt, wird die verän-
derte Größe der angeschlossenen Grundstücksfläche mit dem 1. Tag des Monats berück-
sichtigt, nach dem die Änderung tatsächlich vorgenommen worden ist.  
Werden Fehler bei der erklärten angeschlossenen Grundstücksfläche festgestellt oder 
haben Pflichtige keine Änderungsmitteilung gemacht, so ist die Stadt berechtigt, Nach-
veranlagungen  bis zu vier Jahren rückwirkend vorzunehmen. 

 
(4)  Die Gebühr beträgt 0,67 € je Quadratmeter angeschlossener Grundstücksfläche. 
 

§ 6 
Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der auf den Zeitpunkt der betriebs-

fertigen Herstellung des Anschlusses oder der mittelbaren Inanspruchnahme folgt. Erhe-
bungszeitraum ist das Kalenderjahr und bei Entstehung der Gebührenpflicht während ei-
nes Kalenderjahres der Restteil des Jahres.     

 
(2) Für Anschlüsse und mittelbare Inanspruchnahmen, die beim Inkrafttreten dieser Satzung 

bereits bestehen, beginnt die Gebührenpflicht nach dieser Satzung mit deren Inkrafttre-
ten. 

 
(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses an die Abwasseranlage bzw. 

mit dem Wegfall der mittelbaren Inanspruchnahme. Endet die Gebührenpflicht im Laufe 
eines Monats, so wird die Benutzungsgebühr bis zum Ablauf des Monats erhoben, in dem 
die Veränderung erfolgt. 

 
§ 7 

Gebührenpflichtige 
 
(1) Gebührenpflichtige sind  
 

a) der Grundstückseigentümer; wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, auch der Erbbau-
berechtigte, 

b) der Nießbraucher oder derjenige, der ansonsten zur Nutzung des Grundstücks dinglich 
berechtigt ist, 

c) der Straßenbaulastträger für die Straßenoberflächenentwässerung.  
 

Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.  
 
(2) Im Falle eines Eigentumswechsels geht die Gebührenpflicht mit dem Beginn des auf den 

Eigentumswechsel folgenden Monats auf den neuen Eigentümer über.  
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Für die Zeit vom ersten des auf den Besitzübergang folgenden Monats bis zur Eintragung 
ins Grundbuch ist der wirtschaftliche Eigentümer im Sinne des § 39 Abgabenordnung 
(AO) gebührenpflichtig. Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. Eigen-
tums- bzw. Nutzungswechsel hat der bisherige Gebühren- und Abgabenpflichtige und der 
neue Gebühren- und Abgabenpflichtige der Stadt unverzüglich anzuzeigen.  

 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Gebühren erforderlichen 

Auskünfte zu erteilen sowie der Stadt die erforderlichen Daten und Unterlagen zu über-
lassen. Sie haben ferner zu dulden, dass Beauftragte der Stadt das Grundstück betreten, 
um die Bemessungsgrundlage festzustellen oder zu überprüfen.  

 
§ 8 

Fälligkeit der Gebühr 
 
(1) Die Abwassergebühren werden, soweit keine andere Angabe besteht, innerhalb eines 

Monats nach Bekanntgabe des Abgabenbescheides fällig. Die Gebühren können zusam-
men mit anderen Abgaben erhoben werden. 

 
(2) Die Abrechnung der Gebühren sowie das Ablesen der Zähler der Zählereinrichtungen 

erfolgt einmal jährlich. Soweit erforderlich, kann sich die Stadt hierbei der Mitarbeit der 
Gebührenpflichtigen bedienen. 

 
§ 9 

Vorausleistungen und Abschlagszahlungen 
 
(1)  Die Stadt erhebt am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. jeden Kalenderjahres nach § 6 Abs. 

4 KAG NRW Vorausleistungen auf die Jahres-Schmutzwassergebühr in Höhe von ¼ der 
Schmutzwassermenge, die sich aus der Abrechnung des Vorjahres ergibt. Ist eine solche 
Berechnung nicht möglich, kann die Stadt die Höhe der Vorausleistung im Einzelfall ent-
sprechend den im Erhebungszeitraum zu erwartenden Berechnungseinheiten festsetzen.  

 
(2)  Der Vorausleistungssatz entspricht dem Gebührensatz für das jeweilige Kalenderjahr. 
 
(3) Die Schmutzwassergebühr entsteht erst am 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres. Die End-

abrechnung und endgültige Festsetzung erfolgt im darauf folgenden Kalenderjahr durch 
Bescheid. 

 
(4)  Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Vorausleistungen bemessen wurden, so wird 

der übersteigende Betrag erstattet bzw. verrechnet. Wurden Vorausleistungen zu gering 
bemessen, wird der fehlende Betrag bei der Abrechnung nacherhoben. Nach der Beendi-
gung des Benutzungsverhältnisses werden zu viel gezahlte Vorausleistungen erstattet. 
Die auf einen zurückliegenden Erhebungszeitraum bezeichneten Abrechnungsbeträge 
sowie die sich aus der Abrechnung der Vorausleistungen ergebenden Nachzahlungsbe-
träge werden nacherhoben. 

 
(5) Die Stadt erhebt am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. jeden Kalenderjahres Abschlagszah-

lungen in Höhe von ¼ des Betrages der mit dem Gebührenbescheid festgelegten Jahres-
Niederschlagswassergebühr. Die Niederschlagswassergebühr entsteht am 01.01. des je-
weiligen Kalenderjahres. 

 
§ 10 

Verwaltungshelfer 
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Die Stadt ist berechtigt, sich bei der Anforderung von Gebühren und Vorauszahlungen der 
Hilfe des zuständigen Wasserversorgers oder eines anderen von ihr beauftragten Dritten zu 
bedienen. 
 

§ 11 
Gebühr für das Abfahren und die Behandlung von Klärschlamm 

 
(1) Für das Abfahren und die Behandlung von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen in das Zent-

ralklärwerk wird die Gebühr nach der abgefahrenen Menge in m³ erhoben. 
 
(2) Die Gebühr beträgt 30,84 €/m³ abgefahrenen Klärschlamm. 
 
(3) Die Gebührenpflicht gemäß Abs. 2 entsteht mit dem Zeitpunkt der Abfuhr. 
 
(4) Gebührenpflichtiger ist der Grundstückseigentümer, der Erbbauberechtigte oder der 

sonst zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte, auf dessen Grundstück die 
Kleinkläranlage betrieben wird. Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 
(5) Eine Kleineinleiter-Abgabe wird erhoben, wenn eine Kleinkläranlage nicht den allgemein 

anerkannten Regeln der Technik im Sinne des § 60 WHG und § 56 LWG NRW entspricht. 
 

§ 12 
Gebühr für das Auspumpen und Abfahren 
der Inhaltsstoffe aus abflusslosen Gruben 

 
(1) Für das Auspumpen und Abfahren der Inhaltsstoffe aus abflusslosen Gruben und deren 

Beseitigung  wird die Gebühr nach der abgefahrenen Menge pro m³ erhoben. 
 
(2) Die Gebühr beträgt 30,84 €/m³ ausgepumpte/abgefahrene Menge. 
 
(3) Die Gebührenpflicht gemäß Abs. 2 entsteht mit dem Zeitpunkt des Auspumpens. 
 
(4)  Gebührenpflichtiger ist der Grundstückseigentümer, der Erbbauberechtigte oder der 

sonst zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte, auf dessen Grundstück die ab-
flusslose Grube betrieben wird.  

 
(5)   Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 13 
Kanalanschlussbeitrag 

 
(1) Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung der städtischen Abwas-

seranlage erhebt die Stadt einen Kanalanschlussbeitrag im Sinne des § 8 Abs. 4 Satz 3 
KAG NRW. 

 
(2) Die Kanalanschlussbeiträge sind die Gegenleistung für die Möglichkeit der Inanspruch-

nahme der städtischen Abwasseranlage und den hierdurch gebotenen wirtschaftlichen 
Vorteil für ein Grundstück. Die Kanalanschlussbeiträge dienen dem Ersatz des Aufwandes 
der Stadt für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung der städtischen Abwasseran-
lage. 

 
(3) Der Kanalanschlussbeitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück (§ 8 Abs. 9 KAG 

NRW). 
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§ 14 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1) Ein Grundstück unterliegt der Beitragspflicht, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt 

sind: 
 

1. Das Grundstück muss an die Abwasseranlage tatsächlich und rechtlich angeschlossen 
werden können,   

 
2.  für das Grundstück muss nach der Entwässerungssatzung ein Anschlussrecht  

bestehen und    
 

3.  für das Grundstück muss 
   

a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt sein (z.B. durch Bebauungsplan), 
so dass es bebaut oder gewerblich genutzt werden darf oder 

 
b) soweit für ein Grundstück eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist 

(z. B. im unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB), muss das Grundstück nach der 
Verkehrsauffassung Bauland sein und nach der geordneten, städtebaulichen Entwick-
lung der Stadt zur Bebauung anstehen.  

 
(2) Wird ein Grundstück an die Abwasseranlage tatsächlich angeschlossen (z. B. im Außenbe-

reich nach § 35 BauGB), so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraus-
setzungen des Abs. 1 nicht vorliegen.  

 
(3) Der Beitragspflicht nach Abs. 1 unterliegen auch Grundstücke, die im Rahmen der Nieder-

schlagswasserbeseitigung mittelbar an die gemeindliche Abwasseranlage angeschlossen 
sind. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Niederschlagswasser von Grundstücken oberir-
disch ohne leitungsmäßige Verbindung in die städtische Abwasseranlage (z. B. in ein von 
der Stadt betriebenes Mulden-Rigolen-System) gelangen kann. 

 
(4) Grundstück im Sinne der beitragsrechtlichen Regelungen dieser Satzung ist unabhängig 

von der Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch jeder demselben Grund-
stückseigentümer gehörende Teil der Grundfläche, der selbständig baulich oder gewerb-
lich genutzt werden darf und an die Anlage angeschlossen werden kann. 

 
§ 15 

Beitragsmaßstab 
 
(1) Maßstab für den Beitrag ist die Veranlagungsfläche. Diese ergibt sich durch Vervielfachen 

der Grundstücksfläche mit dem Veranlagungsfaktor. 
 
(2) Als Grundstücksfläche gilt: 
 

a) bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die tatsächliche Grundstücksflä-
che, 

b) wenn ein Bebauungsplan nicht besteht, d.h. bei Grundstücken im unbeplanten Innen-
bereich (§ 34 BauGB) und im Außenbereich (§ 35 BauGB) die tatsächliche Grund-
stücksfläche bis zu einer Tiefe von 40 m von der Grundstücksgrenze, die der Erschlie-
ßungsstraße zugewandt ist, die das Grundstück wegemäßig erschließt  (Tiefenbegren-
zung). Bei Grundstücken, die nicht an eine Erschließungsstraße unmittelbar angren-
zen, wird die Fläche von der zu der Erschließungsstraße liegenden Grundstücksseite 
bis zu einer Tiefe von 40 m zugrunde gelegt.  
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Reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung über diese Tiefenbegrenzung hinaus, so 
ist die Grundstückstiefe maßgebend, die durch die hintere Grenze der baulichen Nut-
zung bestimmt wird, die einen Entwässerungsbedarf nach sich zieht. Grundstücksteile, 
die lediglich die wegemäßige Verbindung zur Straße herstellen, bleiben bei der Be-
stimmung der Grundstückstiefe unberücksichtigt.  

 
(3) Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücksfläche mit einem Veranlagungs-

faktor vervielfacht, der im Einzelnen beträgt: 
 

a) bei ein- und zweigeschossiger Bebaubarkeit: 1,00 
b) bei dreigeschossiger Bebaubarkeit:   1,25 
c) bei viergeschossiger Bebaubarkeit:   1,50 
d) bei fünfgeschossiger Bebaubarkeit:   1,70 
e) bei sechsgeschossiger Bebaubarkeit:   1,85 
f)  bei siebengeschossiger Bebaubarkeit:  1,95 
g) bei acht- und höhergeschossiger Bebaubarkeit: 2,00 

 
(4) Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige 

Zahl der Vollgeschosse. Weist der Bebauungsplan nur Grundflächen- und Baumassenzahl 
oder nur die zulässige Höhe der Bauwerke und keine höchstzulässige Zahl der Vollge-
schosse aus, so gilt als Geschosszahl die Höhe des Bauwerks geteilt durch drei wobei 
Bruchzahlen auf volle Zahlen abgerundet oder aufgerundet werden. Ist im Einzelfall eine 
größere Geschosszahl zugelassen oder vorhanden und geduldet, so ist diese zugrunde zu 
legen.   

 
(5) In unbeplanten Gebieten und bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan keine Festset-

zungen nach Abs. 4 enthalten sind, ist maßgebend: 
 

a) bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Geschosse, 
 

b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grundstücken 
der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse.   

 
(6)  Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut werden dürfen, gelten  als 

eingeschossig bebaubare Grundstücke. Grundstücke, für die im Bebauungsplan eine Nut-
zung ohne Bebauung festgesetzt ist (z. B. Versorgungsflächen wie Sportplätze und Fried-
höfe), werden mit einem Veranlagungsfaktor von 0,5 der Grundstücksfläche nach Abs. 3 
angesetzt. 

 
(7) In Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten und bei Grundstücken, die überwiegend ge-

werblich genutzt werden, werden die in Abs. 3 genannten Nutzungsfaktoren um je 0,5 
erhöht. Dieses gilt auch, wenn Gebiete nicht in einem Bebauungsplan festgesetzt, aber 
aufgrund der vorhandenen Bebauung und sonstigen Nutzung als Kerngebiete, Gewerbe-
gebiete oder Industriegebiete anzusehen sind oder wenn eine solche Nutzung aufgrund 
der in der Umgebung vorhandenen Nutzung zulässig wäre. 

 
§ 16 

Beitragssatz 
 
(1) Der Beitrag beträgt 5,79 € je Quadratmeter (m²) Veranlagungsfläche. 
 
(2) Besteht nicht die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit des Vollanschlusses, so wird ein 

Teilbetrag erhoben.    
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Dieser beträgt: 
 

a)    bei einem Anschluss nur für Schmutzwasser 2/3 des Beitrags, 
b)  bei einem Anschluss nur für Niederschlagswasser 1/3 des Beitrags. 

 
(3) Entfallen die in Abs. 2 bezeichneten Beschränkungen der Benutzungsmöglichkeit, so ist 

der Restbetrag nach dem zu diesem Zeitpunkt geltenden Beitragssatz zu zahlen. 
 

§ 17 
Entstehen der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffentliche Abwasseranlage 

angeschlossen werden kann. 
 
(2) Im Falle des § 14 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss. In den Fällen des 

§ 16 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht für den Restbetrag, sobald die Beschränkungen 
der Nutzungsmöglichkeit entfallen. 

 
(3) Für Grundstücke, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bereits an die Ab-

wasseranlage angeschlossen waren oder werden konnten, entsteht die Beitragspflicht 
mit Inkrafttreten dieser Satzung. 

 
(4) In den Fällen des Abs. 3 entsteht keine Anschlussbeitragspflicht, wenn für den Anschluss 

des Grundstücks bereits eine Anschlussgebühr oder ein Anschlussbeitrag nach früherem 
Recht gezahlt oder ein dahingehender Anspruch erlassen wurde oder verjährt ist. 

 
(5)  Die Stadt kann mit den Eigentümern oder den Erbbauberechtigten vor Entstehung der 

Beitragspflicht Vereinbarungen über die Ablösung des Kanalanschlussbeitrages im Gan-
zen treffen. Der Ablösebetrag bestimmt sich nach der Höhe des voraussichtlichen Beitra-
ges. Die Ablösung bewirkt, dass eine Kanalanschlussbeitragspflicht zukünftig nicht mehr 
besteht. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 

 
§ 18 

Beitragspflichtiger 
 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentü-

mer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der 
Erbbauberechtigte gemäß § 8 Abs. 2 Satz 3 KAG NRW beitragspflichtig. 

 
(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 19 
Fälligkeit der Beitragsschuld 

 
(1) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 
(2) Widerspruch und Klage gegen einen Beitragsbescheid haben gem. § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 

der Verwaltungsgerichtsordnung keine aufschiebende Wirkung und entbinden deshalb 
nicht von der Pflicht zur fristgerechten Zahlung. 

 
§ 20 

Auskunftspflichten 
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(1) Die Beitrags- und Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Beiträge und 
Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Daten und Unterlagen zu überlas-
sen. Sie haben zu dulden, dass Beauftragte der Stadt das Grundstück betreten, um die 
Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu überprüfen.    

 
(2) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sonstigen Gründen nicht zu erlangen, 

so kann die Stadt die für die Berechnung maßgebenden Merkmale unter Berücksichti-
gung aller sachlichen Umstände schätzen oder durch einen anerkannten Sachverständi-
gen auf Kosten des Beitrags- und Gebührenpflichtigen schätzen lassen. 

 
§ 21 

Billigkeits- und Härtefallregelung 
 
Ergeben sich aus der Anwendung dieser Satzung im Einzelfall besondere, insbesondere nicht 
beabsichtigte Härten, so können die Kanalanschlussbeiträge und die Abwassergebühren ge-
stundet, ermäßigt, niedergeschlagen oder erlassen werden.  
 

§ 22 
Zwangsmittel 

 
Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln bei Zuwiderhandlungen gegen diese Sat-
zung richtet sich nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW. 
 

§ 23 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Beitrags- und Gebührensat-
zung zur Entwässerungssatzung der Stadt Geilenkirchen vom 22.12.1972 außer Kraft. 
 
 
3. Satzung der Stadt Geilenkirchen über die Entsorgung des Inhalts von Grundstücksentwässe-

rungsanlagen (Kleinkläranlagen, abflusslosen Gruben) vom (Datum der Bekanntmachungs-
anordnung) 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zuletzt 
geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. 2015, S. 496), in der jeweils 
geltenden Fassung, der §§ 60, 61 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585 ff.), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 04.08.2016 (BGBl. I 2016, S. 1972), in der jeweils geltenden Fassung, der §§ 43 ff., 
46 LWG NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.07.2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), in der jeweils gel-
tenden Fassung,  der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw – GV. NRW. 
2013, S. 602 ff. –), zuletzt geändert durch Art. 20 des Gesetz vom 08.07.2016 (GV. NRW. 
2016, S. 559 ff.), in der jeweils geltenden Fassung, des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
vom 19.02.1997 (BGBl. I 1997, S. 602), zuletzt geändert durch Art. 4 Abs. 55 des Gesetzes vom 
18.07.2016 (BGBl. I 2016, S. 1666), in der jeweils geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt 
Geilenkirchen in seiner Sitzung am 14.12.2016 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Stadt betreibt in ihrem Gebiet die Entsorgung des Inhaltes der Grundstücksent-

wässerungsanlagen als öffentliche Einrichtung.  
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Diese bildet eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit.  
 
(2) Grundstücksentwässerungsanlagen im Sinne dieser Satzung sind abflusslose Gruben und 

Kleinkläranlagen für häusliches Schmutzwasser. Betreiber der Grundstücksentwässe-
rungsanlage ist der Grundstückseigentümer. Die Grundstücksentwässerungsanlage ist 
gemäß § 60 WHG und § 56 LWG NRW nach den jeweils in Betracht kommenden Regeln 
der Technik zu bauen, zu betreiben und zu unterhalten. 

 
(3) Die Entsorgung umfasst die Entleerung der Anlage sowie Abfuhr und Behandlung der 

Anlageninhalte. Zur Durchführung der Entsorgung kann sich die Stadt Dritter als Erfül-
lungsgehilfen bedienen. 

 
§ 2 

Anschluss- und Benutzungsrecht 
 
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt liegenden Grundstückes ist vorbehaltlich der 

Einschränkungen in dieser Satzung berechtigt, von der Gemeinde die Entsorgung einer 
Grundstücksentwässerungsanlage und die Übernahme des Inhaltes zu verlangen (An-
schluss- und Benutzungsrecht). 

 
(2) Bei landwirtschaftlichen Betrieben sind Kleinkläranlagen von der Entleerung ausgeschlos-

sen, bei denen die Pflicht zum Abfahren und Aufbereiten des anfallenden Klärschlammes 
auf Antrag der Stadt von der zuständigen Behörde gemäß § 49 Abs. 5 Satz 2 LWG NRW 
auf den Nutzungsberechtigten des Grundstücks übertragen worden ist. 

 
§ 3 

Begrenzung des Benutzungsrechtes 
 
(1) Von der Entsorgung im Rahmen dieser Satzung ist Abwasser ausgeschlossen, das auf-

grund seiner Inhaltsstoffe 
 

1. die mit der Entleerung und Abfuhr beschäftigten Mitarbeiter verletzt oder Geräte    
und Fahrzeuge in ihrer Funktion beeinträchtigt oder 

2. das in der öffentlichen Abwasseranlage beschäftigte Personal gefährdet oder gesund-
heitlich beeinträchtigt oder 

3. die öffentliche Abwasseranlage in ihrem Bestand angreift oder ihren Betrieb, die Funk-
tionsfähigkeit oder die Unterhaltung gefährdet, erschwert, verteuert oder behindert 
oder 

4. die Klärschlammbehandlung, -beseitigung oder -verwertung beeinträchtigt oder ver-
teuert oder 

5. die Reinigungsprozesse der Abwasseranlage so erheblich stört, dass dadurch die An-
forderungen der wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis nicht eingehalten werden 
können. 

 
(2) Von der Entsorgung im Rahmen dieser Satzung sind Stoffe ausgeschlossen, soweit sie 

nach § 7 (Begrenzung des Benutzungsrechtes) der Entwässerungssatzung der Stadt Gei-
lenkirchen vom (Datum der Bekanntmachungsanordnung) nicht in die öffentliche Abwas-
seranlage eingeleitet werden dürfen. 

 
(3) Eine Verdünnung oder Vermischung des Abwassers mit dem Ziel, Grenzwerte einzuhal-

ten, darf nicht erfolgen. 
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§ 4 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Jeder anschlussberechtigte Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Entsorgung der 

Grundstücksentwässerungsanlage ausschließlich durch die Stadt zuzulassen und den zu 
entsorgenden Inhalt der Stadt zu überlassen (Anschluss- und Benutzungszwang). 

 
(2) Der Anschluss- und Benutzungszwang gilt auch für das in landwirtschaftlichen Betrieben 

anfallende häusliche Abwasser.   
 
(3) Die Stadt kann im Einzelfall den Grundstückseigentümer für das in landwirtschaftlichen 

Betrieben anfallende Abwasser auf Antrag vom Anschluss- und Benutzungszwang befrei-
en, wenn die Voraussetzungen des § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LWG NRW vorliegen oder die 
Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 49 Abs. 5 Satz 2 LWG NRW gegeben sind. Hierzu 
muss der Grundstückseigentümer nachweisen, dass das Abwasser im Rahmen der pflan-
zenbedarfsgerechten Düngung auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch 
genutzten Böden ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit im Einklang mit 
den wasserrechtlichen, abfallrechtlichen, naturschutzrechtlichen und immissionsschutz-
rechtlichen Bestimmungen aufgebracht wird. Der Nachweis ist erbracht, wenn der Land-
wirt eine wasserrechtliche, abfallrechtliche, naturschutzrechtliche und immissionsschutz-
rechtliche Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen Behörden vorlegt.  

 
§ 5 

Ausführung, Betrieb und Unterhaltung der Grundstücksentwässerungsanlage 
 
(1) Die Grundstücksentwässerungsanlage und die Zuwegung sind so zu bauen, dass die 

Grundstücksentwässerungsanlage durch die von der Stadt oder von beauftragten Dritten 
eingesetzten Entsorgungsfahrzeuge mit vertretbarem Aufwand die Entleerung durchfüh-
ren können. Die Grundstücksentwässerungsanlage muss frei zugänglich sein, der Deckel 
muss durch eine Person zu öffnen sein. 

 
(2) Der Grundstückseigentümer hat Mängel im Sinne des Abs. 1 nach Aufforderung der Stadt 

zu beseitigen und die Grundstücksentwässerungsanlage in einen ordnungsgemäßen Zu-
stand zu bringen. 

 
§ 6 

Durchführung der Entsorgung 
 
(1) Der Inhalt von Kleinkläranlagen ist bei einem Abfuhrbedarf, mindestens jedoch im zwei-

jährigen Abstand zu entsorgen. Ein Abfuhrbedarf ist dann gegeben, wenn der Schlamm-
speicher der Kleinkläranlage mindestens zu 50 % gefüllt ist. Das Nichtvorliegen eines Ab-
fuhrbedarfes ist durch den Grundstückseigentümer gegenüber der Stadt durch War-
tungsprotokoll (mit einer integrierten Schlammspiegel-Messung) mit einer von ihm be-
auftragten Wartungsfirma nachzuweisen. Liegt ein Abfuhrbedarf nachweisbar nicht vor, 
so wird die Abfuhr grundsätzlich um ein Jahr verschoben. Nach Ablauf dieses Jahres wird 
durch die Stadt erneut geprüft, ob ein Abfuhrbedarf besteht. Für diese Prüfung hat der 
Grundstückseigentümer der Stadt erneut ein aktuelles Wartungsprotokoll (mit integrier-
ter Schlammspiegel-Messung) vorzulegen. Darüber hinaus hat der Grundstückseigentü-
mer die Entleerung des Inhaltes der Kleinkläranlage rechtzeitig mündlich oder schriftlich 
zu beantragen. 

 
(2) Abflusslose Gruben sind bei einem Abfuhrbedarf, mindestens aber einmal im Jahr zu ent-

leeren. Ein Bedarf liegt vor, wenn die abflusslose Grube bis 50 % des nutzbaren Speicher-
volumens angefüllt ist.  
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Ist die abflusslose Grube mit einer Füllstandanzeige und einer Warnanlage ausgerüstet, 
so liegt ein Bedarf vor, wenn die abflusslose Grube bis auf 80 % des nutzbaren Speicher-
volumens angefüllt ist. Der Grundstückseigentümer hat die Entsorgung rechtzeitig münd-
lich oder schriftlich zu beantragen. 

 
(3) Auch ohne vorherigen Antrag und außerhalb des Entsorgungsplans kann die Stadt den 

Inhalt der Grundstücksentwässerungsanlage entsorgen, wenn besondere Umstände eine 
Entsorgung erfordern oder die Voraussetzungen für eine Entsorgung vorliegen und ein 
Antrag auf Entsorgung unterbleibt. 

 
(4) Die Stadt bestimmt den genauen Zeitpunkt, die Art und Weise und den Umfang der Ent-

sorgung. 
  
(5) Zum Entsorgungstermin hat der Grundstückseigentümer die Grundstücksentwässe-

rungsanlage freizulegen und die Zufahrt zu gewährleisten (§ 5 Abs. 1). 
 
(6) Die Grundstücksentwässerungsanlage ist nach der Entleerung unter Beachtung der Be-

triebsanleitung, DIN-Vorschriften und der wasserrechtlichen Erlaubnis wieder in Betrieb 
zu nehmen. 

 
(7) Der Anlageninhalt geht mit der Übernahme in das Eigentum der Stadt Geilenkirchen 

über. Die Stadt ist nicht verpflichtet, darin nach verlorenen Gegenständen zu suchen oder 
suchen zu lassen. Werden Wertgegenstände gefunden, sind sie als Fundsache zu behan-
deln. 

 
§ 7 

Anmelde- und Auskunftspflicht 
 
(1) Der Grundstückseigentümer hat der Stadt das Vorhandensein von Kleinkläranlagen und 

abflusslosen Gruben anzuzeigen. Die für die Genehmigung einer derartigen Anlage vor-
handenen baurechtlichen und wasserrechtlichen Vorschriften bleiben unberührt. 

  
(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, über § 7 dieser Satzung hinaus der Stadt alle 

zur Durchführung dieser Satzung erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
 
(3) Erfolgt ein Eigentümerwechsel, so ist neben dem bisherigen auch der neue Eigentümer 

verpflichtet, die Stadt unverzüglich zu benachrichtigen. 
 

§ 8 
Entleerung der Grundstücksentwässerungsanlagen und Betretungsrecht 

 
(1) Die Stadt hat gemäß § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 LWG NRW die Pflicht, den Klärschlamm aus 

Kleinkläranlagen sowie gemäß § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 LWG NRW das Abwasser aus ab-
flusslosen Gruben zu entsorgen. Die Stadt kann hierzu auch Dritte beauftragen (§ 56 Satz 
3 WHG). Den Bediensteten sowie den Beauftragten der Stadt ist gemäß § 98 Abs. 1 LWG 
NRW zur Prüfung der Einhaltung der Vorschriften dieser Satzung, ungehinderter Zutritt zu 
den in Frage kommenden Teilen des Grundstücks und der Grundstücks-
entwässerungsanlage zu gewähren. Die Beauftragten haben sich auf Verlangen durch ei-
nen von der Stadt ausgestellten Dienstausweis auszuweisen. 

 
(2) Der Grundstückseigentümer hat das Betreten und Befahren seines Grundstücks zum 

Zwecke der Entsorgung gemäß § 98 LWG NRW zu dulden. 
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§ 9 
Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen, die Schmutzwasser den 

Grundstücksentwässerungsanlagen zuleiten 
 
(1) Für die Zustands- und Funktionspüfung bei privaten Abwasserleitungen, die Schmutz-

wasser privaten Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlage, abflusslose Grube) 
zuleiten, gilt die Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen Selbstüber-
wachungsverordnung Abwasser – SüwVO Abw NRW). Private Abwasserleitungen sind 
gemäß den §§ 60, 61 WHG, § 56 Abs. 1 LWG NRW, § 8 Abs. 1 SüwVO Abw NRW so zu er-
richten und zu betreiben, dass die Anforderungen an die Abwasserbeseitigung eingehal-
ten werden. Hierzu gehört auch die ordnungsgemäße Erfüllung der Abwasserüberlas-
sungspflicht nach § 48 LWG NRW gegenüber der Stadt. 

 
(2) Zustands- und Funktionsprüfungen an privaten Abwasserleitungen dürfen nur durch an-

erkannte Sachkundige gemäß § 12 SüwVO Abw NRW durchgeführt werden. 
 
(3) Nach § 7 Satz 1 SüwVO Abw NRW sind im Erdreich oder unzugänglich verlegte private 

Abwasserleitungen zum Sammeln oder Fortleiten von Schmutzwasser oder mit diesem 
vermischten Niederschlagswasser einschließlich verzweigter Leitungen unter der Keller-
Bodenplatte oder der Bodenplatte des Gebäudes ohne Keller sowie zugehörige Einsteige-
schächte oder Inspektionsöffnungen zu prüfen. Ausgenommen von der Prüfpflicht sind 
nach § 7 Satz 2 SüwVO Abw NRW Abwasserleitungen, die der alleinigen Ableitung von 
Niederschlagswasser dienen und Leitungen, die in dichten Schutzrohren so verlegt sind, 
dass austretendes Abwasser aufgefangen und erkannt wird. 

 
(4) Für welche Grundstücke und zu welchem Zeitpunkt eine Zustands- und Funktionsprüfung 

bei privaten Abwasserleitungen durchzuführen ist, ergibt sich aus den §§ 7 bis 9 SüwVO 
Abw NRW. Nach § 8 Abs. 2 SüwVO Abw NRW hat der Eigentümer des Grundstücks bzw. 
nach § 8 Abs. 6 SüwVO Abw NRW der Erbbauberechtigte private Abwasserleitungen, die 
Schmutzwasser führen, nach ihrer Errichtung oder nach ihrer wesentlichen Änderung un-
verzüglich von Sachkundigen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik auf de-
ren Zustand und Funktionstüchtigkeit prüfen zu lassen. Die Prüfpflicht und Prüffristen für 
bestehende Abwasserleitungen ergeben sich im Übrigen aus § 8 Abs. 3 und Abs. 4 SüwVO 
Abw NRW. Legt die Stadt darüber hinaus durch gesonderte Satzung gemäß § 46 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 LWG NRW Prüffristen fest, so werden die betroffenen Grundstückseigentü-
mer bzw. Erbbauberechtigten durch die Stadt hierüber im Rahmen der ihr obliegenden 
Unterrichtungs- und Beratungspflicht (§ 46 Abs. 2 Satz 3 LWG NRW) informiert. Das glei-
che gilt, wenn die Stadt Satzungen nach altem Recht gemäß § 46 Abs. 2 Satz 2 LWG NRW 
fortführt. 

 
(5)  Zustands- und Funktionsprüfungen müssen nach § 9 Abs. 1 SüwVO Abw NRW nach den 

allgemein anerkannten Regeln der Technik durchgeführt werden. Nach § 8 Abs. 1 Satz 4 
SüwVO Abw NRW gelten die DIN 1986 Teil 30 und die DIN EN 1610 als allgemein aner-
kannte Regeln der Technik, soweit die SüwVO Abw NRW keine abweichenden Regelun-
gen trifft.  

 
(6)  Nach § 9 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW ist das Ergebnis der Zustands- und Funktionsprü-

fung in einer Bescheinigung gemäß Anlage 2 der SüwVO Abw NRW zu dokumentieren. 
Dabei sind der Bescheinigung die in § 9 Abs. 2 Satz 2 SüwVO Abw NRW genannten Anla-
gen beizufügen. Diese Bescheinigung nebst Anlagen ist der Stadt durch den Grundstücks-
eigentümer oder Erbbauberechtigten (§ 8 Abs. 2 bzw. Abs. 6 SüwVO Abw NRW) unver-
züglich nach Erhalt vom Sachkundigen vorzulegen, damit eine zeitnahe Hilfestellung 
durch die Stadt erfolgen kann.  
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(7) Private Abwasserleitungen, die nach dem 01.01.1996 auf Zustand und Funktionstüchtig-
keit geprüft worden sind, bedürfen nach § 11 SüwVO Abw NRW keiner erneuten Prüfung, 
sofern Prüfung und Prüfbescheinigung den zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden Anfor-
derungen entsprochen haben. 

 
(8) Die Sanierungsnotwendigkeit und der Sanierungs-zeitpunkt ergeben sich grundsätzlich 

aus § 10 Abs. 1 SüwVO Abw NRW. Über mögliche Abweichungen von den Sanierungsfris-
ten in § 10 Abs. 1 SüwVO Abw NRW kann die Stadt gemäß § 10 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw 
NRW  nach pflichtgemäßen Ermessen im Einzelfall entscheiden. 

 
§ 10 

Haftung 
 
(1) Der Grundstückseigentümer haftet für Schäden infolge mangelhaften Zustandes oder 

unsachgemäßer Benutzung seiner Grundstücksentwässerungsanlage oder Zuwegung. Im 
gleichen Umfang hat er die Stadt von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die wegen 
solcher Schäden geltend gemacht werden.  

 
(2) Kommt der Grundstückseigentümer seinen Verpflichtungen aus dieser Satzung nicht oder 

nicht ausreichend nach und ergeben sich hieraus Mehraufwendungen, ist er zum Ersatz 
verpflichtet. 

 
(3) Kann die in der Satzung vorgesehene Entsorgung wegen höherer Gewalt, Betriebsstörun-

gen, Witterungseinflüssen, Hochwasser oder aus ähnlichen Gründen nicht oder nicht 
rechtzeitig durchgeführt werden, hat der Grundstückseigentümer keinen Anspruch auf 
Schadensersatz oder Ermäßigung der Benutzungsgebühr. Im Übrigen haftet die Stadt im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.  

 
§ 11 

Benutzungsgebühren 
 
Für die Entsorgung des Inhalts der Grundstücksentwässerungsanlagen werden Benutzungs-
gebühren auf der Grundlage der §§ 11 und 12 der Satzung über die Erhebung von Abwasser-
gebühren und Kanalanschluss-Beiträgen in der Stadt Geilenkirchen vom (Datum der Be-
kanntmachungsanordnung)  erhoben. 
 

§ 12 
Berechtigte und Verpflichtete 

 
Die sich aus dieser Satzung für den Grundstückseigentümer ergebenden Rechte und Pflichten 
gelten entsprechend auch für Wohnungseigentümer, Erbbauberechtigte und sonstige zur 
Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte. Die sich aus den §§ 3, 4, 5, 6 sowie 8 und 9 
ergebenden Pflichten gelten auch für jeden schuldrechtlich zur Nutzung Berechtigten sowie 
jeden tatsächlichen Benutzer. 
 

§ 13 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

a) Abwasser einleitet, das nicht den Anforderungen des § 3 entspricht, 
b) entgegen § 4 sich nicht an die Entsorgung anschließt oder sie nicht benutzt, 
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c) Grundstücksentwässerungsanlagen nicht den Anforderungen des § 5 Abs. 1 betreibt 
und unterhält oder einer Aufforderung der Stadt nach § 5 Abs. 2 zur Beseitigung der 
Mängel nicht nachkommt, 

d) entgegen § 6 Abs. 1 und 2 die Entleerung nicht oder nicht rechtzeitig beantragt,  
e) entgegen § 6 Abs. 5 die Grundstücksentwässerungsanlage nicht freilegt oder die Zu-

fahrt nicht gewährleistet, 
f) entgegen § 6 Abs. 6 die Grundstücksentwässerungsanlage nicht wieder in Betrieb 

nimmt, 
g) seiner Auskunftspflicht nach § 7 Abs. 2 und 3 nicht nachkommt, 
h) entgegen § 8 Abs. 1 den Zutritt nicht gewährt, 
i) entgegen § 8 Abs. 2 das Betreten und Befahren seines Grundstücks nicht duldet, 
j)  entgegen § 9 Abs. 6 Satz 3 die Bescheinigung über die Zustands- und Funktionsprüfung 

nicht vorlegt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 1.000,00 € geahndet werden (§ 7 

Abs. 2 GO NRW i. V. m. § 117 OWiG). 
 

§ 14 
Begriff des Grundstücks 

 
Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Grundbuch jeder 
zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. 
 

§ 15 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 04.07.1996 außer 
Kraft. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Satzungen werden beschlossen. 
 
 
  
 

(Dez II, Herr Savoir, 02451 - 629 229) 



Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Geilenkirchen (Entwässerungssatzung) vom (Datum der Bekanntmachungsanordnung) 
 

Zur Zeit geltende Satzung neue Satzung Bemerkungen / Erläuterungen 
Satzung der Stadt Geilenkirchen 

über die Entwässerung der Grundstücke und 
den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage 

(Entwässerungssatzung) 
 

vom 26.04.2007 
 

in der Fassung der Änderungssatzungen vom 
21.12.2011 und 20.03.2014 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.05.2005 ( GV. 
NRW. S. 498) sowie der §§ 51 ff. des Wassergesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswasser-
gesetz – LWG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25.06.1995 (GV. NRW. S. 926), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 03.05.2005 (GV. NRW. S. 463) hat 
der Rat der Stadt Geilenkirchen in seiner Sitzung am 
25.04.2007 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt 
Geilenkirchen 

(Entwässerungssatzung) 
 

vom (Datum der Bekanntmachungsanordnung) 
 

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 
666), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 
25.06.2015 (GV. NRW.  2015, S. 496), in der jeweils 
geltenden Fassung, der §§ 60, 61 des 
Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. 
I 2009, S. 2585 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
04.08.2016 (BGBl. I 2016, S. 1972), in der jeweils 
geltenden Fassung, des § 46 Abs. 2 LWG NRW des 
Landeswassergesetzes vom 25.06.1995 (GV. NRW. 
1995, S. 926), zuletzt geändert durch Art. 1 des 
Gesetzes zur Änderung wasser- und 
wasserverbandsrechtlicher Vorschriften vom 
08.07.2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), in der jeweils 
geltenden Fassung, der Selbstüberwachungsver-
ordnung Abwasser (SüwVO Abw – GV. NRW., S. 602 
ff.) zuletzt geändert durch Art. 20 des Gesetzes zur 
Änderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher 
Vorschriften vom 08.07.2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 
ff.), in der jeweils geltenden Fassung sowie des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 19.02.1997 
(BGBl. I 1997, S. 602), zuletzt geändert durch Art. 4 
Abs. 55 des Gesetzes vom 18.07.2016 (BGBl. I 2016, 
S. 1666), in der jeweils geltenden Fassung hat der Rat 
der Stadt Geilenkirchen am 14.12.2016 folgende 
Satzung beschlossen: 
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§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt umfasst 

unter anderem das Sammeln, Fortleiten, 
Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und 
Verrieseln des im Stadtgebiet anfallenden 
Abwassers sowie die Übergabe Übergabe des 
Abwassers an den zuständigen Wasserverband 
Eifel-Rur. Zur Abwasserbeseitigungspflicht 
gehören nach § 53 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis Nr. 7  
LWG NRW insbesondere 

 
1. die Planung der abwassertechnischen 

Erschließung von Grundstücken, deren 
Bebaubarkeit nach Maßgabe des 
Baugesetzbuches durch einen Bebauungsplan, 
einen Vorhaben- und Erschließungsplan oder 
eine Klarstellungs-, Entwicklungs-, und 
Ergänzungssatzung begründet worden ist, 

 
2. das Sammeln und das Fortleiten des auf den 

Grundstücken des Gemeindegebietes 
anfallenden Abwassers sowie die Aufstellung 
und Fortschreibung von Plänen nach § 58 Abs. 1 
LWG NRW, 

 
 
3. das Behandeln und die Einleitung des nach 

Nummer 2 übernommenen Abwassers sowie die 
Aufbereitung des durch die Abwasserbeseitigung 
anfallenden Klärschlamms für seine 
ordnungsgemäße Verwertung oder Beseitigung, 

 
4. die Errichtung und der Betrieb sowie die 

Erweiterung oder die Anpassung der für die 
Abwasserbeseitigung nach den Nummern 2 und 
3 notwendigen Anlagen an die Anforderungen 
des §§ 54 ff. WHG und des § 57 LWG NRW, 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt umfasst 

unter anderem das Sammeln, Fortleiten, 
Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und 
Verrieseln des im Stadtgebiet anfallenden 
Abwassers sowie die Übergabe des Abwassers an 
den zuständigen Wasserverband Eifel-Rur. Zur 
Abwasserbeseitigungspflicht gehören nach § 46 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis Nr. 6  LWG NRW 
insbesondere 

 
1. die Planung der abwassertechnischen 
Erschließung von Grundstücken, deren 
Bebaubarkeit nach Maßgabe des 
Baugesetzbuches durch einen Bebauungsplan, 
einen Vorhaben- und Erschließungsplan oder eine 
Klarstellungs-, Entwicklungs-, und 
Ergänzungssatzung begründet worden ist, 

 
2. das Sammeln und das Fortleiten des auf den 
Grundstücken des Stadtgebietes anfallenden 
Abwassers sowie die Aufstellung und 
Fortschreibung eines Bestands- und 
Betriebsplans  nach § 57 Abs. 1 Satz 4 und 5 
LWG NRW, 

 
3. das Behandeln und die Einleitung des nach 
Nummer 2 übernommenen Abwassers sowie die 
Aufbereitung des durch die Abwasserbeseitigung 
anfallenden Klärschlamms für seine 
ordnungsgemäße Verwertung oder Beseitigung, 

 
4. die Errichtung und der Betrieb sowie die 
Erweiterung oder die Anpassung der für die 
Abwasserbeseitigung nach den Nummern 2 und 3 
notwendigen Anlagen an die Anforderungen der 
§§ 54 bis 61 WHG und des § 56 LWG NRW, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. das Einsammeln und Abfahren des in 

Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und 
dessen Aufbereitung für eine ordnungsgemäße 
Verwertung oder Beseitigung (§ 54 Abs. 2 Satz 2 
WHG); hierfür gilt die gesonderte Satzung der 
Stadt Geilenkirchen über die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläran-
lagen, abflusslose Gruben) vom 04.07.1996 in 
der zz. geltenden Fassung, 

 
 
 
 

6. die Überwachung von Abwasserbehandlungs-
anlagen im Falle des § 53 Abs. 4 LWG NRW, 

 
 
 
7.   die Vorlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes 

nach Maßgabe des § 53 Abs. 1 a und b LWG 
NRW. 

 
(2) Die Stadt stellt zum Zweck der Abwasser-

beseitigung in ihrem Gebiet und zum Zweck der 
Verwertung oder Beseitigung der bei der 
städtischen Abwasserbeseitigung anfallenden 
Rückstände die erforderlichen dezentralen und 
zentralen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur 
Verfügung (öffentliche Abwasseranlagen). Zur 
öffentlichen Abwasseranlage gehören auch 
dezentrale öffentliche Versickerungsanlagen für 
Niederschlagswasser sowie Auf- bzw. 
Ableitungsgräben wie z. B. Straßen- bzw. 
Wegeseitengräben, die zum Bestandteil der 
öffentlichen Abwasseranlage gewidmet worden 
sind. Die öffentlichen dezentralen und zentralen 
Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und 
wirtschaftliche Einheit  

 
5. das Einsammeln und Abfahren des in 
Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und 
dessen Aufbereitung für eine ordnungsgemäße 
Verwertung oder Beseitigung (§ 54 Abs. 2 Satz 2 
WHG i.V.m. § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 LWG NRW); 
hierfür gilt die gesonderte Satzung der Stadt 
Geilenkirchen über die Entsorgung des Inhaltes 
von Grundstücksentwässerungsanlagen 
(Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) vom 
(Datum der Bekanntmachungsanordnung) in 
der zz. geltenden Fassung.  

 
 
6.Die Aufstellung und Vorlage des Abwasser-
beseitigungskonzeptes nach Maßgabe des § 47 
LWG NRW. 

 
 
 
 
 
 

 (2) Die Stadt stellt zum Zweck der Abwasser-
beseitigung in ihrem Gebiet und zum Zweck der 
Verwertung oder Beseitigung der bei der 
städtischen Abwasserbeseitigung anfallenden 
Rückstände die erforderlichen dezentralen und 
zentralen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur 
Verfügung (öffentliche Abwasseranlagen). Zur 
öffentlichen Abwasseranlage gehören auch 
dezentrale öffentliche Versickerungsanlagen für 
Niederschlagswasser sowie Auf- bzw. 
Ableitungsgräben wie z. B. Straßen- bzw. 
Wegeseitengräben, die zum Bestandteil der 
öffentlichen Abwasseranlage gewidmet worden 
sind. Die öffentlichen dezentralen und zentralen 
Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und 
wirtschaftliche Einheit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Überwachung der Abwasserbehandlungs-
anlagen gehört nicht mehr zur 
Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt. Insoweit 
ist diese Regelung entfallen. 
 
s. Nr. 6 der neuen Satzung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(3) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasser-

anlagen sowie den Zeitpunkt ihrer Herstellung, 
Erweiterung, Erneuerung, Änderung, Sanierung 
oder Beseitigung bestimmt die Stadt im Rahmen 
der ihr obliegenden Abwasserbeseitigungspflicht. 

 
(3) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasser-

anlagen sowie den Zeitpunkt ihrer Herstellung, 
Erweiterung, Erneuerung, Änderung, Sanierung 
oder Beseitigung bestimmt die Stadt im Rahmen 
der ihr obliegenden Abwasserbeseitigungspflicht. 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 
Im Sinne dieser Satzung bedeuten: 
1. Abwasser: 
     Abwasser ist Schmutzwasser und Niederschlags-

wasser im Sinne des § 54 Abs. 1 WHG. 
2. Schmutzwasser: 
 Schmutzwasser ist nach § 54 Abs. 1 Satz 2 WHG 

das durch häuslichen, gewerblichen, landwirt-
schaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen  
Eigenschaften veränderte und das bei 
Trockenwetter damit zusammen abfließende 
Wasser. Als Schmutzwasser gelten auch die aus 
Anlagen zum Behandeln, Lagern und Ablagern 
von Abfällen austretenden und gesammelten 
Flüssigkeiten. 

3. Niederschlagswasser: 
 Niederschlagswasser ist das von Niederschlägen 

aus dem   Bereich von bebauten oder befestigten 
Flächen gesammelt abfließende Wasser. 

4. Mischsystem: 
 Im Mischsystem werden Schmutz- und 

Niederschlagswasser gemeinsam gesammelt und 
fortgeleitet. 

5. Trennsystem: 
 Im Trennsystem werden Schmutz- und 

Niederschlagswasser getrennt gesammelt und 
fortgeleitet. Druckrohrleitungen dienen 
ausschließlich dem Sammeln und Fortleiten von 
Schmutzwasser. 

6. Öffentliche Abwasseranlage: 
a) Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 
Im Sinne dieser Satzung bedeuten: 
1. Abwasser: 
     Abwasser ist Schmutzwasser und Niederschlags-

wasser im Sinne des § 54 Abs. 1 WHG. 
2. Schmutzwasser: 
 Schmutzwasser ist nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 

WHG das durch häuslichen, gewerblichen, 
landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in 
seinen  Eigenschaften veränderte und das bei 
Trockenwetter damit zusammen abfließende 
Wasser. Als Schmutzwasser gelten auch die aus 
Anlagen zum Behandeln, Lagern und Ablagern 
von Abfällen austretenden und gesammelten 
Flüssigkeiten. 

3. Niederschlagswasser: 
 Niederschlagswasser ist nach § 54 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 2 WHG das von Niederschlägen aus dem   
Bereich von bebauten oder befestigten Flächen 
gesammelt abfließende Wasser. 

4. Mischsystem: 
 Im Mischsystem werden Schmutz- und 

Niederschlagswasser gemeinsam gesammelt und 
fortgeleitet. 

5. Trennsystem: 
 Im Trennsystem werden Schmutz- und 

Niederschlagswasser getrennt gesammelt und 
fortgeleitet. Druckrohrleitungen dienen 
ausschließlich dem Sammeln und Fortleiten von 
Schmutzwasser. 

6. Öffentliche Abwasseranlage: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



alle von der Stadt selbst oder in ihrem Auftrag  
betriebenen Anlagen, die dem Sammeln, 
Fortleiten, Behandeln und Einleiten von 
Abwasser sowie der Verwertung oder 
Beseitigung der bei der städtischen 
Abwasserbeseitigung anfallenden 
Rückstände dienen. 

 
b) Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören 

ferner die Grundstücksanschlussleitungen  
c) In den Fällen, in denen die Abwasser-

beseitigung über ein Druckentwässe-
rungssystem erfolgt und sich Teile der 
Leitung auf den Privatgrundstücken befinden, 
gehören die Hausanschlussleitungen 
einschließlich der Druckstationen nicht zur 
öffentlichen Abwasseranlage. 

d)  Nicht zur öffentlichen Abwasseranlage im 
Sinne dieser Satzung zählt die Entsorgung 
von Kleinkläranlagen und abflusslosen 
Gruben, die in der Satzung  der Stadt 
Geilenkirchen über die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen vom 
04.07.1996 in der zz. geltenden Fassung 
geregelt ist. 

7. Anschlussleitungen: 
  Unter Anschlussleitungen im Sinne dieser 

Satzung werden Grundstücksanschlussleitungen 
und Hausanschlussleitungen verstanden.  

 a) Grundstücksanschlussleitungen sind die 
Leitungen von der öffentlichen Sammelleitung 
bis zur Grenze des jeweils anzuschließenden 
Grundstücks. 

 b) Hausanschlussleitungen sind Leitungen von 
der privaten Grundstücksgrenze bis zu dem 
Gebäude auf dem Grundstück, in dem 
Abwasser anfällt. Zu den Haus-
anschlussleitungen gehören auch Leitungen 

a) Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören alle 
von der Stadt selbst oder in ihrem Auftrag  
betriebenen Anlagen, die dem Sammeln, 
Fortleiten, Behandeln und Einleiten von 
Abwasser sowie der Verwertung oder 
Beseitigung der bei der städtischen 
Abwasserbeseitigung anfallenden 
Rückstände dienen. 

b) Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören 
ferner die Grundstücksanschlussleitungen  

c) In den Gebieten, in denen die Abwasser-
beseitigung über ein Druckentwässe-
rungsnetz erfolgt und sich Teile eines 
solchen Netzes auf den Privatgrundstücken 
befinden, gehören die Hausanschluss-
leitungen einschließlich der Druckstationen 
nicht zur öffentlichen Abwasseranlage. 

d)  Nicht zur öffentlichen Abwasseranlage im 
Sinne dieser Satzung gehören Kleinklär-
anlagen und abflusslosen Gruben. 

 
 
 
 
 

7. Anschlussleitungen: 
  Unter Anschlussleitungen im Sinne dieser 

Satzung werden Grundstücksanschlussleitungen 
und Hausanschlussleitungen verstanden.  

 a) Grundstücksanschlussleitungen sind die 
Leitungen von der öffentlichen Sammelleitung 
bis zur Grenze des jeweils anzuschließenden 
Grundstücks. 

 b) Hausanschlussleitungen sind Leitungen von 
der privaten Grundstücksgrenze bis zu dem 
Gebäude oder dem Ort  auf dem 
Grundstück, wo Abwasser anfällt. Zu den 
Hausanschlussleitungen gehören auch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



unter der Bodenplatte des Gebäudes auf dem 
Grundstück, in dem Abwasser anfällt sowie 
Schächte und Inspektionsöffnungen. Bei 
Druckentwässerungssystemen ist die Druck-
station (inklusive Druckpumpe und dem 
Zubehör) auf dem privaten Grundstück 
Bestandteil der Hausanschlussleitung. 

 
 
 
8. Haustechnische Abwasseranlagen: 
 Haustechnische Abwasseranlagen sind 

Einrichtungen, innerhalb und an zu 
entwässernden Gebäuden, die der Sammlung, 
Vorbehandlung, Prüfung, Rückhaltung und 
Ableitung des Abwassers auf dem Grundstück 
dienen (z. B.: Abwasserrohre im Gebäude, Dach-
rinnen, Hebeanlage). Sie gehören nicht zur öffent-
lichen Abwasseranlage. 

9. Abscheider: 
  Abscheider sind Fettabscheider, Leicht- und 

Schwerflüssigkeitsabscheider, Stärkeabscheider 
und ähnliche Vorrichtungen, die das Eindringen 
schädlicher Stoffe in die öffentliche 
Abwasseranlage durch Abscheiden aus dem 
Abwasser verhindern. 

 
 
 
 
10. Anschlussnehmer: 
 Anschlussnehmer ist der Eigentümer eines 

Grundstückes, das an die öffentliche 
Abwasseranlage angeschlossen ist. § 17 Abs. 1 
gilt entsprechend. 

11. Indirekteinleiter: 
  Indirekteinleiter ist derjenige Anschlussnehmer, 

der Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
einleitet oder sonst hineingelangen lässt (vgl. § 58 

Leitungen unter der Bodenplatte des 
Gebäudes auf dem Grundstück, in dem 
Abwasser anfällt sowie die Einsteigschächte 
mit Zugang für Personal und die 
Inspektionsöffnungen. Bei Druckent-
wässerungsnetzen ist die Druckstation 
(inklusive Druckpumpe und dem Zubehör) auf 
dem privaten Grundstück Bestandteil der 
Hausanschlussleitung. 

 
8. Haustechnische Abwasseranlagen: 
 Haustechnische Abwasseranlagen sind 

Einrichtungen, innerhalb und an zu 
entwässernden Gebäuden, die der Sammlung, 
Vorbehandlung, Prüfung, Rückhaltung und 
Ableitung des Abwassers auf dem Grundstück 
dienen (z. B.: Abwasserrohre im Gebäude, Dach-
rinnen, Hebeanlage). Sie gehören nicht zur öffent-
lichen Abwasseranlage. 

9.  Druckentwässerungsnetz: 
Druckentwässerungsnetze sind zusammen-
hängende Leitungsnetze, in denen der 
Transport von Abwasser einer Mehrzahl von 
Grundstücken durch von Pumpen erzeugten 
Druck erfolgt. Die Druckpumpen und 
Pumpenschächte sind regelmäßig technisch 
notwendige Bestandteile des jeweiligen 
Gesamtnetzes, sie sind jedoch Bestandteil der 
Hausanschlussleitung, die nicht zur 
öffentlichen Abwasseranlage gehört. 

10.   Abscheider: 
  Abscheider sind Fettabscheider, Leicht- und 

Schwerflüssigkeitsabscheider, Stärkeabscheider 
und ähnliche Vorrichtungen, die das Eindringen 
schädlicher Stoffe in die öffentliche 
Abwasseranlage durch Abscheiden aus dem 
Abwasser verhindern. 

11. Anschlussnehmer: 
 Anschlussnehmer ist der Eigentümer eines 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
neue Regelung aus der Mustersatzung, alle 
anderen Punkte bleiben unverändert und werden 
unter der nächsten Nummer erfasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WHG). 
12.    Grundstück: 
  Grundstück im Sinne dieser Satzung ist 

unabhängig von der Eintragung im 
Liegenschaftskataster und im Grundbuch jeder 
zusammenhängende Grundbesitz, der eine 
selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet. 
Befinden sich auf einem Grundstück mehrere 
bauliche Anlagen, so kann die Stadt für jede 
dieser Anlagen die Anwendung der für 
Grundstücke maßgeblichen Vorschriften dieser 
Satzung verlangen. 

Grundstückes, das an die öffentliche 
Abwasseranlage angeschlossen ist. § 20 Abs. 1 
gilt entsprechend. 

12. Indirekteinleiter: 
  Indirekteinleiter ist derjenige Anschlussnehmer, 

der Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
einleitet oder sonst hineingelangen lässt (vgl. § 58 
WHG). 

13.    Grundstück: 
  Grundstück im Sinne dieser Satzung ist 

unabhängig von der Eintragung im 
Liegenschaftskataster und im Grundbuch jeder 
zusammenhängende Grundbesitz, der eine 
selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet. 
Befinden sich auf einem Grundstück mehrere 
bauliche Anlagen, so kann die Stadt für jede 
dieser Anlagen die Anwendung der für 
Grundstücke maßgeblichen Vorschriften dieser 
Satzung verlangen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

§ 3 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

 
(1) Jeder Eigentümer eines im Bezirk der Stadt 

liegenden Grundstückes (Anschlussberechtigte) 
ist vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser 
Satzung berechtigt, von der Stadt zu verlangen, 
dass sein Grundstück an die bestehende 
öffentliche Abwasseranlage angeschlossen wird 
(Anschlussrecht). 

 
(2) Nach der betriebsfertigen Herstellung der 

Grundstücksanschlussleitung hat der Anschluss-
berechtigte vorbehaltlich der Einschränkungen in 
dieser Satzung und unter Beachtung der 
technischen Vorschriften für den Bau und Betrieb 
der haustechnischen Abwasseranlage das Recht, 
die auf seinem Grundstück anfallenden 
Abwässer in die öffentliche Abwasseranlage 
einzuleiten (Benutzungsrecht). 

§ 3 
Anschlussrecht 

 
  Jeder Eigentümer eines im Bezirk der Stadt liegenden 
Grundstückes ist vorbehaltlich der Einschränkungen in 
dieser Satzung berechtigt, von der Stadt zu verlangen, 
dass sein Grundstück an die bestehende öffentliche 
Abwasseranlage angeschlossen wird (Anschluss-
recht). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
siehe Benutzungsrecht, neuer §  6 



§ 4 
Begrenzung des Anschlussrechtes 

 
(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich nur auf solche 

Grundstücke, die an eine betriebsfertige und auf-
nahmefähige öffentliche Abwasserleitung ange-
schlossen werden können. Dazu muss die 
öffentliche Abwasserleitung in unmittelbarer 
Nähe des Grundstückes oder auf dem 
Grundstück verlaufen. Eine öffentliche 
Abwasserleitung verläuft auch dann in 
unmittelbarer Nähe des Grundstückes, wenn 
über einen öffentlichen oder privaten Weg ein 
unmittelbarer Zugang zu einer Straße besteht, in 
welcher ein öffentlicher Kanal verlegt ist. Die 
Stadt kann auf Antrag den Anschluss auch in 
anderen Fällen zulassen, wenn hierdurch das 
öffentliche Wohl nicht beeinträchtigt wird. 

 
(2) Die Stadt kann den Anschluss versagen 

a) wenn der Anschluss eines durch eine Straße 
mit einer betriebsfertigen   Abwasseranlage 
erschlossenen Grundstückes wegen der 
besonderen Lage oder aus sonstigen 
technischen oder betrieblichen Gründen 
erhebliche Schwierigkeiten bereitet oder 
Aufwendungen erfordert, oder 

b) wenn die Voraussetzungen des § 53 Abs. 4 
Satz 1 LWG NRW zur Übertragung der 
Abwasserbeseitigungspflicht auf Antrag der 
Stadt auf den privaten Grundstückseigen-
tümer durch die untere Wasserbehörde erfüllt 
sind. 

 Dies gilt nicht, wenn sich der 
Grundstückseigentümer bereit erklärt, die mit 
dem Anschluss verbundenen Mehrauf-
wendungen zu tragen. Der Anschluss ist aus-
geschlossen, soweit die Stadt von der 
Abwasserbeseitigungspflicht befreit ist. 

§ 4 
Begrenzung des Anschlussrechtes 

 
(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich nur auf solche 

Grundstücke, die an eine betriebsfertige und auf-
nahmefähige öffentliche Abwasserleitung ange-
schlossen werden können. Dazu muss die 
öffentliche Abwasserleitung in unmittelbarer Nähe 
des Grundstückes oder auf dem Grundstück 
verlaufen. Eine öffentliche Abwasserleitung 
verläuft auch dann in unmittelbarer Nähe des 

          Grundstückes, wenn über einen öffentlichen oder 
privaten Weg ein unmittelbarer Zugang zu einer 
Straße besteht, in welcher ein öffentlicher Kanal 
verlegt ist. Die Stadt kann auf Antrag den 
Anschluss auch in anderen Fällen zulassen, 
wenn hierdurch das öffentliche Wohl nicht 
beeinträchtigt wird. 

 
(2) Die Stadt kann den Anschluss versagen, wenn 

die zuständige Behörde unter den 
Voraussetzungen des § 49 Abs. 5 Satz 1 LWG 
NRW die Abwasserbeseitigungspflicht auf 
Antrag der Stadt auf den privaten 
Grundstückseigentümer übertragen hat. 
Dieses gilt nicht, wenn sich der 
Grundstückseigentümer bereit erklärt, die mit 
dem Anschluss verbundenen Mehraufwen-
dungen zu tragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(3) Der Anschluss ist ausgeschlossen, soweit    die 

Stadt von der Abwasserbeseitigungspflicht  
befreit ist. 
 
 

 
(4) Das Anschlussrecht erstreckt sich grundsätzlich 

auch auf das Niederschlagswasser. 
Dieses gilt jedoch nicht für Niederschlagswasser 
von Grundstücken, bei denen die Pflicht zur 
Beseitigung es Niederschlagswassers gemäß § 
53 Abs. 3 a Satz 1 LWG NRW dem Eigentümer 
des Grundstückes obliegt. Darüber hinaus ist der 
Anschluss des Niederschlagswassers nicht aus-
geschlossen, wenn die Stadt von der Möglichkeit 
des § 53 Abs. 3 a Satz 2 LWG NRW Gebrauch 
macht. 

 
 (3)   Der Anschluss ist ausgeschlossen, soweit   die 

Stadt von der Abwasserbeseitigungspflicht befreit 
ist und die Abwasserbeseitigungspflicht 
gemäß § 49 Abs. 6 LWG NRW auf einen 
Dritten übertragen worden ist. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
siehe Anschlussrecht für Niederschlagswasser § 
5 der neuen Satzung 

§ 5 
Begrenzung des Benutzungsrechtes 

 
(1) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen solche 

Stoffe und Abwässer nicht eingeleitet werden, die 
aufgrund ihrer Inhaltsstoffe 

1. die öffentliche Sicherheit oder Ordnung 
gefährden oder 

2. das in der öffentlichen Abwasseranlage 
beschäftige Personal gefährden oder 
gesundheitlich beeinträchtigen oder 

3. die Abwasseranlage in ihrem Bestand angreifen 
oder ihre Funktionsfähigkeit oder Unterhaltung 
gefährden, erschweren oder behindern oder 

4. den Betrieb der Abwasserbehandlung erheblich 
erschweren oder verteuern oder 

5. die Klärschlammbehandlung,- beseitigung oder -
verwertung beeinträchtigen oder verteuern oder 

6. die Abwasserreinigungsprozesse in der 
Abwasserbehandlungsanlage so erheblich 
stören, dass dadurch die Anforderungen der 

§ 5 
Anschlussrecht für Niederschlagswasser 

 
(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich grundsätzlich 

auch auf das Niederschlagswasser. 
 
(2) Dieses gilt nicht für Niederschlagswasser von 

Grundstücken, soweit die Pflicht zur 
Beseitigung des Niederschlagswassers gemäß 
§ 49 Abs. 4 LWG NRW dem Eigentümer des 
Grundstücks obliegt oder anderweitig (z.B. § 49 
Abs. 3 LWG NRW) einem Dritten zugewiesen 
ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
der Inhalt des alten § 5 steht in § 7 der neuen 
Satzung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis nicht 
eingehalten werden können. 

(2) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen 
insbesondere nicht eingeleitet werden: 

1. feste Stoffe, auch in zerkleinertem Zustand, die 
zu Ablagerungen oder Verstopfungen in der 
Kanalisation führen können; 

2. Schlämme aus Neutralisations-, Entgiftungs- und 
sonstigen privaten Behandlungsanlagen;  

3. Abwässer und Schlämme aus Anlagen zur 
örtlichen Abwasserbeseitigung, insbesondere 
aus Kleinkläranlagen, abflusslosen Gruben, 
Sickerschächten, Schlammfängen und 
gewerblichen Sammelbehältern, soweit sie nicht 
in eine für diesen Zweck vorgesehene 
gemeindliche Einleitungsstelle eingeleitet 
werden; 

4. flüssige Stoffe, die im Kanalnetz erhärten 
können, sowie Stoffe, die nach Übersättigung im 
Abwasser in der Kanalisation ausgeschieden 
werden und zu Abflussbehinderungen führen 
können; 

5. nicht neutralisierte Kondensate aus erd- und 
flüssiggasbetriebenen Brennwertanlagen mit 
einer Nennwärmeleistung von mehr als 25 KW 
sowie nicht neutralisierte Kondensate aus 
sonstigen Brennwertanlagen: 

6. radioaktives Abwasser; 
7. Inhalte von Chemietoiletten; 
8. nicht desinfiziertes Abwasser aus 

Infektionsabteilungen von Krankenhäusern und 
medizinischen Instituten; 

9. flüssige Stoffe aus landwirtschaftlicher 
Tierhaltung wie Gülle und Jauche; 

10. Silagewasser; 
11. Grund-, Drainage- und Kühlwasser; 
12. Blut aus Schlachtungen; 
13. gasförmige Stoffe und Abwasser, das Gase in 

schädlichen Konzentrationen freisetzen kann; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. feuergefährliche und explosionsfähige Stoffe 
sowie Abwasser, aus dem explosionsfähige Gas-
Luft-Gemisch entstehen können; 

15. Emulsionen von Mineralölprodukten; 
16. Medikamente und pharmazeutische Produkte 
 
(3) Abwasser darf nur eingeleitet werden, wenn die 

in der Anlage 1 dieser Satzung angegebenen 
Grenzwerte an der Übergabestelle zur 
öffentlichen Abwasseranlage nicht überschritten 
sind. Eine Verdünnung oder Vermischung des 
Abwassers mit dem Ziel, diese Grenzwerte 
einzuhalten, darf nicht erfolgen.  

 
(4) Die Stadt kann im Einzelfall Schadstofffrachten, 

Volumenstrom und/oder Konzentration festlegen. 
Sie kann das Benutzungsrecht davon abhängig 
machen, dass auf dem Grundstück eine 
Vorbehandlung oder eine Rückhaltung und 
dosierte Einleitung des Abwassers erfolgt. 

 
(5) Eine Einleitung von Abwasser in die öffentliche 

Abwasseranlage auf anderen Wegen als über die 
Anschlussleitung eines Grundstückes darf nur mit 
Einwilligung der Stadt erfolgen. 

 
(6) Die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage 

ist ausgeschlossen, soweit die Stadt von der 
Abwasserbeseitigungspflicht befreit ist. 

 
(7) Die Stadt kann auf Antrag befristete, jederzeit 

widerrufliche Befreiungen von den 
Anforderungen der Absätze 2 bis 6 erteilen, wenn 
sich andernfalls eine nicht beabsichtigte Härte für 
den Verpflichteten ergäbe und Gründe des 
öffentlichen Wohls der Befreiung nicht 
entgegenstehen. Insbesondere kann die Stadt 
auf Antrag zulassen, dass Grund-, Drainage- und 
Kühlwasser der Abwasseranlage zugeführt wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Der Indirekteinleiter hat seinem Antrag die von 
der Stadt verlangten Nachweise beizufügen. 

 
(8) Die Stadt kann die notwendigen Maßnahmen 

ergreifen, um 
1. das Einleiten oder Einbringen von Abwasser oder 

Stoffen zu verhindern, das unter Verletzung der 
Absätze 1 und 2 erfolgt; 

2. das Einleiten von Abwasser zu verhindern, das 
die Grenzwerte nach Absatz 3 nicht einhält.  

 
§ 5a 

Abscheide- und sonstige Vorbehandlungsanlagen 
 
(1) Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, 

Benzol, Diesel- Heiz- oder Schmieröl sowie 
fetthaltiges Abwasser ist vor der Einleitung in die 
öffentliche Abwasseranlage in entsprechende 
Abscheider einzuleiten und dort zu behandeln. 
Für fetthaltiges häusliches Abwasser gilt dieses 
jedoch nur, wenn die Stadt im Einzelfall verlangt, 
dass auch dieses Abwasser in entsprechende 
Abscheider einzuleiten und dort zu behandeln ist. 

  
(2) Für die Einleitung von Niederschlagswasser 

kann von der Stadt eine Vorbehandlung 
(Vorreinigung) auf dem Grundstück des 
Anschlussnehmers in einer von ihm zu 
errichtenden und zu betreibenden Abscheide- 
oder sonstigen Vorbehandlungsanlage 
angeordnet werden, wenn der Verschmutzungs-
grad des Niederschlagswassers für die Stadt 
eine Pflicht zur Vorbehandlung nach dem sog. 
Trenn-Erlass vom 26.05.2004 (MinBl. NRW 
2004, S. 583ff.) auslöst.  Die vorstehende Vorbe-
handlungspflicht gilt insbesondere für Straßen-
baulastträger, die das Straßenober-
flächenwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
einleiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 6 
Benutzungsrecht 

 
Nach der betriebsfertigen Herstellung der Anschluss-
leitung hat der Anschlussnehmer vorbehaltlich der 
Einschränkungen in dieser Satzung und unter 
Beachtung der technischen Bestimmungen für den Bau 
und den Betrieb der haustechnischen 
Abwasseranlagen das Recht, das auf seinem 
Grundstück anfallende Abwasser in die öffentliche 
Abwasseranlage einzuleiten (Benutzungsrecht). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
der Inhalt des alten § 5a steht in § 8 der neuen 
Satzung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(3) Stoffe aus Verarbeitungsbetrieben tierischer 

Nebenprodukte und von Schlachtabwässern aus 
Schlachthöfen nach den Artikeln 8, 9 und 10 
(Material der Kategorien 1, 2 und 3) der 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 müssen durch 
den Anschlussnehmer durch ein 
Feststoffrückhaltesystem mit einer maximalen 
Maschenweite von 2 mm geführt werden. 

 
(4) Die Abscheider- und sonstigen Vorbehand-

lungsanlagen und deren Betrieb müssen den 
einschlägigen technischen und rechtlichen 
Anforderungen entsprechen. Die Stadt kann 
darüber hinausgehende Anforderungen an den 
Bau, den Betrieb und die Unterhaltung der 
Abscheider stellen, sofern dies im Einzelfall zum 
Schutz der öffentlichen Abwasseranlage 
erforderlich ist. 

 
(5)    Das Abscheidegut oder die Stoffe, die bei der 

Vorbehandlung anfallen, sind in Überein-
stimmung mit   den abfallrechtlichen Vorschriften 
zu entsorgen und dürfen der öffentlichen 
Abwasseranlage nicht zugeführt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 6 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Jeder Anschlussberechtigte ist vorbehaltlich der 

Einschränkungen in dieser Satzung verpflichtet, 
sein Grundstück in Erfüllung der Abwasserüber-
lassungspflicht nach § 53 Abs. 1 c LWG NRW an 
die öffentliche Abwasseranlage anzuschließen, 
sobald Abwasser auf dem Grundstück anfällt 
(Anschlusszwang). 

§ 7 
Begrenzung des Benutzungsrechts 

 
(1) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen solche 

Stoffe und Abwässer nicht eingeleitet werden, die 
aufgrund ihrer Inhaltsstoffe 
1. die öffentliche Sicherheit oder Ordnung 

gefährden oder 
2. das in der öffentlichen Abwasseranlage 

beschäftige Personal gefährden oder 

 
Die Regelungen zum Anschluss- und 
Benutzungszwang aus der alten Satzung sind in § 
9 der neuen Satzung enthalten. 
 
 
 
 
 
 



 
(2) Der Anschlussnehmer ist vorbehaltlich der Ein-

schränkungen in dieser Satzung verpflichtet, das 
gesamte auf seinem Grundstück anfallende 
Abwasser (Schmutzwasser und Niederschlags-
wasser) in die öffentliche Abwasseranlage 
einzuleiten (Benutzungszwang), um seine Ab-
wasserüberlassungspflicht nach § 53 Abs. 1 c 
LWG NRW zu erfüllen. 

 
(3) Der Anschluss- und Benutzungszwang besteht 

auch für das Niederschlagswasser. Dieses gilt 
nicht in den Fällen des § 4 Abs. 3 dieser 
Satzung. 

 
(4) Der Anschluss- und Benutzungszwang besteht 

nicht, wenn die in § 51 Absatz 2 Satz 1 LWG 
NRW genannten Voraussetzungen für in 
landwirtschaftlichen Betrieben anfallendes 
Abwasser vorliegen. Das Vorliegen dieser 
Voraussetzungen ist der Stadt nachzuweisen. 

 

(5) Unabhängig vom Vorliegen der in Absatz 4 
genannten Voraussetzungen ist das häusliche 
Abwasser aus landwirtschaftlichen Betrieben an 
die öffentliche Abwasseranlage anzuschließen 
und dieser zuzuführen. 

 
(6) In den nach dem Trennverfahren entwässerten 

Bereichen sind das Schmutz- und 
Niederschlagswasser den jeweils dafür 
bestimmten Leitungen zuzuführen. 

 
(7) Bei Neu- und Umbauten muss das Grundstück 

vor der Benutzung der baulichen Anlage an die 
öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sein. 

  
(8) Werden an öffentlichen Straßen, Wegen und 

Plätzen, die noch nicht mit Abwasserleitungen 

gesundheitlich beeinträchtigen oder 
3. die Abwasseranlage in ihrem Bestand 

angreifen oder ihre Funktionsfähigkeit oder 
Unterhaltung gefährden, erschweren oder 
behindern oder 

4. den Betrieb der Abwasserbehandlung 
erheblich erschweren oder verteuern oder 

5. die Klärschlammbehandlung,- beseitigung 
oder -verwertung beeinträchtigen oder 
verteuern oder 

6. die Abwasserreinigungsprozesse in der 
Abwasserbehandlungsanlage so erheblich 
stören, dass dadurch die Anforderungen der 
wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis nicht 
eingehalten werden können. 

 
(2) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen 

insbesondere nicht eingeleitet werden: 
1. feste Stoffe, auch in zerkleinertem Zustand, 

die zu Ablagerungen oder Verstopfungen in 
der Kanalisation führen können, 

2. Schlämme aus Neutralisations-, Entgiftungs- 
und sonstigen privaten Behandlungsanlagen,  

3. Abwässer und Schlämme aus Anlagen zur 
örtlichen Abwasserbeseitigung, insbesondere 
aus Kleinkläranlagen, abflusslosen Gruben, 
Sickerschächten, Schlammfängen und 
gewerblichen Sammelbehältern, soweit sie 
nicht in eine für diesen Zweck vorgesehene 
gemeindliche Einleitungsstelle eingeleitet 
werden, 

4. flüssige Stoffe, die im Kanalnetz erhärten 
können, sowie Stoffe, die nach Übersättigung 
im Abwasser in der Kanalisation 
ausgeschieden werden und zu 
Abflussbehinderungen führen können, 

5. nicht neutralisierte Kondensate aus erd- und 
flüssiggasbetriebenen Brennwertanlagen mit 
einer Nennwärmeleistung von mehr als 25 KW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ausgestattet sind, aber später damit versehen 
werden sollen, Neubauten errichtet, so sind auf 
Verlangen der Stadt alle Einrichtungen für den 
späteren Anschluss vorzubereiten. 

 
(9) Auf Verlangen der Stadt sind unbebaute 

Grundstücke an die öffentliche Abwasseranlage 
anzuschließen, wenn durch den Anschluss 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung abgewendet werden. 

 
(10) Entsteht das Anschlussrecht erst nach der 

Errichtung einer baulichen Anlage, so ist das 
Grundstück innerhalb von drei Monaten 
anzuschließen, nachdem durch öffentliche 
Bekanntmachung oder Mitteilung an den 
Anschlussberechtigten angezeigt wurde, dass 
das Grundstück angeschlossen werden kann. 

 
(11) Den Abbruch einer mit einem Anschluss 

versehenen baulichen Anlage hat der 
Anschlussnehmer der Stadt rechtzeitig vorher 
mitzuteilen, damit gewährleistet ist, dass die 
Anschlussleitung auf dem Privatgrundstück 
fachgerecht verschlossen oder beseitigt wird. 

sowie nicht neutralisierte Kondensate aus 
sonstigen Brennwertanlagen, 

6. radioaktives Abwasser, 
7. Inhalte von Chemietoiletten, 
8. nicht desinfiziertes Abwasser aus 

Infektionsabteilungen von Krankenhäusern 
und medizinischen Instituten, 

9. flüssige Stoffe aus landwirtschaftlicher 
Tierhaltung wie Gülle und Jauche, 

10. Silagewasser, 
11. Grund-, Drainage- und Kühlwasser und 

sonstiges Wasser, wie z. B. wild 
abfließendes Wasser (§ 37 WHG), 

12. Blut aus Schlachtungen, 
13. gasförmige Stoffe und Abwasser, das Gase in 

schädlichen Konzentrationen freisetzen kann, 
14. feuergefährliche und explosionsfähige Stoffe 

sowie Abwasser, aus dem explosionsfähige 
Gas-Luft-Gemische entstehen können, 

15. Emulsionen von Mineralölprodukten, 
16. Medikamente und pharmazeutische Produkte. 
 

(3) Abwasser darf nur eingeleitet werden, wenn die in 
der Anlage 1 dieser Satzung angegebenen 
Grenzwerte an der Übergabestelle zur öffentlichen 
Abwasseranlage nicht überschritten sind. Eine 
Verdünnung oder Vermischung des Abwassers mit 
dem Ziel, diese Grenzwerte einzuhalten, darf nicht 
erfolgen.  

 
(4) Die Stadt kann im Einzelfall Schadstofffrachten, 

Volumenstrom und/oder Konzentration festlegen. 
Sie kann das Benutzungsrecht davon abhängig 
machen, dass auf dem Grundstück eine 
Vorbehandlung oder eine Rückhaltung und 
dosierte Einleitung des Abwassers erfolgt. 

 
(5) Eine Einleitung von Abwasser in die öffentliche 

Abwasseranlage auf anderen Wegen als über die 



Anschlussleitung eines Grundstückes darf nur mit 
Einwilligung der Stadt erfolgen.  

 
(6) Die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage ist 

ausgeschlossen, soweit die Stadt von der 
Abwasserbeseitigungspflicht befreit ist. 

 
(7) Die Stadt kann auf Antrag befristete, jederzeit 

widerrufliche Befreiungen von den Anforderungen 
der Absätze 2 bis 6 erteilen, wenn sich andernfalls 
eine nicht beabsichtigte Härte für den 
Verpflichteten ergäbe und Gründe des öffentlichen 
Wohls der Befreiung nicht entgegenstehen. 
Insbesondere kann die Stadt auf Antrag zulassen, 
dass Grund-, Drainage-, Kühlwasser und 
sonstiges Wasser, wie z. B. wild abfließendes 
Wasser (§ 37 WHG) der Abwasseranlage zuge-
führt werden. Der Indirekteinleiter hat seinem 
Antrag die von der Stadt verlangten Nachweise 
beizufügen. 

 
(8)  Ein Anspruch auf Einleitung von Stoffen, die 

kein Abwasser sind, in die öffentliche 
Abwasseranlage besteht nicht. Dieses gilt auch 
für den Fall, dass die zuständige Behörde im 
Fall des § 55 Abs. 3 WHG die Einleitung gemäß 
§ 58 Abs. 1 LWG NRW genehmigt. 

 
(9) Die Stadt kann die notwendigen Maßnahmen 

ergreifen, um 
1. das Einleiten oder Einbringen von Abwasser 

oder Stoffen zu verhindern, das unter 
Verletzung der Absätze 1 und 2 erfolgt, 

 2. das Einleiten von Abwasser zu verhindern, 
das die Grenzwerte nach Absatz 3 nicht 
einhält. 

§ 7 
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang für 

Schmutzwasser 

§ 8 
Abscheide- und sonstige Vorbehandlungsanlagen 
 

 
Die Regelungen des alten § 7 sind in § 10 der 
neuen Satzung enthalten. 



 
(1) Der Grundstückseigentümer kann auf Antrag vom 

Anschluss- und Benutzungszwang für 
Schmutzwasser ganz oder teilweise befreit werden, 
wenn ein besonders begründetes Interesse an 
einer anderweitigen Beseitigung oder Verwertung 
des Schmutzwassers besteht – und insbesondere 
durch Vorlage einer wasserrechtlichen Erlaubnis – 
nachgewiesen werden kann, dass eine 
Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit nicht 
zu besorgen ist. 

 
(2)  Ein besonders begründetes Interesse im Sinne des 

Absatz 1 liegt nicht vor, wenn die anderweitige 
Beseitigung oder Verwertung des Schmutzwassers 
lediglich dazu dienen soll, Gebühren zu sparen. 

 
(1) Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, 

Benzol, Diesel, Heiz- oder Schmieröl sowie 
fetthaltiges Abwasser ist vor der Einleitung in die 
öffentliche Abwasseranlage in entsprechende 
Abscheider einzuleiten und dort zu behandeln. Für 
fetthaltiges häusliches Abwasser gilt dieses jedoch 
nur, wenn die Stadt im Einzelfall verlangt, dass 
auch dieses Abwasser in entsprechende 
Abscheider einzuleiten und dort zu behandeln ist.  

 
(2) Für die Einleitung von Niederschlagswasser kann 

von der Stadt eine Behandlung (Reinigung) auf 
dem Grundstück des Anschlussnehmers in einer 
von ihm zu errichtenden und zu betreibenden 
Abscheide- oder sonstigen Behandlungsanlage 
angeordnet werden, wenn der Verschmutzungs-
grad des Niederschlagswassers für die Stadt eine 
Pflicht zur Behandlung nach dem sog. Trenn-
Erlass vom 26.05.2004 (MinBl. NRW 2004, S. 583 
ff.) auslöst. Die vorstehende Behandlungspflicht 
gilt auch für Straßenbaulastträger, die das 
Straßenoberflächenwasser in die öffentliche 
Abwasseranlage einleiten. 

 
(3) Stoffe aus Verarbeitungsbetrieben tierischer 

Nebenprodukte und von Schlachtabwässern aus 
Schlachthöfen nach den Artikeln 8, 9 und 10 
(Material der Kategorien 1, 2 und 3) der 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 müssen durch 
den Anschlussnehmer durch ein 
Feststoffrückhaltesystem mit einer maximalen 
Maschenweite von 2 mm geführt werden. 

 
(4) Die Abscheider- und sonstigen Vorbe-

handlungsanlagen und deren Betrieb müssen den 
einschlägigen technischen und rechtlichen 
Anforderungen entsprechen. Die Stadt kann 
darüber hinausgehende Anforderungen an den 



Bau, den Betrieb und die Unterhaltung der 
Abscheider stellen, sofern dies im Einzelfall zum 
Schutz der öffentlichen Abwasseranlage 
erforderlich ist. 

(5) Das Abscheidegut oder die Stoffe, die bei der 
Vorbehandlung anfallen, sind in Übereinstimmung 
mit den abfallrechtlichen Vorschriften zu entsorgen 
und dürfen der öffentlichen Abwasseranlage nicht 
zugeführt werden. 

§ 8 

Nutzung des Niederschlagswassers 

Beabsichtigt der Grundstückseigentümer die Nutzung 
des auf seinem Grundstück anfallenden Niederschlags-
wassers, so hat er dies der Stadt anzuzeigen. Die Stadt 
verzichtet in diesem Fall auf die Überlassung des 
verwendeten Niederschlagswassers gemäß § 53 Abs. 
3a Satz 2 LWG NRW, wenn die ordnungsgemäße 
Verwendung des Niederschlagswassers auf dem 
Grundstück sichergestellt ist. 

§ 9 

Anschluss- und Benutzungszwang 

(1) Jeder Anschlussberechtigte ist vorbehaltlich der 
Einschränkungen in dieser Satzung verpflichtet, 
sein Grundstück in Erfüllung der 
Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG 
NRW an die öffentliche Abwasseranlage anzu-
schließen, sobald Abwasser auf dem Grundstück 
anfällt (Anschlusszwang). 

 
(2) Der Anschlussnehmer ist vorbehaltlich der 

Einschränkungen in dieser Satzung verpflichtet, 
das gesamte auf seinem Grundstück anfallende 
Abwasser (Schmutzwasser und Niederschlags-
wasser) in die öffentliche Abwasseranlage 
einzuleiten (Benutzungszwang), um seine 
Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG 
NRW zu erfüllen. 

 
(3) Ein Anschluss- und Benutzungszwang besteht 

nicht, wenn die in § 49 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 LWG 
NRW genannten Voraussetzungen für in 
landwirtschaftlichen Betrieben anfallendes 
Abwasser vorliegen. Das Vorliegen dieser 
Voraussetzungen ist der Stadt nachzuweisen. 

 
(4) Unabhängig vom Vorliegen der in Absatz 3 

erwähnten Voraussetzungen ist das häusliche 
Abwasser aus landwirtschaftlichen Betrieben an 

 
die Regelungen des alten § 8 sind in § 11 der 
neuen Satzung enthalten. 
 
 
 
 



die öffentliche Abwasseranlage anzuschließen und 
dieser zuzuführen. 

 
(5) Der Anschluss- und Benutzungszwang besteht in 

Erfüllung der Abwasserüberlassungspflicht 
nach § 48 LWG NRW auch für das 
Niederschlagswasser. Dieses gilt nicht in den 
Fällen des § 5 Absatz 2 dieser Satzung.  

 
(6) In den im Trennsystem entwässernden Bereichen 

sind das Schmutz- und das Niederschlagswasser 
den jeweils dafür bestimmten Anlagen zuzuführen. 

 
(7) Bei Neu- und Umbauten muss das Grundstück vor 

der Benutzung der baulichen Anlage an die 
öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sein. 
Ein Anzeige- und Abnahmeverfahren nach § 14 
Absatz 1 ist durchzuführen. 

 
(8) Entsteht das Anschlussrecht erst nach der 

Errichtung einer baulichen Anlage, so ist das 
Grundstück innerhalb von drei Monaten 
anzuschließen, nachdem durch öffentliche 
Bekanntmachung oder Mitteilung an den 
Anschlussberechtigten angezeigt wurde, dass das 
Grundstück angeschlossen werden kann. 



§ 9 
Grundstückskläreinrichtungen 

 
(1) Kläreinrichtungen auf Grundstücken bedürfen 

einer wasserrechtlichen Erlaubnis zur 
Gewässerbenutzung. Die Erlaubnis wird von der 
unteren Wasserbehörde erteilt. Der Antrag auf 
Erteilung dieser Erlaubnis ist bei der Stadt 
einzureichen. Soll die öffentliche 
Abwasseranlage erst in absehbarer Zeit 
hergestellt werden, so kann eine 
Grundstückskläreinrichtung gegen jederzeitigen 
Widerruf als Provisorium zugelassen werden; die 
Kläreinrichtung ist außer Betrieb zu setzen, 
sobald die öffentliche Abwasseranlage 
betriebsfertig hergestellt und das Grundstück an 
die Abwasseranlage angeschlossen ist. 

 
(2) Grundstückskläreinrichtungen müssen angelegt 

werden, wenn 
a) eine Befreiung vom Anschluss an die 

Abwasseranlage erteilt ist (vgl. § 7); 
b) die Stadt eine Vorbehandlung des 

Abwassers verlangt (vgl. § 5 Abs. 3); 
c) keine öffentliche Abwasserleitung vorhanden 

ist und in absehbarer Zeit auch nicht verlegt 
wird. 

 
(3) Eine Grundstückskläreinrichtung muss nach den 

allgemein anerkannten Regeln der 
Abwassertechnik hergestellt und betrieben 
werden. Die Einleitung von Niederschlagswasser 
in die Absetzanlage ist nicht zulässig. 

(4) Den Aufwand und die Kosten für Herstellung, 
Unterhaltung und Betrieb der Anlage trägt der 
Grundstückseigentümer. 

(5) Bei einem nachträglichen Anschluss des 
Grundstückes an die Abwasseranlage (§ 6 Abs. 
10) hat der Anschlussnehmer auf seine Kosten 

§ 10 
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 

für Schmutzwasser 
 
(1) Der Grundstückseigentümer kann auf Antrag vom 

Anschluss- und Benutzungszwang für 
Schmutzwasser ganz oder teilweise befreit 
werden, wenn ihm die Abwasserbesei-
tigungspflicht durch die zuständige Behörde 
ganz oder teilweiise übertragen worden ist.  

 
(2) Die anderweitige Beseitigung oder Verwertung 

des Schmutzwassers um Schmutzwasserge-
bühren zu sparen, begründet keinen Anspruch 
auf Befreiung. 

 
 

 
Bestimmungen zu Grundstückskläreinrichtungen 
sind in der Mustersatzung nicht mehr enthalten 
und entfallen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



binnen drei Monaten nach Anschluss alle 
bestehenden oberirdischen und unterirdischen 
Abwassereinrichtungen, besonders Gruben, 
Schlammfänge, alte Kanäle, Sickeranlagen, 
soweit sie nicht Bestandteil der neuen Anlage 
geworden sind, außer Betrieb zu setzen, zu 
entleeren, zu reinigen und, soweit keine ander-
weitige zulässige Nutzung ausgeübt wird, zu 
beseitigen bzw. ordnungsgemäß zu verfüllen. 

(6) Für den ordnungsgemäßen Betrieb von Grund-
stückskläreinrichtungen sowie für deren 
Unterhaltung, Wartung und Reinigung ist der 
Grundstückseigentümer verantwortlich. Für 
Betrieb und Wartung sind die geltenden 
Vorschriften zu befolgen. Die Stadt ist berechtigt, 
den Betrieb und die Funktion der Anlage zu 
überwachen und zu überprüfen. 

(7) Die Entleerung der Grundstückskläreinrichtung 
sowie die Abfuhr des Schlammes werden nach 
den Bestimmungen der Satzung der Stadt 
Geilenkirchen über die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen durch die 
Stadt oder einem von ihr beauftragten Dritten auf 
Kosten des Grundstückseigentümers 
durchgeführt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 10 
Art, Ausführung und Unterhaltung von 

Anschlussleitungen 
 
(1) Jedes anzuschließende Grundstück ist 

unterirdisch mit einer eigenen Anschlussleitung 
und ohne technischen Zusammenhang mit den 
Nachbargrundstücken an die öffentliche 
Abwasseranlage anzuschließen. Bei 
bestehendem Mischsystem ist für jedes 
Grundstück eine Anschlussleitung, bei 
Trennsystem je eine Anschlussleitung für 
Schmutz- und für Niederschlagswasser 
herzustellen. Auf Antrag können mehrere 

§ 11 
Nutzung des Niederschlagswassers 

 
Beabsichtigt der Grundstückseigentümer die Nutzung 
des auf seinem Grundstück anfallenden Niederschlags-
wassers, so hat er dieses der Stadt anzuzeigen. Die 
Stadt stellt ihn in diesem Fall unter den 
Voraussetzungen des § 49 Abs. 4 Satz 3 LWG NRW 
von der Überlassung des verwendeten Nieder-
schlagswassers frei, wenn die ordnungsgemäße 
Verwendung des Niederschlagswassers auf dem 
Grundstück sichergestellt ist.  
 

Die Regelungen des alten § 10 sind in § 13 der 
neuen Satzung enthalten. 



Anschlussleitungen verlegt werden. Die 
Entscheidung über Art und Zahl der 
Anschlussleitungen trifft die Stadt. Der 
Grundstückseigentümer hat sich gegen Rückstau 
von Abwasser aus dem öffentlichen Kanal zu 
schützen. 
Hierzu hat er Ablaufstellen unterhalb der 
Rückstauebene durch funktionstüchtige 
Rückstausicherungen gemäß den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik einzubauen. 
Die Rückstausicherung muss jederzeit 
zugänglich sein. 
 

(2) Wird ein Grundstück nach seinem Anschluss in 
mehrere selbständige Grundstücke geteilt, so gilt 
Absatz 1 für jedes der neu entstehenden Grund-
stücke. 

 
(3) Auf Antrag können zwei oder mehrere 

Grundstücke durch eine gemeinsame 
Anschlussleitung entwässert werden. Die 
Benutzungs- und Unterhaltungsrechte sind 
dinglich im Grundbuch abzusichern. 

 
(4) Bei der Neuerrichtung von Hausanschluss-

leitungen auf einem privaten Grundstück hat der 
Grundstückseigentümer eine geeignete 
Inspektionsöffnung auf seinem Grundstück 
außerhalb des Gebäudes einzubauen, die es 
ermöglicht, die Anschlussleitung mit einer 
Inspektionskamera zu befahren. Wird die 
Hausanschlussleitung erneuert oder verändert, 
so hat der Grundstückseigentümer nachträglich 
eine Inspektionsöffnung auf seinem Grundstück 
erstmals einzubauen, wenn diese zuvor nicht 
eingebaut worden war. In Ausnahmefällen kann 
auf Antrag des Grundstückseigentümers von der 
Errichtung einer Inspektionsöffnung außerhalb 
des Gebäudes abgesehen werden. 



 Inspektionsöffnungen und Kontrollschächte 
müssen jederzeit frei zugänglich und zu öffnen 
sein. Eine Überbauung oder Bepflanzung ist 
unzulässig. 

 
(5) Besteht für die Ableitung des Abwassers kein 

natürliches Gefälle zur öffentlichen 
Abwasseranlage, so kann die Stadt vom 
Anschlussnehmer zur ordnungsgemäßen 
Entwässerung des Grundstückes den Einbau und 
Betrieb einer Pumpe bzw. Hebeanlage auf seine 
Kosten verlangen. Bei 
Druckrohrleitungssystemen hat der 
Grundstückseigentümer auf seine Kosten eine für 
die Entwässerung ausreichend bemessene 
Druckpumpe sowie die dazugehörige 
Druckleitung bis zur Grundstücksgrenze 
herzustellen, zu betreiben, zu unterhalten, 
instand zu setzen und gegebenenfalls zu ändern 
und zu erneuern. 

 
(6) Die Anzahl, Führung, lichte Weite und technische 

Ausführung der Anschlussleitungen bis zur 
Inspektionsöffnung sowie die Lage und 
Ausführung der Inspektionsöffnung bestimmt die 
Stadt; begründete Wünsche des 
Anschlussnehmers sollen dabei nach Möglichkeit 
berücksichtigt werden. 

 
(7) Die Herstellung, Erneuerung und Veränderung 

sowie die laufende Unterhaltung (Reinigung und 
Ausbesserung) und die Beseitigung von Grund-
stücksanschlussleitungen führt die Stadt aus. 

 
(8) Die Herstellung, Erneuerung und Veränderung 

sowie die laufende Unterhaltung der 
haustechnischen Abwasseranlagen und der 
Hausanschlussleitung einschließlich der 
Inspektionsöffnung auf dem anzuschließenden 



Grundstück führt der Grundstückseigentümer auf 
seine Kosten durch. Die Arbeiten müssen 
fachgerecht und entsprechend den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik durchgeführt 
werden. Die Hausanschlussleitung ist in Ab-
stimmung mit der Stadt zu erstellen. 

§ 11 
Anzeige- und Abnahmeverfahren 

 

(1) Die Herstellung, Änderung oder Beseitigung der 
Anschlüsse ist der Stadt anzuzeigen. 

 
(2) Die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage 

darf erst erfolgen, nachdem die Stadt den 
Anschluss abgenommen hat. Bei der Abnahme 
müssen alle Anlagen sichtbar und gut zugänglich 
sein. Durch die Abnahme übernimmt die Stadt 
keine zivilrechtliche Haftung für die fehlerfreie 
und vorschriftsmäßige Ausführung der Anlage. 

 
(3) Der Abnahme durch die Stadt unterliegen auch 

Anlagen nach § 9 dieser Satzung. 

§ 12 
Besondere Bestimmungen für 

Druckentwässerungsnetze 
 
(1) Führt die Stadt aus technischen oder 

wirtschaftlichen Gründen die Entwässerung 
mittels eines Druckentwässerungsnetzes 
durch, hat der Grundstückseigentümer auf 
seine Kosten auf seinem Grundstück einen 
Pumpenschacht mit einer für die Entwässerung 
ausreichend bemessenen Druckpumpe sowie 
die dazugehörige Druckleitung bis zur 
Grundstücksgrenze herzustellen, zu betreiben, 
zu unterhalten, instand zu halten und 
gegebenenfalls zu ändern und zu erneuern. Die 
Entscheidung über Art, Ausführung, 
Bemessung und Lage des Pumpenschachtes, 
der Druckpumpe und der dazugehörigen 
Druckleitung trifft die Stadt. 

 
(2) Der Pumpenschacht muss jederzeit frei 

zugänglich und zu öffnen sein. Eine 
Überbauung oder Bepflanzung des Pumpen-
schachtes ist unzulässig. 

 
Die Regelungen aus dem alten § 11 sind in § 14 
der neuen Satzung enthalten. Die Regelungen zu 
Druckrohrsystemen waren im alten § 10 
enthalten. 
 

§ 12 
Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten 

Abwasserleitungen 
 
(1) Für die Zustands- und Funktionsprüfung bei 

privaten Abwasserleitungen gilt die Verordnung 
zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen 
(Selbstüberwachungsverordnung Abwasser – 
SüwVO Abw NRW 2013). Private 

§ 13 
Ausführung von Anschlussleitungen 

 
(1) Jedes anzuschließende Grundstück ist unterirdisch 

mit einer eigenen Anschlussleitung und ohne 
technischen Zusammenhang mit den 
Nachbargrundstücken an die öffentliche 
Abwasseranlage anzuschließen. In Gebieten mit 
Mischsystem (Mischwasserkanal) ist für jedes 

 
die Regelungen des alten § 12 sind in § 15 der 
neuen Satzung enthalten. 
 



Abwasserleitungen sind gemäß den §§ 60, 61 
WHG, § 61 Abs. 1 LWG NRW, § 8 Abs. 1 
SüwVO Abw NRW 2013 so zu errichten und zu 
betreiben, dass die Anforderungen an die 
Abwasserbeseitigung eingehalten werden. Hierzu 
gehört auch die ordnungsgemäße Erfüllung der 
Abwasserüberlassungspflicht nach § 53 Abs. 1 c 
LWG NRW gegenüber der Stadt. 

 
(2) Zustands- und Funktionsprüfungen an privaten 

Abwasserleitungen dürfen nur durch anerkannte 
Sachkundige gemäß § 12 SüwVO Abw NRW 
2013 durchgeführt werden. 

 
(3) Nach § 7 Satz 1 SüwVO Abw NRW 2013 sind im 

Erdreich oder unzugänglich verlegte private 
Abwasserleitungen zum Sammeln oder Fortleiten 
von Schmutzwasser oder mit diesem 
vermischten Niederschlagswasser einschließlich 
verzweigter Leitungen unter der Keller-
Bodenplatte oder der Bodenplatte des Gebäudes 
ohne Keller sowie zugehörige Einsteigeschächte 
oder Inspektionsöffnungen zu prüfen. 
Ausgenommen von der Prüfpflicht sind nach § 7 
Satz 2 SüwV Abw NRW Abwasserleitungen, die 
zur alleinigen Ableitung von 
Niederschlagswasser dienen und Leitungen, die 
in dichten Schutzrohren so verlegt sind, dass 
austretendes Abwasser aufgefangen und erkannt 
wird. 

 
(4) Für welche Grundstücke und zu welchem 

Zeitpunkt eine Zustands- und Funktionsprüfung 
bei privaten Abwasserleitungen durchzuführen 
ist, ergibt sich aus den §§ 7 bis 9 SüwVO Abw 
NRW 2013. Nach § 8 Abs. 2 SüwV Abw NRW 
2013 hat der Eigentümer des Grundstücks bzw. 
nach § 8 Abs. 6 SüwVO Abw NRW 2013 der 
Erbbauberechtigte private Abwasserleitungen, 

Grundstück eine Anschlussleitung, in Gebieten 
mit Trennsystem (schmutzwasser- und 
Regenwasserkanal) je eine Anschlussleitung 
für Schmutz- und für Niederschlagswasser 
herzustellen. Im Trennsystem sind für 
Schmutzwasser und für Niederschlagswasser 
jeweils getrennte Einsteigeschächte oder 
Inspektionsöffnungen vorzusehen. Die näheren 
Einzelheiten ergeben sich aus § 13 Abs. 4 
dieser Satzung. Auf Antrag können mehrere 
Anschlussleitungen verlegt werden. Die Stadt 
kann den Nachweis über den 
ordnungsgemäßen Anschluss an die 
öffentliche Abwasseranlage im Rahmen des 
Anzeige- und Abnahmeverfahrens nach § 14 
dieser Satzung verlangen. 

 
(2) Wird ein Grundstück nach seinem Anschluss in 

mehrere selbständige Grundstücke geteilt, so gilt 
Absatz 1 für jedes der neu entstehenden 
Grundstücke. 

 
(3) Der Grundstückseigentümer hat sich gegen 

Rückstau von Abwasser aus dem öffentlichen 
Kanal zu schützen. Hierzu hat er in Ablaufstellen 
unterhalb der Rückstauebene (in der Regel die 
Straßenoberkante) funktionstüchtige sowie 
geeignete Rückstausicherungen gemäß den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik 
einzubauen. Die Rückstausicherung muss 
jederzeit zugänglich sein und so errichtet und 
betrieben werden, dass eine Selbstüber-
wachung des Zustandes und der Funktions-
tüchtigkeit der Anschlussleitung möglich ist. 

 
(4) Bei der Neuerrichtung einer Anschlussleitung 

auf einem privaten Grundstück hat der 
Grundstückseigentümer unter Beachtung des § 
8 Abs. 1 Satz 4 SüwVO Abw NRW in der Nähe 



die Schmutzwasser führen, nach ihrer Errichtung 
oder nach ihrer wesentlicher Änderung 
unverzüglich von Sachkundigen nach den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik auf 
deren Zustand und Funktonstüchtigkeit prüfen zu 
lassen. Die Prüfpflicht und Prüffristen für 
bestehende Abwasserleitungen ergeben sich im 
Übrigen aus § 8 Abs. 3 und Abs. 4 SüwVO Abw 
NRW 2013. Legt die Stadt darüber hinaus durch 
gesonderte Satzung gemäß § 53 Abs. 1 e Satz 1 
Nr. 1 LWG NRW Prüffristen fest, so werden die 
betroffenen Grundstückseigentümer bzw. 
Erbbauberechtigten durch die Stadt hierüber im 
Rahmen der ihr obliegenden Unterrichtungs- und 
Beratungspflicht (§ 53 Abs. 1 e Satz 3 LWG 
NRW) informiert.  

 
(5)  Zustands- und Funktionsprüfungen müssen nach 

§ 9 Abs. 1 SüwVO Abw NRW 2013 nach den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik 
durchgeführt werden. Nach § 8 Abs. 1 Satz 4 
SüwV Abw NRW 2013 gelten die DIN 1986 Teil 
30 und die DIN EN 1610 als allgemein 
anerkannte Regeln der Technik, soweit die 
SüwVO Abw NRW 2013 keine abweichenden 
Regelungen trifft. 

  
(6)     Nach § 9 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW 2013 

ist das Ergebnis der Zustands- und 
Funktionsprüfung in einer Bescheinigung gemäß 
Anlage 2 der SüwVO Abw NRW 2013 zu 
dokumentieren. Dabei sind der Bescheinigung 
die in § 9 Abs. 2 Satz 2 SüwAbw NRW 2013 
genannten Anlagen beizufügen. Diese 
Bescheinigung nebst Anlagen ist der Stadt durch 
den Grundstückseigentümer oder Erbbaube-
rechtigten (§ 8 Abs. 2 bzw. Abs. 8 SüwVO Abw 
NRW 2013) unverzüglich nach Erhalt vom 
Sachkundigen vorzulegen, damit eine zeitnahe 

der Grundstücksgrenze einen geeigneten 
Einsteigeschacht mit Zugang für Personal oder 
eine geeignete Inspektionsöffnung auf seinem 
Grundstück außerhalb des Gebäudes einzu-
bauen. Bei bestehenden Anschlussleitungen 
ist der Grundstückseigentümer zum nach-
träglichen Einbau eines geeigneten Einstei-
geschachtes oder einer geeigneten Inspek-
tionsöffnung verpflichtet, wenn er die An-
schlussleitung erneuert oder verändert. In 
Ausnahmefällen kann auf Antrag des Grund-
stückseigentümers von der Errichtung eines 
Einsteigschachtes oder einer Inspektions-
öffnung außerhalb des Gebäudes abgesehen 
werden. Die Inspektionsöffnung bzw. der 
Einsteigeschacht muss jederzeit frei zugäng-
lich und zu öffnen sein. Eine Überbauung oder 
Bepflanzung der Inspektionsöffnung bzw. des 
Einsteigeschachts ist unzulässig. 

 
(5) Die Anzahl, Führung, lichte Weite und technische 

Ausführung der Anschlussleitungen bis zum 
Einsteigeschacht oder zur Inspektionsöffnung 
sowie die Lage, Ausführung und lichte Weite 
des Einsteigeschachtes oder der Inspektions-
öffnung bestimmt die Stadt. 

 
(6) Die Herstellung, Erneuerung, Veränderung, 

Beseitigung sowie die laufende Unterhaltung der 
haustechnischen Abwasseranlagen sowie der 
Hausanschlussleitung auf dem anzu-
schließenden Grundstück führt der Grund-
stückseigentümer auf seine Kosten durch. Die 
Hausanschlussleitung ist in Abstimmung mit der 
Stadt zu erstellen.  

 
(7) Besteht für die Ableitung des Abwassers kein 

natürliches Gefälle zur öffentlichen Abwasser-
anlage, so kann die Stadt von dem 



Hilfestellung durch die Stadt erfolgen kann.  
 
(7) Private Abwasserleitungen, die nach dem 

01.01.1996 auf Zustand und Funktionstüchtigkeit 
geprüft worden sind, bedürfen nach § 11 SüwVO 
Abw NRW 2013 keiner erneuten Prüfung, sofern 
Prüfung und Prüfbescheinigung den zum 
Zeitpunkt der Prüfung geltenden Anforderungen 
entsprochen haben. 

 
(8)     Die Sanierungsnotwendigkeit und der Sanie-

rungszeitpunkt ergeben sich grundsätzlich aus § 
10 Abs. 1 SüwVO Abw NRW. Über mögliche 
Abweichungen von den Sanierungsfristen in § 10 
Abs. 1 SüwVO Abw NRW 2013 kann die Stadt 
gemäß § 10 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW 
2013 nach pflichtgemäßem Ermessen im 
Einzelfall entscheiden. 

Grundstückseigentümer zur ordnungsgemäßen 
Entwässerung des Grundstücks den Einbau und 
den Betrieb einer Hebeanlage verlangen. Die 
Kosten trägt der Grundstückseigentümer. Die 
Hebeanlage muss so errichtet und betrieben 
werden, dass eine Selbstüberwachung des 
Zustandes und der Funktionstüchtigkeit der 
Anschlussleitung möglich ist. 

 
(8) Auf Antrag kann die Stadt zulassen, dass zwei 

oder mehrere Grundstücke durch eine 
gemeinsame Anschlussleitung entwässert werden. 
Der Antrag wird insbesondere unter Berück-
sichtigung der Regelung in § 46 Abs. 1 Satz 3 
LWG NRW dann abgelehnt, wenn die Leitungs-, 
Benutzungs- und Unterhaltungsrechte nicht 
durch eine im Grundbuch eingetragene 
entsprechende Grunddienstbarkeit (§ 1018 
BGB) abgesichert worden sind. Der Nachweis 
der Absicherung durch eine 
Grunddienstbarkeit ist durch einen Auszug aus 
dem Grundbuch zu führen. 

 
(9) Werden an Straßen, in denen noch keine 

öffentliche Abwasseranlage vorhanden ist, 
Neubauten errichtet oder Nutzungen vorge-
nommen, die einen Abwasseranfall nach sich 
ziehen, hat der Grundstückseigentümer auf 
seinem Grundstück Anlagen für einen späteren 
Anschluss in Abstimmung mit der Stadt auf 
seine Kosten vorzubereiten. 

§ 13 
Indirekteinleiter-Kataster 

 
(1) Die Stadt führt ein Kataster über 

Indirekteinleitungen, deren Beschaffenheit 
erheblich vom häuslichen Abwasser abweicht. 

 
(2) Bei Indirekteinleitungen im Sinne des Absatzes 1 

§ 14 
Anzeige- und Abnahmeverfahren 

 

(1) Die Herstellung, Änderung oder Beseitigung der 
Anschlüsse ist der Stadt anzuzeigen. 

 
(2) Die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage 

darf erst erfolgen, nachdem die Stadt den 

 
die Regelungen in § 13 der alten Satzung sind in 
§ 16 der neuen Satzung enthalten. 
 
 
 
 
 



sind der Stadt mit der Anzeige nach  § 11 die 
Abwasser erzeugenden Betriebsvorgänge zu 
benennen. Bei bestehenden Anschlüssen hat 
dies innerhalb von drei Monaten nach 
Inkrafttreten dieser Satzung zu geschehen.  
Auf Verlangen hat der Indirekteinleiter der Stadt 
Auskunft über die Zusammensetzung des 
Abwassers, den Abwasseranfall und die 
Vorbehandlung des Abwassers zu erteilen. 
Soweit es sich um genehmigungspflichtige 
Indirekteinleitungen im Sinne des § 58 WHG und 
§ 59 LWG NRW handelt, genügt in der Regel die 
Vorlage des Genehmigungsbescheides der 
zuständigen Wasserbehörde. 

Anschluss abgenommen hat. Bei der Abnahme 
müssen alle Anlagen sichtbar und gut zugänglich 
sein. Durch die Abnahme übernimmt die Stadt 
keine zivilrechtliche Haftung für die fehlerfreie 
und vorschriftsmäßige Ausführung der Anlage. 

 
(3) Den Abbruch eines mit einem Anschluss 

versehenen Gebäudes hat der 
Anschlussnehmer eine Woche vor der 
Außerbetriebnahme des Anschlusses der 
Stadt mitzuteilen. Diese sichert die 
Anschlussleitung auf Kosten des 
Anschlussnehmers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 13a 
Abwasseruntersuchungen 

 
(1) Die Stadt ist jederzeit berechtigt, Abwasser-

untersuchungen vorzunehmen oder vornehmen 
zu lassen. Sie bestimmt die Entnahmestelle 
sowie Art, Umfang und Turnus der 
Probeentnahmen.  

 
(2) Die Kosten für die Untersuchungen trägt der 

Anschlussnehmer, falls sich herausstellt, dass 
ein Verstoß gegen die Benutzungs-
bestimmungen dieser Satzung vorliegt. 
 

§ 15 
Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten 

Abwasserleitungen 
 
(1) Für die Zustands- und Funktionsprüfung bei 

privaten Abwasserleitungen gilt die Verordnung zur 
Selbstüberwachung von Abwasseranlagen 
(Selbstüberwachungsverordnung Abwasser – 
SüwVO Abw NRW). Private Abwasserleitungen 
sind gemäß den §§ 60, 61 WHG, § 56 LWG 
NRW, § 8 Abs. 1 SüwVO Abw NRW so zu 
errichten und zu betreiben, dass die 
Anforderungen an die Abwasserbeseitigung 
eingehalten werden. Hierzu gehört auch die 
ordnungsgemäße Erfüllung der Abwasserüber-
lassungspflicht nach § 48 LWG NRW gegenüber 
der Stadt. 

 
(2) Zustands- und Funktionsprüfungen an privaten 

Abwasserleitungen dürfen nur durch anerkannte 
Sachkundige gemäß § 12 SüwVO Abw NRW 
durchgeführt werden. 

 
(3) Nach § 7 Satz 1 SüwVO Abw NRW sind im 

Erdreich oder unzugänglich verlegte private 

 
die Regelungen in § 13a der alten Satzung sind in 
§ 17 der neuen Satzung enthalten. 



Abwasserleitungen zum Sammeln oder Fortleiten 
von Schmutzwasser oder mit diesem vermischten 
Niederschlagswasser einschließlich verzweigter 
Leitungen unter der Keller-Bodenplatte oder der 
Bodenplatte des Gebäudes ohne Keller sowie 
zugehörige Einsteigeschächte oder 
Inspektionsöffnungen zu prüfen. Ausgenommen 
von der Prüfpflicht sind nach § 7 Satz 2 SüwVO 
Abw NRW Abwasserleitungen, die zur alleinigen 
Ableitung von Niederschlagswasser dienen und 
Leitungen, die in dichten Schutzrohren so verlegt 
sind, dass austretendes Abwasser aufgefangen 
und erkannt wird. 

 
(4) Für welche Grundstücke und zu welchem 

Zeitpunkt eine Zustands- und Funktionsprüfung bei 
privaten Abwasserleitungen durchzuführen ist, 
ergibt sich aus den §§ 7 bis 9 SüwVO Abw NRW. 
Nach § 8 Abs. 2 SüwVO Abw NRW hat der 
Eigentümer des Grundstücks bzw. nach § 8 Abs. 6 
SüwVO Abw NRW der Erbbauberechtigte private 
Abwasserleitungen, die Schmutzwasser führen, 
nach ihrer Errichtung oder nach ihrer wesentlichen 
Änderung unverzüglich von Sachkundigen nach 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
auf deren Zustand und Funktonstüchtigkeit prüfen 
zu lassen. Die Prüfpflicht und Prüffristen für 
bestehende Abwasserleitungen ergeben sich im 
Übrigen aus § 8 Abs. 3 und Abs. 4 SüwVO Abw 
NRW. Legt die Stadt darüber hinaus durch 
gesonderte Satzung gemäß § 46 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 LWG NRW Prüffristen fest, so werden die 
betroffenen Grundstückseigentümer bzw. 
Erbbauberechtigten durch die Stadt hierüber im 
Rahmen der ihr obliegenden Unterrichtungs- und 
Beratungspflicht (§ 46 Abs. 2 Satz 3 LWG NRW) 
informiert. Das gleiche gilt, wenn die Stadt 
Satzungen nach altem Recht gemäß § 46 Abs. 2 
Satz 2 LWG NRW fortführt. 



 
(5)  Zustands- und Funktionsprüfungen müssen nach § 

9 Abs. 1 SüwVO Abw NRW nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik durchgeführt 
werden. Nach § 8 Abs. 1 Satz 4 SüwVO Abw NRW 
gelten die DIN 1986 Teil 30 und die DIN EN 1610 
als allgemein anerkannte Regeln der Technik, 
soweit die SüwVO Abw NRW keine abweichenden 
Regelungen trifft. 

 
(6)  Nach § 9 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW ist das 

Ergebnis der Zustands- und Funktionsprüfung in 
einer Bescheinigung gemäß Anlage 2 der SüwVO 
Abw NRW zu dokumentieren. Dabei sind der 
Bescheinigung die in § 9 Abs. 2 Satz 2 SüwVO 
Abw NRW genannten Anlagen beizufügen. Diese 
Bescheinigung nebst Anlagen ist der Stadt durch 
den Grundstückseigentümer oder 
Erbbauberechtigten (§ 8 Abs. 2 bzw. Abs. 8 
SüwVO Abw NRW) unverzüglich nach Erhalt vom 
Sachkundigen vorzulegen, damit eine zeitnahe 
Hilfestellung durch die Stadt erfolgen kann. 

 
(7) Private Abwasserleitungen, die nach dem 

01.01.1996 auf Zustand und Funktionstüchtigkeit 
geprüft worden sind, bedürfen nach § 11 SüwVO 
Abw NRW keiner erneuten Prüfung, sofern 
Prüfung und Prüfbescheinigung den zum Zeitpunkt 
der Prüfung geltenden Anforderungen entsprochen 
haben. 

 
(8) Die Sanierungsnotwendigkeit und der Sanie-

rungszeitpunkt ergeben sich grundsätzlich  
       aus § 10 Abs. 1 SüwVO Abw NRW. Über mögliche 

Abweichungen von den Sanierungsfristen in § 10 
Abs. 1 SüwVO Abw NRW kann die Stadt gemäß § 
10 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW nach 
pflichtgemäßem Ermessen im Einzelfall 
entscheiden. 



§ 14 
Auskunfts- und Nachrichtenpflicht; Betretungsrecht 

 
(1) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, der 

Stadt auf Verlangen die für den Vollzug dieser 
Satzung erforderlichen Auskünfte über Bestand 
und Zustand der haustechnischen 
Abwasseranlagen und der Hausanschlussleitung 
zu erteilen. 

 
(2) Bedienstete der Stadt und Beauftragte der Stadt 

mit Berechtigungsausweis sind berechtigt, die 
angeschlossenen Grundstücke zu betreten, 
soweit dieses zum Zweck der Erfüllung der 
gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht oder 
zum Vollzug dieser Satzung erforderlich ist. Die 
Eigentümer und Nutzungsberechtigten haben 
das Betreten von Grundstücken und Räumen zu 
dulden und ungehindert Zutritt zu allen 
Anlageteilen auf den angeschlossenen 
Grundstücken zu gewähren. Das 
Betretungsrecht gilt nach § 53 Abs. 4 a Satz 2 
LWG NRW auch für Anlagen zur Ableitung von 
Abwasser, dass der Stadt zu überlassen ist. Die 
Grundrechte der Verpflichteten sind zu beachten. 

(3) Die Anschlussnehmer und die Indirekteinleiter 
haben die Stadt unverzüglich zu benachrichtigen, 
wenn 
a) der Betrieb ihrer haustechnischen Abwasser-

anlagen durch Umstände beeinträchtigt wird, 
die auf Mängel der öffentlichen 
Abwasseranlage zurückzuführen sein können 
(z. B. Verstopfung von Abwasserleitungen), 

b) Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage 
geraten sind oder zu geraten drohen, die den 
Anforderungen nach § 5 nicht entsprechen, 

c) sich die Art oder Menge des anfallenden Ab-
wassers erheblich ändert, 

d) sich die der Mitteilung nach § 13 Abs. 2 

§ 16 
Indirekteinleiter-Kataster 

 
(1) Die Stadt führt ein Kataster über Indirekt-

einleitungen, deren Beschaffenheit erheblich vom 
häuslichen Abwasser abweicht. 

 
(2) Bei Indirekteinleitungen im Sinne des Absatz 1 

sind der Stadt mit der Anzeige nach § 14 Absatz 1 
die abwassererzeugenden Betriebsvorgänge zu 
benennen. Bei bestehenden Anschlüssen hat dies 
innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten 
dieser Satzung zu geschehen. Auf Verlangen hat 
der Indirekteinleiter der Stadt Auskunft über die 
Zusammensetzung des Abwassers, den 
Abwasseranfall und die Vorbehandlung des 
Abwassers zu erteilen.  

 
 

 
Die Regelungen in § 14 der alten Satzung sind in 
§ 18 der neuen Satzung enthalten. 



zugrunde liegenden Daten erheblich ändern, 
e) für ein Grundstück die Voraussetzungen des 

Anschluss- und Benutzungsrechtes entfallen. 
§ 15 

Haftung 
 
(1) Der Anschlussnehmer und der Indirekteinleiter 

haben für eine ordnungsgemäße Benutzung der 
Hausanschlussleitung und der haustechnischen 
Abwasseranlagen nach den Vorschriften dieser 
Satzung zu sorgen. Sie haften für alle Schäden 
und Nachteile, die der Stadt infolge eines 
mangelhaften Zustandes oder einer satzungs-
widrigen Benutzung der Hausanschlussleitung 
und der haustechnischen Abwasseranlagen oder 
infolge einer satzungswidrigen Benutzung der 
öffentlichen Abwasseranlage entstehen. 

 
(2) In gleichem Umfang hat der Ersatzpflichtige die 

Stadt von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen. 
 
(3) Die Stadt haftet nicht für Schäden, die durch 

höhere Gewalt  oder Betriebsstörungen oder 
Außerbetriebsetzung der öffentlichen 
Abwasseranlage hervorgerufen werden.  Ein 
Anspruch auf Minderung der Gebühren besteht in 
diesen Fällen ebenfalls nicht. 

 
(4) Die Stadt haftet auch nicht für Schäden, die 

dadurch entstehen, dass die vorgeschriebenen 
Rückstausicherungen nicht vorhanden sind oder 
nicht ordnungsgemäß funktionieren. 

 
(5) Wer durch Nichtbeachtung der Einleitungs-

bedingungen dieser Satzung die Ermäßigung des 
Abwasserabgabesatzes (§ 9 Abs. 5 AbwAG) 
vereitelt, hat der Stadt den erhöhten Betrag zu 
erstatten. Haben mehrere den Wegfall der 
Abgabesatzermäßigung verursacht, so haften sie 

§ 17 
Abwasseruntersuchungen 

 
(1) Die Stadt ist jederzeit berechtigt, Abwasser-

untersuchungen vorzunehmen oder vornehmen zu 
lassen. Sie bestimmt die Entnahmestellen sowie 
Art, Umfang und Turnus der Probenahmen. 

 
(2) Die Kosten für die Untersuchungen trägt der 

Anschlussnehmer, falls sich herausstellt, dass ein 
Verstoß gegen die Benutzungsbestimmungen 
dieser Satzung vorliegt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Regelungen in § 15 der alten Satzung sind in 
§ 19 der neuen Satzung enthalten. 



als Gesamtschuldner. 
§16 

Kanalanschlussbeitrag und Abwassergebühren 
 
(1) Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes 

für die Herstellung und Erweiterung der 
öffentlichen Abwasseranlage werden 
Kanalanschlussbeiträge und für die 
Inanspruchnahme der öffentlichen 
Abwasseranlage Abwassergebühren nach einer 
zu dieser Satzung erlassenen Beitrags- und 
Gebührensatzung erhoben. 

 
(2) Die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der 

Stadt, die Abwasserabgabe für Kleineinleiter, die 
Abwasserabgabe für Niederschlagswasser und 
die Abwasserabgabe, die von Abwasser-
verbänden auf die Stadt umgelegt wird, werden 
über die Gebühren nach Abs. 1 abgewälzt. 

§18 
Auskunfts- und Nachrichtenpflicht; Betretungsrecht 

 
(1) Der Grundstückseigentümer ist gemäß § 98 Abs. 

1 LWG NRW i. V. m. § 101 Abs. 1 WHG 
verpflichtet, der Stadt auf Verlangen die für den 
Vollzug dieser Satzung erforderlichen Auskünfte 
über Bestand und Zustand der haustechnischen 
Abwasseranlagen und der Hausanschlussleitung 
zu erteilen. 

 
(2) Die Anschlussnehmer und die Indirekteinleiter 

haben die Stadt unverzüglich zu benachrichtigen, 
wenn 
1. der Betrieb ihrer haustechnischen Abwasser-

anlagen durch Umstände beeinträchtigt wird, 
die auf Mängel der öffentlichen Abwasser-
anlage zurückzuführen sein können (z. B. 
Verstopfungen von Abwasserleitungen), 

2. Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage 
geraten sind oder zu geraten drohen, die den 
Anforderungen nach § 7 nicht entsprechen, 

3.  sich Art oder Menge des anfallenden   
Abwassers erheblich ändert, 

4. sich die der Mitteilung nach § 16 Absatz 2 
zugrunde liegenden Daten erheblich ändern 
oder 

5. für ein Grundstück die Voraussetzungen des 
Anschluss- und Benutzungsrechtes entfallen. 

 
(3) Bedienstete der Stadt und Beauftragte der Stadt 

mit Berechtigungsausweis sind berechtigt, die 
angeschlossenen Grundstücke zu betreten, 
soweit dieses zum Zweck der Erfüllung der 
gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht oder 
zum Vollzug dieser Satzung erforderlich ist. Die 
Eigentümer und Nutzungsberechtigten haben das 
Betreten von Grundstücken und Räumen zu 

 
die Regelungen in § 16 der alten Satzung sind in 
der neuen Satzung über die Erhebung von 
Abwassergebühren und Kanalanschluss-
Beiträgen enthalten. 



dulden und ungehindert Zutritt zu allen 
Anlageteilen auf den angeschlossenen 
Grundstücken zu gewähren. Das Betretungsrecht 
gilt nach § 98 Abs. 1 Satz 2 LWG NRW auch für 
Anlagen zur Ableitung von Abwasser, das der 
Stadt zu überlassen ist. Die Grundrechte der 
Verpflichteten aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 und 2 
GG (Freiheit der Person), Art. 13 (Unver-
letzlichkeit der Wohnung) und Art. 14 GG 
(Eigentum) sind insbesondere bezogen auf 
die Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 
LWG NRW gemäß § 124 LWG NRW 
eingeschränkt. 

§ 17 
Berechtigte und Verpflichtete 

 
(1) Die Rechte und Pflichten, die sich aus der 

Satzung für Grundstückseigentümer ergeben, 
gelten entsprechend für Erbbauberechtigte, 
Wohnungseigentümer, Inhaber eines auf dem 
Grundstück befindlichen Betriebes und 
sonstige zur Nutzung des Grundstücks dinglich 
Berechtigte sowie für die Träger der 
Straßenbaulast von Straßen, Wegen und 
Plätzen innerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile. 

 
(2) Darüber hinaus gelten die Pflichten, die sich aus 

dieser Satzung für die Benutzung der öffentlichen 
Abwasseranlage ergeben, für jeden, der 
1. berechtigt oder verpflichtet ist, das auf den 

angeschlossenen Grundstücken anfallende 
Abwasser abzuleiten (also insbesondere 
auch Pächter, Mieter, Untermieter etc.) 
oder 

2. der öffentlichen Abwasseranlage 
tatsächlich   Abwasser zuführt. 

 
(3) Mehrere Verpflichtete haften als Gesamt-

§ 19 
Haftung 

 
(1) Der Anschlussnehmer und der Indirekteinleiter 

haben für eine ordnungsgemäße Benutzung der 
haustechnischen Abwasseranlagen nach den 
Vorschriften dieser Satzung zu sorgen. Sie haften 
für alle Schäden und Nachteile, die der Stadt 
infolge eines mangelhaften Zustandes oder einer 
satzungswidrigen Benutzung der haustechnischen 
Abwasseranlagen oder infolge einer 
satzungswidrigen Benutzung der öffentlichen 
Abwasseranlage entstehen. 

 
(2) In gleichem Umfang hat der Ersatzpflichtige die 

Stadt von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen. 
 
(3)  Die Stadt haftet nicht für Schäden, die durch 

höhere Gewalt hervorgerufen werden. Sie haftet 
auch nicht für Schäden, die dadurch entstehen, 
dass die vorgeschriebenen Rückstausicherungen 
nicht vorhanden sind oder nicht ordnungsgemäß 
funktionieren. 

 

 
Die Regelungen in § 17 der alten Satzung sind in 
§ 20 der neuen Satzung enthalten. 



schuldner. 
§ 18 

Rechtsbehelfe und Zwangsmaßnahmen 
 

(1) Die Rechtsbehelfe gegen Maßnahmen 
aufgrund dieser Satzung richten sich nach den 
Bestimmungen der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 
19.03.1991 (BGBl. I S. 686) und dem Gesetz 
zur Ausführung der Verwaltungsgerichts-
ordnung im Land Nordrhein-Westfalen (AG 
VwGO) vom 26.03.1960 (GV. NW. S. 47/SGV. 
NW. 303) in den jeweils geltenden Fassungen. 

 
(2) Für Zwangsmaßnahmen wegen Zuwiderhand-

lungen gegen Gebote oder Verbote dieser 
Satzung gilt das Verwaltungsvoll-
streckungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen (VwVG NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19.02.2003 (GV. NRW. S. 
156) in der derzeit geltenden Fassung. 

§ 20 
Berechtigte und Verpflichtete 

 
(1) Die Rechte und Pflichten, die sich aus der Satzung 

für Grundstückseigentümer ergeben, gelten 
entsprechend für Erbbauberechtigte und sonstige 
zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte 
sowie für die Träger der Baulast von Straßen, 
Wegen und Plätzen innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile. 

 
(2) Darüber hinaus gelten die Pflichten, die sich aus 

dieser Satzung für die Benutzung der öffentlichen 
Abwasseranlage ergeben, für jeden, der  
1. berechtigt oder verpflichtet ist, das auf den 

angeschlossenen Grundstücken anfallende 
Abwasser abzuleiten (also insbesondere auch 
Pächter, Mieter, Untermieter etc.) 

 oder  
2. der öffentlichen Abwasseranlage tatsächlich 

Abwasser zuführt. 
 

(3) Mehrere Verpflichtete haften als Gesamt-
schuldner. 

 
Die Regelungen in § 18 der alten Satzung 
entfallen. Sie ergeben sich aus dem allgemeinen 
Verwaltungsrecht. 

§ 19 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 

fahrlässig entgegen 
 

a) § 5 Absatz 1 und 2 Abwässer oder Stoffe in 
die öffentliche Abwasseranlage einleitet, 
deren Einleitung oder Einbringung 
ausgeschlossen ist; 

b) § 7 Absatz 3, 4 und 5 Abwasser über den 
zugelassenen Volumenstrom hinaus 
einleitet oder hinsichtlich der 
Beschaffenheit und der Inhaltsstoffe des 

§ 21 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 

fahrlässig entgegen 
 
1. § 7 Absatz 1 und 2 Abwässer oder Stoffe in 

die öffentliche Abwasseranlage einleitet oder 
einbringt, deren Einleitung oder Einbringung 
ausgeschlossen ist, 

2. § 7 Absatz. 3 und 4 Abwasser über den 
zugelassenen Volumenstrom hinaus einleitet 
oder hinsichtlich der Beschaffenheit und der 
Inhaltsstoffe des Abwassers die Grenzwerte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abwassers die Grenzwerte nicht einhält 
oder das Abwasser zur Einhaltung der 
Grenzwerte verdünnt oder vermischt oder 
Abwasser ohne Einwilligung der Stadt auf 
anderen Wegen als über die 
Anschlussleitung eines Grundstückes in die 
öffentliche Abwasseranlage einleitet; 

c) § 5a Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie 
Benzin, Benzol, Diesel-, Heiz- oder 
Schmieröl, sowie fetthaltiges Abwasser vor 
der Einleitung in die öffentliche Abwasser-
anlage nicht in entsprechende Abscheider 
einleitet oder Abscheider nicht oder nicht 
ordnungsgemäß einbaut oder betreibt oder 
Abscheidergut nicht in Übereinstimmung 
mit den abfallrechtlichen Vorschriften 
entsorgt oder Abscheidergut der 
öffentlichen Abwasseranlage zuführt; 

d)   § 6 Abs. 1 oder § 6 Abs. 10 sein   Grund-
stück nicht oder nicht rechtzeitig 
anschließt; 

e)  § 6 Abs. 2 das Abwasser nicht in die 
öffentliche Abwasseranlage einleitet; 

f)  § 6 Abs. 6 in den nach dem Trennverfahren 
entwässerten Bereichen das Schmutz- und 
Niederschlagswasser nicht den jeweils 
dafür bestimmten Leitungen zuführt; 

g)   § 6 Abs. 11 den Abbruch einer mit einem 
Anschluss versehenen baulichen Anlage 
nicht oder nicht rechtzeitig mitteilt; 

h)  § 8 auf seinem Grundstück anfallendes 
Niederschlagswasser nutzt, ohne dieses 
der Stadt anzuzeigen; 

i)  § 10 Absatz 1 und 4 Rückstausicherungen 
und Inspektionsöffnungen nicht frei zu-
gänglich hält; 

 
j)   § 11 Absatz 1 und 2 die Herstellung,  

Änderung oder Beseitigung des An-

nicht einhält oder das Abwasser zur 
Einhaltung der Grenzwerte verdünnt oder 
vermischt, 

 
 
 
 
3. § 7 Absatz 5 Abwasser ohne Einwilligung der 

Stadt auf anderen Wegen als über die 
Anschlussleitung eines Grundstückes in die 
öffentliche Abwasseranlage einleitet, 

4.  § 8 Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie 
Benzin, Benzol, Diesel, Heiz- oder Schmieröl 
sowie fetthaltiges Abwasser vor der Einleitung 
in die öffentliche Abwasseranlage nicht in 
entsprechende Abscheider einleitet oder 
Abscheider nicht oder nicht ordnungsgemäß 
einbaut oder betreibt oder Abscheidergut nicht 
in Übereinstimmung mit den abfallrechtlichen 
Vorschriften entsorgt oder Abscheidergut der 
öffentlichen Abwasseranlage zuführt, 

 
 
 
 
5. § 9 Absatz 2 das Abwasser nicht in die 

öffentliche Abwasseranlage einleitet, 
6. § 9 Absatz 6 in den im Trennsystem 

entwässerten Bereichen das Schmutz- und 
das Niederschlagswasser nicht den jeweils 
dafür bestimmten Anlagen zuführt, 

 
 
 
7. § 11 auf seinem Grundstück anfallendes 

Niederschlagswasser als Brauchwasser nutzt, 
ohne dieses der Stadt angezeigt zu haben, 

8. §§ 12, Abs. 2, 13 Absatz 4 die Pumpen-
schächte, die Inspektionsöffnungen oder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



schlusses der Stadt nicht anzeigt oder   die 
öffentlichen Abwasseranlage benutzt, ohne 
dass die Stadt den Anschluss 
abgenommen hat.; 

k)   § 12 Absatz 6 Satz 3 die Bescheinigung 
über das Ergebnis der Zustands- und 
Funktionsprüfung der Stadt nicht vorlegt; 

 
 
l)  § 13 Absatz 2 der Stadt die Abwasser 

erzeugenden Betriebsvorgänge nicht oder 
nicht rechtzeitig benennt oder auf ein 
entsprechendes Verlangen der Stadt hin, 
keine oder nur eine unzureichende 
Auskunft über die Zusammensetzung des 
Abwassers, den Abwasseranfall und die 
Vorbehandlung des Abwassers erteilt; 

 
m)  § 14 Absatz 1 Auskünfte nicht erteilt; 
 
 
 
n)  § 14 Absatz 2 die Bediensteten der Stadt 

oder die durch die Stadt Beauftragten mit 
Berechtigungsausweis daran hindert, zum 
Zweck der Erfüllung der städtischen 
Abwasserbeseitigungspflicht oder zum 
Vollzug dieser Satzung die 
angeschlossenen Grundstücke zu 
betreten, oder diesem Personenkreis nicht 
ungehinderten Zutritt zu allen Anlageteilen 
auf den angeschlossenen Grundstücken 
gewährt. 

o)  § 14 Abs. 3 die Stadt nicht benachrichtigt. 
 
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer unbefugt 

Arbeiten an der öffentlichen Abwasseranlage 
vornimmt, Schachtabdeckungen oder 
Einlaufroste öffnet, Schieber bedient oder in 

Einsteigeschächte nicht frei zugänglich hält, 
9. § 14 Absatz 1, 2 und 3 die Herstellung, 

Änderung oder Beseitigung des Anschlusses 
der Stadt nicht anzeigt oder die öffentliche 
Abwasseranlage benutzt, ohne dass die Stadt 
den Anschluss abgenommen hat, 

 
10. § 14 Absatz 3 den Abbruch eines mit einem 

Anschluss versehenen Gebäudes nicht oder  
      nicht rechtzeitig der Stadt mitteilt, 
11.  § 15 Absatz 6 Satz 3 die Bescheinigung über 

das Ergebnis der Zustands- und 
Funktionsprüfung  der Stadt nicht vorlegt, 

12. § 16 Absatz 2 der Stadt die 
abwassererzeugenden Betriebsvorgänge nicht 
oder nicht rechtzeitig benennt oder auf ein 
entsprechendes Verlangen der Stadt hin keine 
oder nur eine unzureichende Auskunft über 
die Zusammensetzung des Abwassers, den 
Abwasseranfall und die Vorbehandlung des 
Abwassers erteilt, 

 
13. § 18 Absatz 3 die Bediensteten der Stadt oder 

die durch die Stadt Beauftragten mit 
Berechtigungsausweis daran hindert, zum 
Zweck der Erfüllung der gemeindlichen 
Abwasserbeseitigungspflicht oder zum Vollzug 
dieser Satzung die angeschlossenen 
Grundstücke zu betreten, oder diesem 
Personenkreis nicht ungehinderten Zutritt zu 
allen Anlageteilen auf den angeschlossenen 
Grundstücken gewährt. 

 
 
 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer unbefugt 
Arbeiten an der öffentlichen Abwasseranlage 
vornimmt, Schachtabdeckungen oder Einlaufroste 
öffnet, Schieber bedient oder in einen Bestandteil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



einen Bestandteil der öffentlichen 
Abwasseranlage, etwa einen Abwasserkanal 
einsteigt. 

 
(3) Ordnungswidrigkeiten nach den Absätzen 1 und 

2 können mit einer Geldbuße bis zu 50.000,00 € 
geahndet werden. 

der öffentlichen Abwasseranlage, etwa einen 
Abwasserkanal, einsteigt. 

 
 

(3) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 und 2 
können gemäß § 7 Abs. 2 GO NRW i.V.m. § 117 
OWiG mit einer Geldbuße bis zu 1.000 € 
geahndet werden. 

 
 
 
 

§ 20 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.04.2014 in Kraft. 

§ 22 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Satzung der Stadt Geilenkirchen über die 
Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an 
die öffentliche Abwasseranlage vom 26.04.2007 außer 
Kraft. 

 

 



 

zz. geltende Satzung neue Satzung Bemerkungen/Erläuterungen 

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der 
Stadt Geilenkirchen 

 
Vom 22. Dezember 1972 

 
in der Fassung der Änderungssatzungen vom 30.09.1977, 
25.10.1978, 19.12.1980, 17.12.1981, 07.11.1983, 23.12.1985, 
17.11.1988, 17.12.1991, 17.12.1992, 24.11.1993, 16.12.1993, 
15.12.1994, 20.12.1995, 19.12.1996, 18.12.1997, 17.12.1998, 
16.12.1999, 12.12.2001, 12.12.2002, 20.12.2004, 14.12.2006, 
26.04.2007, 21.12.2007, 22.12.2009, 27.12.2010, 21.12.2011, 
20.12.2012, 24.04.2013, 12.12.2013, 11.12.2014 und 
10.12.2015 
 
Aufgrund des § 7 Abs. 1 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 Satz 2 f 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NW) vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/ SGV. NRW. 
2023) in der zz. geltenden Fassung sowie der §§ 53, 64, 65 des 
Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
deswassergesetz - LWG) vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. S. 926) 
in der zz. geltenden Fassung und der §§ 4, 6, 8 und 10 des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
(KAG NW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712/SGV. NRW. 610) 
in der zz. geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Geilenkir-
chen folgende Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwäs-
serungssatzung der Stadt Geilenkirchen beschlossen: 

Satzung der Stadt Geilenkirchen über die Erhebung von 
Abwassergebühren und Kanalanschluss-Beiträgen vom 

(Datum der Bekanntmachungsanordnung) 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), 
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 
(GV. NRW. 2015, S. 496), in der jeweils geltenden Fassung,  
der § 1, 2, 4, 6 bis 8, 10 und 12 des Kommunalabgabengeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 
21.10.1969 (GV. NRW. 1969, S. 712), zuletzt geändert durch 
Art. 2 des Gesetzes vom 08.09.2015 (GV. NRW. 2015, S. 
666), in der jeweils geltenden Fassung, des § 54 des Lan-
deswassergesetzes NRW in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 25.6.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 08.07.2016 (GV. NRW. 2016, S. 
559 ff.), in der jeweils geltenden Fassung sowie des Nord-
rhein-Westfälischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserab-
gabengesetz vom 08.07.2016 (AbwAG NRW, GV. NRW. 
2016, S. 559 ff.), in der jeweils geltenden Fassung, hat der 
Rat der Stadt Geilenkirchen in seiner Sitzung am 14.12.2016 
die folgende Satzung beschlossen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

§ 1 
Finanzierung der städtischen Abwasseranlage 

 
(1) Zur Finanzierung der städtischen Abwasseranlage erhebt 

die Stadt Abwassergebühren und Kanalanschlussbeiträge 
nach Maßgabe der nachfolgenden  Bestimmungen. 

 
(2) Entsprechend § 1 Abs. 2 der Entwässerungssatzung der 

Stadt Geilenkirchen vom 26.04.2007 stellt die Stadt zum 
Zweck der Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und zum 
Zweck der Verwertung oder Beseitigung der bei der städti-
schen Abwasserbeseitigung anfallenden Klärschlämme die 
erforderlichen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur Verfü-

§ 1 
Finanzierung der städtischen Abwasseranlage 

 
(1) Zur Finanzierung der städtischen Abwasseranlage erhebt 

die Stadt Abwassergebühren und Kanalanschlussbeiträ-
ge. 

 
(2) Entsprechend § 1 Abs. 2 der Abwasserbeseitigungssat-

zung (Entwässerungssatzung) der Stadt Geilenkirchen 
vom (Datum der Bekanntmachungsanordnung) stellt 
die Stadt zum Zweck der Abwasserbeseitigung in ihrem 
Gebiet und zum Zweck der Verwertung oder Beseitigung 
der bei der gemeindlichen Abwasserbeseitigung anfallen-
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gung (städtische  Abwasseranlagen). Hierzu gehören der 
gesamte Bestand an personellen und sachlichen Mitteln, die 
für eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung erforderlich 
sind (z.B. das Kanalnetz, Regenwasser-
Versickerungsanlagen, das für die Abwasserbeseitigung 
eingesetzte Personal) 

 
 
(3) Die städtischen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und 

wirtschaftliche Einheit, die auch bei der Bemessung der Ka-
nalanschlussbeiträge und Abwassergebühren zugrunde ge-
legt wird. 

den Klärschlämme die erforderlichen Anlagen als öffentli-
che Einrichtung zur Verfügung (städtische Abwasseranla-
gen). Hierzu gehören der gesamte Bestand an personel-
len und sachlichen Mitteln, die für eine ordnungsgemäße 
Abwasserbeseitigung erforderlich sind (z. B. das Kanal-
netz, Regenwasser-Versickerungsanlagen, das für die 
Abwasserbeseitigung eingesetzte Personal). 

 
(3) Die städtischen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche 

und wirtschaftliche Einheit, die auch bei der Bemessung 
der Kanalanschlussbeiträge und Abwassergebühren zu-
grunde gelegt wird.   

§ 1a 
Kanalanschlussbeitrag 

 
(1) Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Her-

stellung der städtischen Abwasseranlage erhebt die Stadt 
einen Kanalanschlussbeitrag im Sinne des § 8 Abs. 4 Satz 3 
KAG NRW. 
 

(2) Die Kanalanschlussbeiträge sind die Gegenleistung für die 
Möglichkeit der Inanspruchnahme der städtischen Abwas-
seranlage und den hierdurch gebotenen wirtschaftlichen 
Vorteil für ein Grundstück. Die Kanalanschlussbeiträge die-
nen dem Ersatz des Aufwandes der Stadt für die Herstel-
lung, Anschaffung und Erweiterung der städtischen Abwas-
seranlage. 

 
(3) Der Kanalanschlussbeitrag ruht als öffentliche Last auf dem 

Grundstück. 

§ 2  
Abwassergebühren 

 
(1) Für die Inanspruchnahme der städtischen Abwasseranla-

ge erhebt die Stadt nach §§ 4 Abs. 2, 6 KAG NRW und § 
54 LWG NRW Abwassergebühren (Benutzungsgebühren) 
zur Deckung der Kosten i.S.d. § 6 Abs. 2 KAG NRW so-
wie der Verbandslasten nach § 7 KAG NRW. 

 
(2) In die Abwassergebühr wird nach § 2 Abs. 1 Satz 2 Ab-

wAG NRW eingerechnet: 
- die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der 

Stadt (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AbwAG NRW), 
- die Abwasserabgabe für die Einleitung von Nieder-

schlagswasser (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 1 
Abs. 1 Satz 2 AbwAG NRW), 

- die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbänden 
auf die Stadt umgelegt wird ( § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
AbwAG NRW). 

 
(3) Die Abwasserabgabe für Kleineinleiter (§ 2 Abs. 1 Satz 

1 Nr. 2  i.V.m. § 1 Abs.1 Satz 1 AbwAG NRW) wird im 
Rahmen der Gebührenerhebung nach § 11 dieser Sat-
zung von demjenigen erhoben, der eine Kleinkläran-
lage betreibt, welche nicht den Anforderungen des § 
60 WHG und § 56 LWG NRW entspricht. 

 
(4) Die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswasser-

gebühr (Regenwassergebühr) sowie die Gebühren nach 

  
Die Regelungen im alten § 1a sind in § 
13 der neuen Satzung enthalten. 
 
 



 

den §§ 11 und 12 dieser Satzung sind grundstücksbe-
zogene Benutzungsgebühren und ruhen als öffentliche 
Last auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG NRW). 

§ 2 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die öf-

fentliche Abwasseranlage angeschlossen werden können 
und für die 

 
 a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, 

sobald sie bebaut oder gewerblich genutzt werden kön-
nen, 

 b)  eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt 
ist, wenn sie nach der Verkehrsauffassung Bauland sind 
und nach der geordneten baulichen Entwicklung der 
Stadt zur Bebauung anstehen, 

 c) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt 
ist, sobald sie tatsächlich bebaut sind oder gewerblich 
genutzt werden. 

 
(2) Wird ein Grundstück an die öffentliche Abwasseranlage 

tatsächlich angeschlossen, so unterliegt es der Beitrags-
pflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 
nicht vorliegen. 

(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist ohne Rücksicht auf 
die grundbuchmäßige Bezeichnung jeder zusammenhän-
gende Grundbesitz, der eine wirtschaftliche Einheit bildet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 3 
Gebührenmaßstäbe  

 
(1) Die Stadt erhebt getrennte Abwassergebühren für die 

Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser 
(Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, 
Verregnen und Verrieseln sowie das Entwässern von 
Klärschlamm im Zusammenhang mit der Beseitigung des 
Abwassers). 

 
(2) Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach dem   

Frischwassermaßstab (§ 4).  
 
(3) Die Niederschlagswassergebühr (Regenwassergebühr) 

bemisst sich auf der Grundlage der Quadratmeter der 
bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Fläche 
auf den angeschlossenen Grundstücken, von denen 
Niederschlagswasser abflusswirksam in die städtische 
Abwasseranlage gelangen kann (§ 5).  

 

 
Die Regelungen im alten § 2 sind in § 
14 der neuen Satzung enthalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

§ 3 
Beitragsmaßstab  

 
(1) Maßstab für den Beitrag ist die Veranlagungsfläche. Diese 

ergibt sich durch Vervielfachen der Grundstücksfläche mit 
dem Veranlagungsfaktor. 

 
(1a) Als Grundstücksfläche gilt: 
 

a) bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die 
tatsächliche Grundstücksfläche, 

 
b) wenn ein Bebauungsplan nicht besteht, d. h. bei Grund-

stücken im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) und 
im Außenbereich (§ 35 BauGB) die tatsächliche Grund-
stücksfläche bis zu eine Tiefe von 40 m von der Grund-
stücksgrenze, die der Erschließungsstraße zugewandt 
ist, die das Grundstück wegemäßig erschließt (Tiefenbe-
grenzung). Bei Grundstücken, die nicht an eine Erschlie-
ßungsstraße unmittelbar angrenzen, wird die Fläche von 
der zu der Erschließungsstraße liegenden Grundstücks-
seite bis zu einer Tiefe von 40 m zugrunde gelegt. Reicht 
die bauliche oder gewerbliche Nutzung über diese Tie-
fenbegrenzung hinaus, so ist abweichend von Abs. 1a) 
Buchstabe b Satz 1 und 2 die Grundstückstiefe maßge-
bend, die durch die hintere Grenze der baulichen Nut-
zung bestimmt wird, die einen Entwässerungsbedarf 
nach sich zieht. Bei Eckgrundstücken wird die Grund-
stückstiefe von der Straße aus berechnet, an der die An-
schlussmöglichkeit besteht oder das Grundstück ange-
schlossen ist. 
 

(2)  Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücksfläche 
mit einem Veranlagungsfaktor vervielfacht, der im Einzelnen 
beträgt: 

 
1. bei ein- und zweigeschossiger Bebaubarkeit  1,00 
2. bei dreigeschossiger Bebaubarkeit                  1,25 
3. bei viergeschossiger Bebaubarkeit                  1,50  
4. bei fünfgeschossiger Bebaubarkeit                  1,70 
5. bei sechsgeschossiger Bebaubarkeit               1,85 
6. bei siebengeschossiger Bebaubarkeit              1,95 

§ 4 
Schmutzwassergebühren 

 
(1) Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge des 

häuslichen und gewerblichen Schmutzwassers berech-
net, das der Abwasseranlage von den angeschlossenen 
Grundstücken zugeführt wird. Berechnungseinheit ist der 
Kubikmeter (m³) Schmutzwasser. Veranlagungszeit-
raum für die Schmutzwassergebühr ist das Kalender-
jahr. 

 
(2) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen 

Wasserversorgungsanlage bezogene Frischwassermen-
ge (§ 4 Abs. 3) und die aus privaten Wasserversor-
gungsanlagen (z. B. privaten Brunnen, Regenwassernut-
zungsanlagen) gewonnene Wassermenge (§ 4 Abs. 4), 
abzüglich der auf dem Grundstück nachweisbar ver-
brauchten und zurückgehaltenen Wassermengen, die 
nicht in die städtische Abwasseranlage eingeleitet werden 
(§ 4 Abs. 5). 

 
(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden 

durch den Wasserzähler des örtlichen Wasserversor-
gers ermittelt. Bei dem aus der öffentlichen Wasserver-
sorgungsanlage bezogenen Wasser gilt die mit dem 
Wasserzähler gemessene Wassermenge als Ver-
brauchsmenge. Hat ein Wasserzähler nicht ordnungsge-
mäß funktioniert, so wird die Wassermenge von der Stadt 
unter Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres ge-
schätzt. Die Datenübernahme vom örtlichen Wasser-
versorger sowie die Datenspeicherung und Datennut-
zung der Wasserzähler-Daten des Wasserversorgers 
erfolgt, um dem Gebührenpflichtigen die zweimalige 
Ablesung seines Wasserzählers zu ersparen. Sie 
dient der ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasser-
beseitigungspflicht der Stadt (§ 46 Abs. 1 LWG NRW) 
und der Abwasserüberlassungspflicht durch den ge-
bührenpflichtigen Benutzer (§ 48 LWG NRW) sowie 
zur verursachergerechten Abrechnung der Schmutz-
wassergebühr und zum Nachweis der rechtmäßigen 
Erhebung der Schmutzwassergebühr. Insoweit hat 
der Grundstückseigentümer als Gebührenschuldner 

 
Die Regelungen im alten § 3 sind in § 
15 der neuen Satzung enthalten. 

 
 



 

7. bei acht- und höhergeschossiger Bebaubarkeit  
                           
 Die Zahl der Vollgeschosse wird nach § 2 Abs. 5 BauO NW 

berechnet. 
 
 Bei Grundstücken in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten 

sowie bei Grundstücken, die überwiegend gewerblich oder 
industriell genutzt werden, werden die sich nach Abs. 2 Ziff. 
1 - 7 ergebenden Veranlagungsfaktoren um je 0,5 erhöht. 

 
(3) Grundstücke, für die im Bebauungsplan eine Nutzung ohne 

Bebauung festgesetzt ist (z. B. Versorgungsflächen wie 
Sportplätze und Friedhöfe), werden mit einem Veran-
lagungsfaktor von 0,5 der Grundstücksfläche nach Abs. 2 
Nr. 1 angesetzt. 

 
(4) Als Geschosszahl nach Abs. 2 gilt die im Bebauungsplan 

festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. Ist 
diese nicht festgesetzt oder ist ein Bebauungsplan nicht vor-
handen, so ist bei bebauten Grundstücken die Zahl der tat-
sächlich vorhandenen, bei unbebauten, jedoch bebaubaren 
Grundstücken die Zahl der Vollgeschosse, die auf den be-
nachbarten Flächen überwiegend vorhanden ist, maßge-
bend. 

 
(5) Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze ge-

baut werden dürfen, gelten als eingeschossig bebaubare 
Grundstücke. 

den damit verbundenen Eingriff in das Recht auf in-
formationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 
Grundgesetz) zu dulden. 
 

(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungs-
anlagen (z. B. privaten Brunnen, Regenwassernutzungs-
anlagen) hat der Gebührenpflichtige den Mengennach-
weis durch einen auf seine Kosten eingebauten und 
messrichtig funktionierenden Wasserzähler nach § 4 
Abs. 5 Nr. 2 dieser Satzung zu führen. Die Wassermen-
gen hat der Gebührenpflichtige der Stadt jährlich jeweils 
bis zum 15. Januar des Folgejahres anzuzeigen. Der 
Nachweis über den messrichtig funktionierenden 
Wasserzähler obliegt dem Gebührenpflichtigen. Ist 
dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines solchen Was-
serzählers nicht zumutbar, so ist die Stadt berechtigt, die 
aus diesen Anlagen zugeführten Wassermengen zu 
schätzen (z. B. auf der Grundlage der durch die wasser-
rechtliche Erlaubnis festgelegten Entnahmemengen oder 
auf der Grundlage der Pumpleistung sowie Betriebsstun-
den der Wasserpumpe oder unter Berücksichtigung der 
statistischen Verbräuche im Stadtgebiet). Eine Schätzung 
erfolgt auch, wenn der Wasserzähler nicht messrichtig 
funktioniert.  

 
(5) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die 

auf dem Grundstück anderweitig verbrauchten oder zu-
rückgehaltenen Wassermengen (sog. Wasserschwund-
mengen) abgezogen, die nachweisbar nicht dem öffentli-
chen Kanal zugeführt werden. Der Nachweis der Wasser-
schwundmengen obliegt den Gebührenpflichtigen. Der 
Gebührenpflichtige ist grundsätzlich verpflichtet, den 
Nachweis durch eine auf seine Kosten eingebaute, 
messrichtig funktionierende und geeignete Messein-
richtung in Anlehnung an das Mess- und Eichrecht 
(MessEG, Mess-EichV) zu führen: 

 
Nr. 1: Abwasser-Messeinrichtung 
 
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische 
Geräte, die in regelmäßigen Abständen kalibriert werden 
müssen. Die Kalibrierung ist nach den Hersteller-Angaben 



 

durchzuführen und der Stadt nachzuweisen, um die ord-
nungsgemäße Funktion der Abwasser-Messeinrichtung zu 
dokumentieren. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet 
eine Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht statt.  
 
Nr. 2: Wasserzähler  
 
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im 
Einzelfall technisch nicht möglich oder dem Gebühren-
pflichtigen nicht zumutbar, so hat er den Nachweis durch 
einen auf seine Kosten eingebauten, messrichtig funkti-
onierenden und geeichten Wasserzähler zu führen. Der 
Wasserzähler muss in Anlehnung an das Mess- und 
Eichrecht (MessEG, Mess- und EichVO) alle 6 Jahre 
erneut geeicht werden oder durch einen neuen Wasser-
zähler mit einer Konformitätserklärung des Herstellers 
ersetzt werden. Aus der Konformitätserklärung muss 
sich ergeben, dass der Wasserzähler messrichtig 
funktioniert. Der Nachweis über die messrichtige 
Funktion sowie Eichung des Wasserzählers obliegt 
dem Gebührenpflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht 
geführt, findet eine Berücksichtigung der Abzugsmengen 
nicht statt.  
 
Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen 
 
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur 
Messung der Wasserschwundmengen technisch nicht 
möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so 
hat der Gebührenpflichtige den Nachweis durch nachprüf-
bare Unterlagen zu führen. Aus diesen Unterlagen muss 
sich insbesondere ergeben, aus welchen nachvollziehba-
ren Gründen Wassermengen der städtischen Abwasser-
einrichtung nicht zugeleitet werden und wie groß diese 
Wassermengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen müs-
sen geeignet sein, der Stadt eine zuverlässige Schätzung 
der auf dem Grundstück zurückgehaltenen Wassermen-
gen zu ermöglichen. Sind die nachprüfbaren Unterlagen 
unschlüssig und/oder nicht nachvollziehbar, werden die 
geltend gemachten Wasserschwundmengen nicht aner-
kannt. Soweit der Gebührenpflichtige durch ein spezielles 
Gutachten bezogen auf seine Wasserschwundmengen 



 

den Nachweis erbringen will, hat er die gutachterlichen 
Ermittlungen vom Inhalt, von der Vorgehensweise und 
vom zeitlichen Ablauf vorher mit der Stadt abzustimmen. 
Die Kosten für das Gutachten trägt der Gebührenpflichti-
ge.  
Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalender-
jahr durch einen schriftlichen Antrag bis zum 15.01. des 
nachfolgenden Jahres durch den Gebührenpflichtigen bei 
der Stadt geltend zu machen. Nach Ablauf dieses Datums 
findet eine Berücksichtigung der Wasserschwundmengen 
nicht mehr statt (Ausschlussfrist). Fällt der 15.01. des 
nachfolgenden Jahres auf einen Samstag oder Sonntag 
endet die Ausschlussfrist am darauf folgenden Montag.  
 

(6) Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich 3,13 €. 

§ 3a 
Beitragssatz 

 
(1) Der Kanalanschlussbeitrag für den Anschluss an den 

Schmutz- und Niederschlagswasserkanal oder an den 
Mischwasserkanal beträgt pro Quadratmeter (m²) Veranla-
gungsfläche 5,79 €. 

 
(2) Wird bei einzelnen Grundstücken oder in einzelnen Straßen 

oder Stadtteilen das Anschlussrecht nur für Niederschlags-
wasser oder nur für Schmutzwasser gewährt, so handelt es 
sich um ein Teilanschlussrecht mit der Folge, dass bei der 
Berechnung des Anschlussbeitrages für den Schmutzwas-
seranschluss zwei Drittel und für den Niederschlagswasser-
anschluss ein Drittel des Beitragssatzes nach § 3a Abs. 1 
zugrunde gelegt werden. 
Wird im Falle eines bestehenden Teilanschlussrechtes im 
Nachhinein ein Vollanschlussrecht gewährt, so ist der Rest-
betrag nach dem zu diesem Zeitpunkt geltenden Beitrags-
satz zu zahlen. 
 
 

§ 5 
Niederschlagswassergebühr 

 
(1) Grundlage der Gebührenberechnung für das Nieder-

schlagswasser ist die Quadratmeterzahl der bebauten 
(bzw. überbauten) und/oder befestigten Grundstücksflä-
che, von denen Niederschlagswasser leitungsgebunden 
(unmittelbar) oder nicht leitungsgebunden (mittelbar) ab-
flusswirksam in die städtische Abwasseranlage gelangen 
kann (angeschlossene Grundstücksfläche). Eine nicht lei-
tungsgebundene Zuleitung liegt insbesondere vor, wenn 
von bebauten und/oder befestigten Flächen oberirdisch 
aufgrund des Gefälles Niederschlagswasser in die ge-
meindliche Abwasseranlage gelangen kann.  Als befestigt 
in diesem Sinne gilt jeder Teil der Grundstücksoberfläche, 
der mit bestimmten Materialien derart versehen worden 
ist, dass Niederschlagswasser in ganz überwiegendem 
Umfang nicht eindringen kann. Berechnungseinheit ist 
der Quadratmeter (m²) angeschlossene Grundstücksflä-
che.  

 
(2) Die angeschlossene Grundstücksfläche wird im Wege der  

Befragung der Eigentümer der angeschlossenen Grund-
stücke ermittelt. Der Grundstückseigentümer ist verpflich-
tet, der Stadt auf Anforderung die Quadratmeterzahl der 
bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten sowie in 

 
Die Regelungen im alten § 3a sind in § 
16 der neuen Satzung enthalten. 
 
 
 



 

die öffentliche Abwasseranlage abflusswirksamen Flä-
chen auf seinem Grundstück mitzuteilen (Mitwirkungs-
pflicht). Insbesondere ist er verpflichtet, zu einem von der 
Stadt vorgelegten Lageplan über die bebauten (bzw. 
überbauten) und/oder befestigten sowie abflusswirksamen 
Flächen auf seinem Grundstück Stellung zu nehmen und 
mitzuteilen, ob diese Flächen durch die Stadt zutreffend 
ermittelt wurden. Auf Anforderung der Stadt hat der 
Grundstückseigentümer einen Lageplan oder andere ge-
eignete Unterlagen vorzulegen, aus denen sämtliche be-
bauten (bzw. überbauten)  und/oder befestigten Flächen 
entnommen werden können. Soweit erforderlich, kann die 
Stadt die Vorlage weiterer Unterlagen fordern. Kommt der 
Grundstückseigentümer seiner Mitwirkungspflicht nicht 
nach oder liegen für ein Grundstück keine geeigneten An-
gaben/Unterlagen des Grundstückseigentümers vor, wird 
die bebaute (bzw. überbaute) und/oder befestigte sowie 
abflusswirksame Fläche von der Stadt geschätzt.  Die Da-
tenerhebung, Datenspeicherung und Datennutzung erfolgt 
zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseiti-
gungspflicht der Stadt (z. B. Planung und ausreichende 
Dimensionierung der öffentlichen Kanäle), zur verursa-
chergerechten Abrechnung der Niederschlagswasserge-
bühr und zum Nachweis der rechtmäßigen Erhebung der 
Niederschlagswassergebühr. Insoweit hat der Grund-
stückseigentümer als Gebührenschuldner den damit ver-
bundenen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung zu dulden.  

 
(3) Wird die Größe der angeschlossenen Grundstücksfläche 

verändert, so hat der Grundstückseigentümer dies der 
Stadt innerhalb eines Monates nach Abschluss der Ver-
änderung anzuzeigen. Für die Änderungsanzeige gilt § 5 
Abs. 2 entsprechend. Die veränderte Größe der ange-
schlossenen Grundstücksfläche wird mit dem 1. Tag des 
Monats berücksichtigt, nach dem die Änderungsanzeige 
durch den Gebührenpflichtigen der Stadt zugegangen ist. 
Ist keine, bzw. keine fristgerechte Änderungsanzeige er-
folgt, wird die veränderte Größe der angeschlossenen 
Grundstücksfläche mit dem 1. Tag des Monats berück-
sichtigt, nach dem die Änderung tatsächlich vorgenom-
men worden ist.  



 

Werden Fehler bei der erklärten angeschlossenen Grund-
stücksfläche festgestellt oder haben Pflichtige keine Ände-
rungsmitteilung gemacht, so ist die Stadt berechtigt, 
Nachveranlagungen  bis zu vier Jahren rückwirkend vor-
zunehmen. 

 
(4)  Die Gebühr beträgt 0,67 € je Quadratmeter angeschlos-

sener Grundstücksfläche. 

§ 4 
Entstehung der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die 

öffentliche Abwasseranlage angeschlossen werden kann. 
 
(2) Im Fall des § 2 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem 

Anschluss, frühestens jedoch mit dessen Genehmigung. 
 
(3) Im Falle des § 3a Abs. 2 Satz 2 entsteht die Betragspflicht für 

den Restbetrag, sobald die Beschränkungen der Nutzungs-
möglichkeit entfallen. 

§ 6 
Beginn und Ende der Gebührenpflicht  

 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der 

auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des 
Anschlusses oder der mittelbaren Inanspruchnahme folgt. 
Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr und bei Entste-
hung der Gebührenpflicht während eines Kalenderjahres 
der Restteil des Jahres.     

 
(2) Für Anschlüsse und mittelbare Inanspruchnahmen, die 

beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, be-
ginnt die Gebührenpflicht nach dieser Satzung mit deren 
Inkrafttreten. 

 
(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des An-

schlusses an die Abwasseranlage bzw. mit dem Wegfall 
der mittelbaren Inanspruchnahme. Endet die Gebühren-
pflicht im Laufe eines Monats, so wird die Benutzungsge-
bühr bis zum Ablauf des Monats erhoben, in dem die 
Veränderung erfolgt. 

 
Die Regelungen im alten § 4 sind in § 
17 der neuen Satzung enthalten. 
 
 
 

§ 5 
Beitragspflichtige 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des 

Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstückes ist. Ist 
das Grundstück mit dem Erbbaurecht belastet, so ist an 
Stelle des Eigentümers er Erbbauberechtigte beitrags-
pflichtig. 

 
(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 

§ 7 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtige sind  
 

a) der Grundstückseigentümer; wenn ein Erbbaurecht 
bestellt ist, auch der Erbbauberechtigte, 

b) der Nießbraucher oder derjenige, der ansonsten zur 
Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist, 

c) der Straßenbaulastträger für die Straßenoberflä-
chenentwässerung.  

Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.  

 
Die Regelungen im alten § 5 sind in § 
18 der neuen Satzung enthalten. 
 
 
 



 

(2) Im Falle eines Eigentumswechsels geht die Gebühren-
pflicht mit dem Beginn des auf den Eigentumswechsel 
folgenden Monats auf den neuen Eigentümer über. Für 
die Zeit vom ersten des auf den Besitzübergang folgen-
den Monats bis zur Eintragung ins Grundbuch ist der wirt-
schaftliche Eigentümer im Sinne des § 39 Abgabenord-
nung (AO) gebührenpflichtig. Für sonstige Gebühren-
pflichtige gilt dies entsprechend. Eigentums- bzw. Nut-
zungswechsel hat der bisherige Gebühren- und Abga-
benpflichtige und der neue Gebühren- und Abgaben-
pflichtige der Stadt unverzüglich anzuzeigen.  

 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung 

der Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie 
der Stadt die erforderlichen Daten und Unterlagen zu 
überlassen. Sie haben ferner zu dulden, dass Beauftragte 
der Stadt das Grundstück betreten, um die Bemessungs-
grundlage festzustellen oder zu überprüfen.  

§ 6 
Fälligkeit der Beitragsschuld 

 
(1) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Bei-

tragsbescheides fällig. 
 

(2) Widerspruch und Klage gegen einen Beitragsbescheid ha-
ben gem. § 80 Abs. 2 Nr. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung 
keine aufschiebende Wirkung und entbinden deshalb nicht 
von der Pflicht zur fristgerechten Zahlung. 

 

§ 8 
Fälligkeit der Gebühr 

 
(1) Die Abwassergebühren werden, soweit keine andere 

Angabe besteht, innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe des Abgabenbescheides fällig. Die Gebühren kön-
nen zusammen mit anderen Abgaben erhoben werden. 

 
(2) Die Abrechnung der Gebühren sowie das Ablesen der 

Zähler der Zählereinrichtungen erfolgt einmal jähr-
lich. Soweit erforderlich, kann sich die Stadt hierbei 
der Mitarbeit der Gebührenpflichtigen bedienen. 

 
Die Regelungen im alten § 6 sind in § 
18 der neuen Satzung enthalten. 
 
 
 

§ 6a 
Ablösung des Kanalanschlussbeitrages 

 
(1) Die Stadt kann mit den Eigentümern oder den Erbbauberech-

tigten vor Entstehung der Beitragspflicht Vereinbarungen über 
die Ablösung des Kanalanschlussbeitrages im Ganzen treffen. 
Der Ablösebetrag bestimmt sich nach der Höhe des voraus-
sichtlichen Beitrages. Die Ablösung bewirkt, dass eine Ka-
nalanschlussbeitragspflicht zukünftig nicht mehr besteht. 

 
(2) Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 

§ 9 
Vorausleistungen und Abschlagszahlungen 

 
(1)  Die Stadt erhebt am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. 

jeden Kalenderjahres nach § 6 Abs. 4 KAG NRW Vo-
rausleistungen auf die Jahres-Schmutzwassergebühr 
in Höhe von ¼ der Schmutzwassermenge, die sich 
aus der Abrechnung des Vorjahres ergibt. Ist eine 
solche Berechnung nicht möglich, kann die Stadt die 
Höhe der Vorausleistung im Einzelfall entsprechend 
den im Erhebungszeitraum zu erwartenden Berech-

Die Regelungen im alten § 6a sind in § 
17 der neuen Satzung enthalten. 
 
 
 
 
 



 

 nungseinheiten festsetzen.  
 
(2)  Der Vorausleistungssatz entspricht dem Gebühren-

satz für das jeweilige Kalenderjahr. 
 
(3)  Die Schmutzwassergebühr entsteht erst am 31.12. des 

jeweiligen Kalenderjahres. Die Endabrechnung und 
endgültige Festsetzung erfolgt im darauf folgenden 
Kalenderjahr durch Bescheid. 

 
(4)  Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Voraus-

leistungen bemessen wurden, so wird der überstei-
gende Betrag erstattet bzw. verrechnet. Wurden Vo-
rausleistungen zu gering bemessen, wird der fehlen-
de Betrag bei der Abrechnung nacherhoben. Nach 
der Beendigung des Benutzungsverhältnisses wer-
den zu viel gezahlte Vorausleistungen erstattet. Die 
auf einen zurückliegenden Erhebungszeitraum be-
zeichneten Abrechnungsbeträge sowie die sich aus 
der Abrechnung der Vorausleistungen ergebenden 
Nachzahlungsbeträge werden nacherhoben. 

 
(4) Die Stadt erhebt am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. 

jeden Kalenderjahres Abschlagszahlungen in Höhe 
von ¼ des Betrages der mit dem Gebührenbescheid 
festgelegten Jahres-Niederschlagswassergebühr. Die 
Niederschlagswassergebühr entsteht am 01.01. des 
jeweiligen Kalenderjahres. 

§ 7 
Härteregelung 

 
Werden unbebaute beitragspflichtige Grundstücke vom Grund-
stückseigentümer landwirtschaftlich genutzt, so kann der Ka-
nalanschlussbeitrag solange gestundet werden, wie das Grund-
stück zur Erhaltung der Wirtschaftlichkeit des Betriebes genutzt 
werden muss. 

§ 10 
Verwaltungshelfer 

 
Die Stadt ist berechtigt, sich bei der Anforderung von 
Gebühren und Vorauszahlungen der Hilfe des zu-
ständigen Wasserversorgers oder eines anderen von 
ihr beauftragten Dritten zu bedienen. 

 

Die Regelungen im alten § 7 entfallen, 
die Möglichkeiten der Stundung erge-
ben sich aus den Bestimmungen der 
Abgabenordnung (AO). 
 
 
 

§ 8 
Übergangsvorschriften 

 
(1) Für Grundstücke, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 

Satzung bereits an die öffentliche Abwasseranlage ange-

§ 11 
Gebühr für das Abfahren und die Behandlung von Klär-

schlamm    
 

(1) Für das Abfahren und die Behandlung von Klär-

Die Regelungen aus § 8 der alten Sat-
zung sind in § 17 enthalten. 
 
 
 



 

schlossen werden konnten, entsteht die Kanalanschluss-
beitragspflicht mit Inkrafttreten dieser Satzung.  
Das Gleiche gilt für Grundstücke, die beim Inkrafttreten die-
ser Satzung bereits angeschlossen waren. 
 

(2) In den Fällen des Abs. 1 Satz 2 entsteht keine Kanalan-
schlussbeitragspflicht, wenn für den Anschluss des Grund-
stückes bereits eine Anschlussgebühren- oder eine Beitrags-
pflicht nach früherem Recht entstanden war, auch wenn sie 
durch Zahlung, Erlass oder Verjährung erloschen ist. Eben-
falls entsteht für bereits angeschlossene Grundstücke keine 
Beitragspflicht, die nach früherem Ortsrecht ausdrücklich von 
der Beitragspflicht befreit waren. 

 

schlamm aus Kleinkläranlagen in das Zentralklärwerk 
wird die Gebühr nach der abgefahrenen Menge in m³ 
erhoben. 

 
(2) Die Gebühr beträgt 30,84 €/m³ abgefahrenen Klär-

schlamm. 
 
(3) Die Gebührenpflicht gemäß Abs. 2 entsteht mit dem 

Zeitpunkt der Abfuhr. 
 
(4) Gebührenpflichtiger ist der Grundstückseigentümer, 

der Erbbauberechtigte oder der sonst zur Nutzung 
des Grundstücks dinglich Berechtigte, auf dessen 
Grundstück die Kleinkläranlage betrieben wird. Meh-
rere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 
(5) Eine Kleineinleiter-Abgabe wird erhoben, wenn eine 

Kleinkläranlage nicht den allgemein anerkannten Re-
geln der Technik im Sinne des § 60 WHG und § 56 
LWG NRW entspricht. 

§ 9 
Abwassergebühren 

 
(1)  Für die Inanspruchnahme der städtischen Abwasseranlage 

erhebt die Stadt nach §§ 4 Abs. 2, 6 KAG NRW und § 53 c 
LWG NRW Abwassergebühren (Benutzungsgebühren) zur 
Deckung der Kosten i. S. d. § 6 Abs. 2 KAG NRW sowie 
Verbandslasten nach § 7 KAG NRW. 

 
(2) In die Abwassergebühr wird nach § 65 LWG NRW einge-

rechnet: 
• die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Stadt (§ 
65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LWG NRW) 

• die Abwasserabgabe für Kleineinleiter (§ 65 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2  i. V. m. § 64 Abs. 1 Satz 1 LWG NRW) 

• die Abwasserabgabe für die Einleitung von Nieder-
schlagswasser ( § 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2  i. V. m.  § 64 
Abs. 1 Satz 2 LWG NRW) 

• die  Abwasserabgabe, die von Abwasserverbänden auf die 
Stadt umgelegt wird (§ 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LWG NRW). 
 

§ 12 
Gebühr für das Auspumpen und Abfahren 
der Inhaltsstoffe aus abflusslosen Gruben      

 
(1) Für das Auspumpen und Abfahren der Inhaltsstoffe 

aus abflusslosen Gruben und deren Beseitigung  
wird die Gebühr nach der abgefahrenen Menge pro 
m³ erhoben. 

 
(2) Die Gebühr beträgt 30,84 €/m³ ausgepump-

te/abgefahrene Menge. 
 
(3) Die Gebührenpflicht gemäß Abs. 2 entsteht mit dem 

Zeitpunkt des Auspumpens. 
 
(4) Gebührenpflichtiger ist der Grundstückseigentümer, 

der Erbbauberechtigte oder der sonst zur Nutzung 
des Grundstücks dinglich Berechtigte, auf dessen 
Grundstück die abflusslose Grube betrieben wird.  

 
(5) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuld-

Die Regelungen aus § 9 der alten Sat-
zung sind in § 2 der neuen Satzung 
enthalten. 
 
 
 



 

(3) Die Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr sind 
grundstücksbezogene Benutzungsgebühren und ruhen als 
öffentliche Last auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG NRW). 

ner. 
 

§ 10 
Gebührenmaßstäbe 

 
(1) Die Stadt erhebt getrennte Abwassergebühren für die Besei-

tigung von Schmutz- und Niederschlagswasser (Sammeln, 
Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und 
Verrieseln sowie das Entwässern von Klärschlamm im Zu-
sammenhang mit der Beseitigung des Abwassers).  

 
(1) Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach dem Frisch-

wassermaßstab (§ 10 a). 
 
(3) Die Niederschlagswassergebühr bemisst sich auf der Grund-

lage der Quadratmeter der bebauten (bzw. überbauten) 
und/oder befestigten Grundstücksflächen, von denen Nie-
derschlagswasser in die städtische Abwasseranlage gelan-
gen ann (§ 10 b). 

§ 13 
Kanalanschlussbeitrag 

 
(1) Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die 

Herstellung der städtischen Abwasseranlage erhebt die 
Stadt einen Kanalanschlussbeitrag im Sinne des § 8 Abs. 
4 Satz 3 KAG NRW. 

 
(2) Die Kanalanschlussbeiträge sind die Gegenleistung für 

die Möglichkeit der Inanspruchnahme der städtischen 
Abwasseranlage und den hierdurch gebotenen wirtschaft-
lichen Vorteil für ein Grundstück. Die Kanalanschlussbei-
träge dienen dem Ersatz des Aufwandes der Stadt für die 
Herstellung, Anschaffung und Erweiterung der städtischen 
Abwasseranlage. 

 
(3) Der Kanalanschlussbeitrag ruht als öffentliche Last auf 

dem Grundstück (§ 8 Abs. 9 KAG NRW). 

Die Regelungen in § 10 der alten Sat-
zung sind in § 3 der neuen Satzung 
enthalten. 
 
 
 

§ 10 a 
Schmutzwassergebühren 

 
(1) Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge des 

häuslichen und gewerblichen Schmutzwassers berechnet, 
das der Abwasseranlage von den angeschlossenen Grund-
stücken zugeführt wird. Berechnungseinheit ist der Kubikme-
ter (m³) Schmutzwasser. 

 
(2)  Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen Was-

serversorgungsanlage bezogene Frischwassermenge (10 a 
Abs. 3) und die aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z. 
B. Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) gewonnene 
Wassermenge (§ 10 a Abs. 4) des laufenden Kalenderjah-
res, abzüglich der auf dem Grundstück nachweisbar ver-
brauchten und zurückgehaltenen Wassermengen, die nicht 
in die städtische Abwasseranlage eingeleitet werden. (§ 10 a 
Abs. 5). Maßgebend sind die dem jeweiligen Kalenderjahr 
zugerechneten Wassermengen. 

 

§ 14 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1) Ein Grundstück unterliegt der Beitragspflicht, wenn fol-

gende Voraussetzungen erfüllt sind: 
 

1. Das Grundstück muss an die Abwasseranlage tat-
sächlich und rechtlich angeschlossen werden können,  

 

2.   für das Grundstück muss nach der Entwässerungs-
satzung ein Anschlussrecht  

      bestehen und    
 
3.   für das Grundstück muss 
   

a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festge-
setzt sein (z.B. durch Bebauungsplan), so dass es 
bebaut oder gewerblich genutzt werden darf oder 

 
b) soweit für ein Grundstück eine bauliche oder ge-

Die Regelungen des alten § 10a sind in 
§ 4 der neuen Satzung enthalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden 
durch Wasserzähler ermittelt. Bei dem aus der öffentlichen 
Wasserversorgungsanlage bezogenen Wasser gilt die mit 
dem Wasserzähler gemessene Wassermenge als Ver-
brauchsmenge. Hat ein Wasserzähler nicht richtig oder 
überhaupt nicht angezeigt, so wird die Wassermenge von 
der Stadt unter Zugrundelegung des Verbrauches des Vor-
jahres und unter Berücksichtigung der begründeten Anga-
ben des Gebührenpflichtigen geschätzt. 

 
(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsan-

lagen (z. B. private Brunnen, Regenwassernutzungsanla-
gen) hat der Gebührenpflichtige den Mengennachweis durch 
einen auf seine Kosten eingebauten und ordnungsgemäß 
funktionierenden Wasserzähler zu führen. Die Wassermen-
gen hat der Gebührenpflichtige der Stadt jährlich jeweils bis 
zum 15. Januar des Folgejahres anzuzeigen. Der Nachweis 
über den ordnungsgemäß funktionierenden Wasserzähler 
obliegt dem Gebührenpflichtigen. Ist dem Gebührenpflichti-
gen der Einbau eines solchen Wasserzählers nicht zumut-
bar, so ist die Gemeinde berechtigt, die aus diesen Anlagen 
zugeführten Wassermengen zu schätzen (z. B. auf der 
Grundlage der durch die wasserrechtliche Erlaubnis festge-
legten Entnahmemengen oder auf der Grundlage der 
Pumpleistung sowie Betriebsstunden der Wasserpumpe o-
der unter Berücksichtigung der statistischen Verbräuche im 
Stadtgebiet). Eine Schätzung erfolgt auch, wenn der Was-
serzähler nicht ordnungsgemäß funktioniert.  

 
(5) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf 

dem Grundstück anderweitig verbrauchten oder zurückge-
haltenen Wassermengen (sog. Wasserschwundmengen) 
abgezogen, die nachweisbar nicht dem öffentlichen Kanal 
zugeführt werden. Der Nachweis der Wasserschwundmen-
gen obliegt den Gebührenpflichtigen. Der Gebührenpflichtige 
ist grundsätzlich verpflichtet, den Nachweis durch eine auf 
seine Kosten eingebaute, ordnungsgemäß funktionierende 
und geeignete Messeinrichtung zu führen: 

 
Nr. 1: Abwasser-Messeinrichtung 

 
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische 

werbliche Nutzung nicht festgesetzt ist (z. B. im 
unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB), 
muss das Grundstück nach der Verkehrsauffas-
sung Bauland sein und nach der geordneten, städ-
tebaulichen Entwicklung der Stadt zur Bebauung 
anstehen.  

 
(2) Wird ein Grundstück an die Abwasseranlage tatsächlich 

angeschlossen (z. B. im Außenbereich nach § 35 
BauGB), so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, 
wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vorliegen.  

 
(3) Der Beitragspflicht nach Abs. 1 unterliegen auch 

Grundstücke, die im Rahmen der Niederschlagswas-
serbeseitigung mittelbar an die gemeindliche Abwas-
seranlage angeschlossen sind. Dies ist insbesondere 
der Fall, wenn Niederschlagswasser von Grundstü-
cken oberirdisch ohne leitungsmäßige Verbindung in 
die städtische Abwasseranlage (z. B. in ein von der 
Stadt betriebenes Mulden-Rigolen-System) gelangen 
kann. 

 
(4) Grundstück im Sinne der beitragsrechtlichen Regelungen 

dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Lie-
genschaftskataster und im Grundbuch jeder demselben 
Grundstückseigentümer gehörende Teil der Grundfläche, 
der selbständig baulich oder gewerblich genutzt werden 
darf und an die Anlage angeschlossen werden kann. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Geräte, die in regelmäßigen Abständen kalibriert werden 
müssen. Die Kalibrierung ist nach den Hersteller-Angaben 
durchzuführen und der Stadt nachzuweisen, um die ord-
nungsgemäße Funktion der Abwasser-Messeinrichtung zu 
dokumentieren. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet 
eine Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht statt.  

 
Nr. 2: Wasserzähler 

 
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Ein-
zelfall technisch nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen 
nicht zumutbar, so hat er den Nachweis durch einen auf sei-
ne Kosten eingebauten, ordnungsgemäß funktionierenden 
und geeichten Wasserzähler zu führen. Der Wasserzähler 
muss alle 6 Jahre gemäß den §§ 12 bis 14 i. V. m. dem An-
hang B Nr. 6.1 der Bundeseichordnung durch einen neuen, 
geeichten Wasserzähler ersetzt werden. Der Nachweis über 
die ordnungsgemäße Funktion sowie Eichung des Wasser-
zählers obliegt dem Gebührenpflichtigen. Wird dieser Nach-
weis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung der Ab-
zugsmengen nicht statt. 

 
Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen 

 
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur 
Messung der Wasserschwundmengen technisch nicht mög-
lich oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat 
der Gebührenpflichtige den Nachweis durch nachprüfbare 
Unterlagen zu führen. Aus diesen Unterlagen muss sich ins-
besondere ergeben, aus welchen nachvollziehbaren Grün-
den Wassermengen der städtischen Abwassereinrichtung 
nicht zugeleitet werden und wie groß diese Wassermengen 
sind. Die nachprüfbaren Unterlagen müssen geeignet sein, 
der Stadt eine zuverlässige Schätzung der auf dem Grund-
stück zurückgehaltenen Wassermengen zu ermöglichen. 
Sind die nachprüfbaren Unterlagen unschlüssig und/oder 
nicht nachvollziehbar, werden die geltend gemachten Was-
serschwundmengen nicht anerkannt. Soweit der Gebühren-
pflichtige durch ein spezielles Gutachten bezogen auf seine 
Wasserschwundmengen den Nachweis erbringen will, hat er 
die gutachterlichen Ermittlungen vom Inhalt, von der Vorge-
hensweise und vom zeitlichen Ablauf vorher mit der Stadt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

abzustimmen. Die Kosten für das Gutachten trägt der Ge-
bührenpflichtige. 
Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalenderjahr 
durch einen schriftlichen Antrag bis zum 15.01. des nachfol-
genden Jahres durch den Gebührenpflichtigen bei der Stadt 
geltend zu machen. Nach Ablauf dieses Datums findet eine 
Berücksichtigung der Wasserschwundmengen nicht mehr 
statt (Ausschlussfrist). Fällt der 15.01. des nachfolgenden 
Jahres auf einen Samstag oder Sonntag endet die Aus-
schlussfrist am darauf folgenden Montag. 

 
(6) Die Gebühr beträgt für das eingeleitete Schmutzwasser  

3,14  € pro m³ Frischwasserverbrauch. 

 10 b 
Niederschlagswassergebühr 

 
(1) Grundlage der Gebührenberechnung für das Nieder-

schlagswasser ist die Quadratmeterzahl der bebauten 
und/oder befestigten Grundstücksflächen (z.B. Gebäude, 
Terrassen, Hofflächen, Wegeflächen, Einfahrten usw.), von 
denen Niederschlagswasser leitungsgebunden (unmittelbar) 
oder nicht leitungsgebunden (mittelbar) in die städtische 
Abwasseranlage gelangen kann (angeschlossene Grund-
stücksfläche). Eine mittelbare Inanspruchnahme liegt insbe-
sondere vor, wenn von bebauten und/oder befestigten Flä-
chen oberirdisch aufgrund des Gefälles Niederschlagswas-
ser in die städtische Abwasseranlage gelangen kann. 
Die angeschlossene Grundstücksfläche wird auf volle 10 m² 
nach unten abgerundet. Als befestigt in diesem Sinne gilt je-
der Teil der Grundstücksoberfläche, der mit bestimmten Ma-
terialien derart versehen worden ist, dass Niederschlags-
wasser in ganz überwiegendem Umfang nicht eindringen 
kann. Berechnungseinheit ist der Quadratmeter (m²) ange-
schlossene Grundstücksfläche. 

 
(2)  Die angeschlossene Grundstücksfläche ist grundsätzlich  

im Wege der Selbstveranlagung von den Eigentümern der 
angeschlossenen Grundstücke zu ermitteln. 
Sie wird, abgerundet auf volle zehn Quadratmeter, unter 
Vorbehalt der Nachprüfung der Gebührenberechnung zu-
grunde gelegt.  

§ 15 
Beitragsmaßstab 

 
(1) Maßstab für den Beitrag ist die Veranlagungsfläche. Die-

se ergibt sich durch Vervielfachen der Grundstücksfläche 
mit dem Veranlagungsfaktor. 

 
(2) Als Grundstücksfläche gilt: 
 

a) bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans 
die tatsächliche Grundstücksfläche, 

 
b) wenn ein Bebauungsplan nicht besteht, d.h. bei 

Grundstücken im unbeplanten Innenbereich (§ 34 
BauGB) und im Außenbereich (§ 35 BauGB) die tat-
sächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 
40 m von der Grundstücksgrenze, die der Erschlie-
ßungsstraße zugewandt ist, die das Grundstück we-
gemäßig erschließt  (Tiefenbegrenzung). Bei Grund-
stücken, die nicht an eine Erschließungsstraße un-
mittelbar angrenzen, wird die Fläche von der zu der 
Erschließungsstraße liegenden Grundstücksseite bis 
zu einer Tiefe von 40 m zugrunde gelegt. Reicht die 
bauliche oder gewerbliche Nutzung über diese Tie-
fenbegrenzung hinaus, so ist die Grundstückstiefe 
maßgebend, die durch die hintere Grenze der bauli-
chen Nutzung bestimmt wird, die einen Entwässe-
rungsbedarf nach sich zieht. Grundstücksteile, die 

Die Regelungen im alten § 10 b sind in 
§ 5 der neuen Satzung enthalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Der Gebührenpflichtige hat die Größe der angeschlossenen 
Grundstücksfläche und nachfolgende Änderungen der Stadt 
innerhalb eines Monats nach Eintritt der Gebührenpflicht o-
der Änderung schriftlich mitzuteilen (Mitwirkungspflicht). Ins-
besondere ist er verpflichtet, zu einem von der Stadt vorge-
legten Lageplan über die angeschlossenen Flächen auf sei-
nem Grundstück Stellung zu nehmen und mitzuteilen, ob 
diese Flächen durch die Stadt zutreffend ermittelt wurden. 
Auf Anforderung der Stadt hat der Gebührenpflichtige einen 
Lageplan oder andere geeignete Unterlagen vorzulegen, 
aus denen sämtliche angeschlossene Flächen entnommen 
werden können. Soweit erforderlich, dann die Stadt die Vor-
lage weiterer Unterlagen fordern. Kommt der Gebühren-
pflichtige seiner Mitwirkungspflicht nicht nach oder liegen für 
ein Grundstück keine geeigneten Angaben/Unterlagen vor, 
wird die angeschlossene Fläche von der Stadt geschätzt. 
Änderungen, die sich aufgrund der veranlagungsbedingten 
Abrundung der angeschlossenen Grundstücksfläche auf die 
Höhe der Gebühr nicht auswirken, sind von der Mitteilungs-
pflicht ausgenommen.  
Die Datenerhebung, Datenspeicherung und Datennutzung 
erfolgt zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasser-
beseitigungspflicht der Stadt (z. B. Planung und ausreichen-
de Dimensionierung der öffentlichen Kanäle), zur verursa-
chergerechten Abrechnung der Niederschlags-
wassergebühr. Insoweit hat der Grundstückseigentümer als 
Gebührenschuldner den damit verbundenen Eingriff in das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu dulden. 
 

 (3) Die Gebühr beträgt 0,70 € je m² angeschlossener Grund-
stücksfläche. 

lediglich die wegemäßige Verbindung zur Straße 
herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grund-
stückstiefe unberücksichtigt.  

 
(3) Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücks-

fläche mit einem Veranlagungsfaktor vervielfacht, der im 
Einzelnen beträgt: 

 
a) bei ein- und zweigeschossiger Bebaubarkeit: 1,00 
 
b) bei dreigeschossiger Bebaubarkeit:  1,25 
 
c) bei viergeschossiger Bebaubarkeit:        1,50 
 
d) bei fünfgeschossiger Bebaubarkeit:  1,70 
 
e) bei sechsgeschossiger Bebaubarkeit:  1,85 
 
f)  bei siebengeschossiger Bebaubarkeit:           1,95 
 
g) bei acht- und höhergeschossiger Bebaubarkeit: 2,00 
 

(4) Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebau-
ungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollge-
schosse. Weist der Bebauungsplan nur Grundflächen- 
und Baumassenzahl oder nur die zulässige Höhe der 
Bauwerke und keine höchstzulässige Zahl der Voll-
geschosse aus, so gilt als Geschosszahl die Höhe 
des Bauwerks geteilt durch drei wobei Bruchzahlen 
auf volle Zahlen abgerundet oder aufgerundet wer-
den. Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl zu-
gelassen oder vorhanden und geduldet, so ist diese 
zugrunde zu legen.   

 
(5) In unbeplanten Gebieten und bei Grundstücken, für die 

im Bebauungsplan keine Festsetzungen nach Abs. 4 
enthalten sind, ist maßgebend: 

 
a) bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich 

vorhandenen Geschosse, 
 
b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die 

 
 
 
 
 



 

Zahl der auf den Grundstücken der näheren Umge-
bung überwiegend vorhandenen Geschosse.   

 
(6)  Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze 

gebaut werden dürfen, gelten  als eingeschossig bebau-
bare Grundstücke. Grundstücke, für die im Bebauungs-
plan eine Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist (z. B. 
Versorgungsflächen wie Sportplätze und Friedhöfe), 
werden mit einem Veranlagungsfaktor von 0,5 der 
Grundstücksfläche nach Abs. 3 angesetzt. 

 
(7) In Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten und bei 

Grundstücken, die überwiegend gewerblich genutzt 
werden, werden die in Abs. 3 genannten Nutzungsfakto-
ren um je 0,5 erhöht. Dieses gilt auch, wenn Gebiete 
nicht in einem Bebauungsplan festgesetzt, aber auf-
grund der vorhandenen Bebauung und sonstigen 
Nutzung als Kerngebiete, Gewerbegebiete oder In-
dustriegebiete anzusehen sind oder wenn eine sol-
che Nutzung aufgrund der in der Umgebung vor-
handenen Nutzung zulässig wäre. 

§ 11 
Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

 
(1)  Die Gebührenpflicht beginnt mit dem Ersten des Monats, der 

auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des An-
schlusses oder der mittelbaren Inanspruchnahme folgt. Erhe-
bungszeitraum ist das Kalenderjahr und bei Entstehung der 
Gebührenpflicht während eines Kalenderjahres der Restteil 
des Jahres. 

 
(2) Für Anschlüsse und mittelbare Inanspruchnahme, die beim 

In-Kraft-Treten dieser Satzung bereits bestehen, beginnt die 
Gebührenpflicht nach dieser Satzung mit deren Inkrafttreten. 

 
(2) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses 

oder der mittelbaren Inanspruchnahme. Endet die Gebüh-
renpflicht im Laufe eines Monats, so wird die Benutzungsge-
bühr bis zum Ablauf des Monats erhoben, in dem die Verän-
derung erfolgt. 

 

§ 16 
Beitragssatz 

 
(1) Der Beitrag beträgt 5,79 € je Quadratmeter (m²) Veran-

lagungsfläche. 
 
(2) Besteht nicht die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit 

des Vollanschlusses, so wird ein Teilbetrag erhoben.    
 
Dieser beträgt: 

 
a)    bei einem Anschluss nur für Schmutzwasser 2/3 des 

Beitrags, 
 
b)  bei einem Anschluss nur für Niederschlagswasser 

1/3 des Beitrags. 
 
(3) Entfallen die in Abs. 2 bezeichneten Beschränkungen 

der Benutzungsmöglichkeit, so ist der Restbetrag nach 
dem zu diesem Zeitpunkt geltenden Beitragssatz zu 

Die Regelung des § 11 der alten Sat-
zung sind in § 6 der neuen Satzung 
enthalten. 
 
 
 



 

 zahlen. 

§ 12 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtig sind 
 
a) der Grundstückseigentümer, wenn ein Erbbaurecht bestellt 

ist der Erbbauberechtigte, 
b) der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Betrie-

bes, 
c) der Nießbraucher oder derjenige, der ansonsten zur Nut-

zung des Grundstücks dinglich berechtigt ist. 
d) der Straßenbaulastträger für die Straßenoberflächen-

entwässerung. 
 
Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 
(3) Beim Wechsel des Eigentümers geht die Gebührenpflicht mit 

dem Beginn des auf den Eigentumswechsel folgenden Mo-
nats auf den neuen Eigentümer über. Für die Zeit vom ers-
ten des auf den Besitzübergang folgenden Monats bis zur 
Eintragung ins Grundbuch ist der wirtschaftliche Eigentümer 
im Sinne des § 39 Abgabenordnung (AO) gebührenpflichtig. 
Für sonstige Gebühren- und Abgabepflichtige gilt dies ent-
sprechend. Einen Eigentums- bzw. Nutzungswechsel hat der 
bisherige und der neue Gebührenpflichtige der Stadt unver-
züglich anzuzeigen. 

 
(4) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Errechnung der 

Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie die Da-
ten und Unterlagen zu überlassen und zu dulden, dass die 
Beauftragten der Stadt das Grundstück betreten, um die 
Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu überprüfen. 

 
(5) Werden Fehler bei der Selbstveranlagung festgestellt oder 

haben Pflichtige keine Änderungsmitteilung gemacht, so ist 
die Stadt berechtigt, Nachveranlagungen wegen falscher 
Selbstveranlagung oder Unterlassung der Anzeigepflicht bis 
zu vier Kalenderjahren rückwirkend vorzunehmen. 

§ 17 
Entstehen der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an 

die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen werden 
kann. 

 
(2) Im Falle des § 14 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit 

dem Anschluss. In den Fällen des § 16 Abs. 2 entsteht 
die Beitragspflicht für den Restbetrag, sobald die Be-
schränkungen der Nutzungsmöglichkeit entfallen. 

 
(3) Für Grundstücke, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens die-

ser Satzung bereits an die Abwasseranlage angeschlos-
sen waren oder werden konnten, entsteht die Beitrags-
pflicht mit Inkrafttreten dieser Satzung. 

 
(4) In den Fällen des Abs. 3 entsteht keine Anschlussbei-

tragspflicht, wenn für den Anschluss des Grund-
stücks bereits eine Anschlussgebühr oder ein An-
schlussbeitrag nach früherem Recht gezahlt oder ein 
dahingehender Anspruch erlassen wurde oder ver-
jährt ist. 

 
 (5)  Die Stadt kann mit den Eigentümern oder den Erbbaube-

rechtigten vor Entstehung der Beitragspflicht Vereinba-
rungen über die Ablösung des Kanalanschlussbeitrages 
im Ganzen treffen. Der Ablösebetrag bestimmt sich nach 
der Höhe des voraussichtlichen Beitrages. Die Ablösung 
bewirkt, dass eine Kanalanschlussbeitragspflicht zukünftig 
nicht mehr besteht. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung be-
steht nicht. 

 

Die Regelungen des alten § 12 sind in 
§ 7 der neuen Satzung enthalten. 

§ 13 
Vorauszahlungen, Abrechnung und Fälligkeit 

§ 18 
Beitragspflichtiger 

Die Regelungen des § 13 der alten 
Satzung sind in § 8 und 9 der neuen 



 

 
(1) Auf die Schmutzwassergebühr wird eine Vorauszahlung er-

hoben, deren Höhe sich grundsätzlich nach den Berech-
nungseinheiten des Vorjahres richtet. 

       Die Stadt kann die Höhe der Vorauszahlung im Einzelfall 
auch entsprechend den im Ergebungszeitraum zu erwarten-
den Berechnungseinheiten festsetzen. 

 
(2)  Geleistete Vorauszahlungen werden auf die endgültige Ge-

bührenschuld für den jeweiligen Erhebungszeitraum ange-
rechnet. Verbleibende Forderungen sind nach zu entrichten; 
Überzahlungen werden nach Bekanntgabe des Abgabenbe-
scheides durch Aufrechnung oder Zurückzahlung ausgegli-
chen. 

 
(3) Die Abwassergebühren werden, soweit keine andere Angabe 

besteht, innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Ab-
gabenbescheides fällig. Sie können zusammen mit anderen 
Abgaben angefordert werden. Erfolgt die Anforderung zu-
sammen mit der Grundsteuer, so gilt deren Fälligkeit (§ 28 
Grundsteuergesetz). 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe 

des Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstücks ist.    
Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist 
der Erbbauberechtigte gemäß § 8 Abs. 2 Satz 3 KAG 
NRW beitragspflichtig. 

 
(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 

Satzung enthalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 14 
Billigkeitsmaßnahmen 

 
Für Stundung, Niederschlagung und Erlass gelten die Bestim-
mungen der Abgabenordnung (AO 1977) nach § 12 Abs. 1 Nr. 5 
a und Nr. 6 b KAG NRW sinngemäß. 

§ 19 
Fälligkeit der Beitragsschuld 

 
(1) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des 

Beitragsbescheides fällig. 
 
(2) Widerspruch und Klage gegen einen Beitragsbescheid 

haben gem. § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 der Verwaltungsge-
richtsordnung keine aufschiebende Wirkung und entbin-
den deshalb nicht von der Pflicht zur fristgerechten Zah-
lung. 

 

Die Regelungen des § 14 der alten 
Satzung sind in § 21 der neuen Sat-
zung enthalten. 

§ 15 
Rechtsbehelfe und Zwangsmaßnahmen 

 
(1) Die Rechtsbehelfe gegen Maßnahmen aufgrund dieser Sat-

zung richten sich nach den Bestimmungen der Verwaltungs-
gerichtsordnung von 19.März 1991 (BGBl. I. S. 686) und 
dem Gesetz zur Ausführung der Verwaltungs-
gerichtsordnung im Lande Nordrhein-Westfalen vom 26. 

§ 20 
Auskunftspflichten 

 
(1) Die Beitrags- und Gebührenpflichtigen haben alle für 

die Berechnung der Beiträge und Gebühren erforder-
lichen Auskünfte zu erteilen sowie Daten und Unter-
lagen zu überlassen. Sie haben zu dulden, dass Be-
auftragte der Stadt das Grundstück betreten, um die 

Die Regelungen in § 15 der alten Sat-
zung sind in § 22 der neuen Satzung 
enthalten. 
 
 
 
 
 



 

März 1960 (GV. NW. S. 47/SGV. NW 303) in ihrer jeweiligen 
Fassung. 

 
(2) Für Zwangsmaßnahmen aufgrund dieser Satzung gilt das 

Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 19.Februar 2003 (GV. NRW. S. 156, 818) in 
seiner jeweiligen Fassung. 

Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu über-
prüfen.    

 
(2) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus 

sonstigen Gründen nicht zu erlangen, so kann die 
Stadt die für die Berechnung maßgebenden Merkmale 
unter Berücksichtigung aller sachlichen Umstände 
schätzen oder durch einen anerkannten Sachverstän-
digen auf Kosten des Beitrags- und Gebührenpflichti-
gen schätzen lassen. 

 
 
 
 

§ 16 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 
a) den Anzeigepflichten gem. § 10 a Abs. 4, § 10 b Abs. 2 und 

§ 12 Abs. 2 nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt oder fal-
sche Angaben macht, die zu einer geringeren Gebührenbe-
lastung führen; 

b) entgegen § 12 Abs. 3 das Betreten von Grundstücken, An-
lagen und Räumen nicht gestattet oder Anlagen und Einrich-
tungen nicht zugänglich macht; 

c) Handlungen vornimmt, die die ordnungsgemäße Funktion 
von Wassermessern beeinträchtigen. 

 
Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500,00 € 
geahndet werden. 

§ 21 
Billigkeits- und Härtefallregelung 

 
Ergeben sich aus der Anwendung dieser Satzung im Einzelfall 
besondere, insbesondere nicht beabsichtigte Härten, so kön-
nen die Kanalanschlussbeiträge und die Abwassergebühren 
gestundet, ermäßigt, niedergeschlagen oder erlassen werden.  
 

Die Regelungen in § 16 der alten Sat-
zung sind in der Mustersatzung nicht 
mehr enthalten und entfallen künftig.  

§ 17 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.1973 in Kraft 

§ 22 
Zwangsmittel 

 
Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln bei Zuwi-
derhandlungen gegen diese Satzung richtet sich nach den 
Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW. 

 

Die Regelunge in § 17 der alten Sat-
zung ist in § 23 der neuen Satzung 
enthalten. 
 

. § 23 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 
der Stadt Geilenkirchen vom 22.12.1972 außer Kraft. 

 
 

 



Satzung der Stadt Geilenkirchen 
über die Entsorgung des Inhalts von Grundstücksentwässerungsanlagen vom (Datum der Bekanntmachungsanordnung) 

 
Zur Zeit geltende Satzung neue Satzung Bemerkungen / Erläuterungen 

 
Satzung der Stadt Geilenkirchen 

über die Entsorgung von Grundstücksentwässe-
rungsanlagen 

 
vom 04.07.1996 

 
in der Fassung der Änderungssatzungen vom 
19.12.1996, 18.12.1997,  16.12.1999, 13.12.2000, 
12.12.2001, 22.12.2005, 26.04.2007, 22.12.2009, 
21.12.2011, 12.12.2013 und 20.03.2014  
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 
666/SGV. NRW. 2023) in der zz. geltenden Fassung, 
der §§ 51 und 161 a des Wassergesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz – LWG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 
(GV. NRW. S. 926/SGV. NW. 77) sowie der §§ 2, 4 und 
6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen (KAG NW) vom 21.10.1969 (GV. 
NRW. S. 712/SGV. NRW. 610) in der zz. geltenden 
Fassung hat der Rat der Stadt Geilenkirchen am 
03.07.1996 folgende Satzung beschlossen: 

Satzung der Stadt Geilenkirchen über die 
Entsorgung des Inhalts von 

Grundstücksentwässerungsanlagen 

 vom (Datum der Bekanntmachungsanordnung) 

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. 
NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Art. 2 des 
Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. 2015, S. 496), in 
der jeweils geltenden Fassung, der §§ 60, 61 des 
Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. 
I 2009, S. 2585 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
04.08.2016 (BGBl. I 2016, S. 1972), in der jeweils 
geltenden Fassung, der §§ 43 ff., 46 LWG NRW in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. 
NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 08.07.2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), in der 
jeweils geltenden Fassung,  der Selbstüberwachungs-
verordnung Abwasser (SüwVO Abw – GV. NRW. 2013, 
S. 602 ff. –), zuletzt geändert durch Art. 20 des Gesetz 
vom 08.07.2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), in der 
jeweils geltenden Fassung, des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten vom 19.02.1997 (BGBl. I 1997, 
S. 602), zuletzt geändert durch Art. 4 Abs. 55 des 
Gesetzes vom 18.07.2016 (BGBl. I 2016, S. 1666), in 
der jeweils geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt 
Geilenkirchen in seiner Sitzung am 14.12.2016 
folgende Satzung beschlossen: 
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§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Stadt Geilenkirchen betreibt in ihrem Gebiet 

die Entsorgung der Grundstücksentwässerungs-
anlagen als öffentliche Einrichtung. Diese bildet 
eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit. 

 
 
(2) Grundstücksentwässerungsanlagen im Sinne 

dieser Satzung sind abflusslose Gruben und 
Kleinkläranlagen für häusliches Schmutzwasser. 

 
 
 
 
 
 
 
(3) Die Entsorgung umfasst die Entleerung der An-

lage sowie Abfuhr und Behandlung der Anlagen-
inhalte. Zur Durchführung der Entsorgung kann 
sich die Stadt Dritter als Erfüllungsgehilfen bedie-
nen. 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Stadt betreibt in ihrem Gebiet die Entsorgung 

des Inhaltes der Grundstücksent-
wässerungsanlagen als öffentliche Einrichtung. 
Diese bildet eine rechtliche und wirtschaftliche 
Einheit.  

 
(2) Grundstücksentwässerungsanlagen im Sinne 

dieser Satzung sind abflusslose Gruben und 
Kleinkläranlagen für häusliches Schmutzwasser. 
Betreiber der Grundstücksentwässerungs-
anlage ist der Grundstückseigentümer. Die 
Grundstücksentwässerungsanlage ist gemäß § 
60 WHG und § 56 LWG NRW nach den jeweils 
in Betracht kommenden Regeln der Technik zu 
bauen, zu betreiben und zu unterhalten. 

 
(3) Die Entsorgung umfasst die Entleerung der Anlage 
       sowie Abfuhr und Behandlung der Anlageninhalte. 

Zur Durchführung der Entsorgung kann sich die 
Stadt Dritter als Erfüllungsgehilfen bedienen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 2 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

 
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt lie-

genden Grundstücks ist vorbehaltlich der Ein-
schränkungen in dieser Satzung berechtigt, von 
der Stadt die Entsorgung seiner Grundstücks-
entwässerungsanlage und die Übernahme des 
Inhalts zu verlangen (Anschluss- und 
Benutzungsrecht). 

 
(2) Bei landwirtschaftlichen Betrieben sind 

Kleinkläranlagen von der Entleerung ausge-
schlossen, bei denen die Pflicht zum Abfahren 
und Aufbereiten des anfallenden Klärschlammes 

§ 2 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

 
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt 

liegenden Grundstückes ist vorbehaltlich der 
Einschränkungen in dieser Satzung berechtigt, von 
der Gemeinde die Entsorgung einer 
Grundstücksentwässerungsanlage und die 
Übernahme des Inhaltes zu verlangen (Anschluss- 
und Benutzungsrecht). 

 
(2) Bei landwirtschaftlichen Betrieben sind 

Kleinkläranlagen von der Entleerung 
ausgeschlossen, bei denen die Pflicht zum 
Abfahren und Aufbereiten des anfallenden 

 



auf Antrag der Gemeinde von der zuständigen 
Behörde gemäß § 53 Abs. 4 Satz 2 LWG NRW 
auf den Nutzungsberechtigten des Grundstücks 
übertragen worden ist. 

Klärschlammes auf Antrag der Stadt von der 
zuständigen Behörde gemäß § 49 Abs. 5 Satz 2 
LWG NRW auf den Nutzungsberechtigten des 
Grundstücks übertragen worden ist. 

§ 3 
Begrenzung des Benutzungsrechtes 

 
(1) Von der Entsorgung im Rahmen dieser Satzung ist 

Abwasser ausgeschlossen, das aufgrund seiner 
Inhaltsstoffe 
1. die mit der Entleerung und Abfuhr 

beschäftigten Mitarbeiter verletzt oder Geräte 
und Fahrzeuge in ihrer Funktion beeinträchtigt 
oder 

2. das in der öffentlichen Abwasseranlage 
beschäftigte Personal gefährdet oder 
gesundheitlich beeinträchtigt oder 

3. die öffentliche Abwasseranlage in ihrem 
Bestand angreift oder ihren Betrieb, die 
Funktionsfähigkeit oder die Unterhaltung 
gefährdet, erschwert, verteuert oder behindert 
oder 

4. die Klärschlammbehandlung, -beseitigung oder 
-verwertung beeinträchtigt oder verteuert oder 
 

5. die Reinigungsprozesse der Abwasseranlage 
so erheblich stört, dass dadurch die 
Anforderungen der wasserrechtlichen 
Einleitungserlaubnis nicht eingehalten werden 
können. 
 

(2) Von der Entsorgung im Rahmen dieser Satzung 
sind Stoffe ausgeschlossen, soweit sie nach § 4 
(Begrenzung des Benutzungsrechtes) der 
Entwässerungssatzung der Stadt Geilenkirchen 
vom 26.04.2007 nicht in die öffentliche 
Abwasseranlage eingeleitet werden dürfen. 
 
 

§ 3 
Begrenzung des Benutzungsrechtes 

 
(1) Von der Entsorgung im Rahmen dieser Satzung 

ist Abwasser ausgeschlossen, das aufgrund 
seiner Inhaltsstoffe 
1.  die mit der Entleerung und Abfuhr 

beschäftigten Mitarbeiter verletzt oder Geräte 
und Fahrzeuge in ihrer Funktion beeinträchtigt 
oder 

2.  das in der öffentlichen Abwasseranlage 
beschäftigte Personal gefährdet oder 
gesundheitlich beeinträchtigt oder 

3.  die öffentliche Abwasseranlage in ihrem 
Bestand angreift oder ihren Betrieb, die 
Funktionsfähigkeit oder die Unterhaltung 
gefährdet, erschwert, verteuert oder behindert 
oder 

4.  die Klärschlammbehandlung, -beseitigung 
oder -verwertung beeinträchtigt oder verteuert 
oder 

5.  die Reinigungsprozesse der Abwasseranlage 
so erheblich stört, dass dadurch die 
Anforderungen der wasserrechtlichen 
Einleitungserlaubnis nicht eingehalten werden 
können. 
 

(2) Von der Entsorgung im Rahmen dieser Satzung 
sind Stoffe ausgeschlossen, soweit sie nach § 7 
(Begrenzung des Benutzungsrechtes) der 
Entwässerungssatzung der Stadt Geilenkirchen 
vom (Datum der Bekanntmachungsanordnung) 
nicht in die öffentliche Abwasseranlage eingeleitet 
werden dürfen. 

 

 
 
 



(3) Eine Verdünnung oder Vermischung des 
Abwassers mit dem Ziel, Grenzwerte einzuhalten, 
darf nicht erfolgen. 

(3) Eine Verdünnung oder Vermischung des 
Abwassers mit dem Ziel, Grenzwerte einzuhalten, 
darf nicht erfolgen. 

§ 4 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Jeder anschlussberechtigte Grundstücks-

eigentümer ist verpflichtet, die Entsorgung der 
Grundstücksentwässerungsanlage ausschließ-
lich durch die Stadt zuzulassen und den zu 
entsorgenden Inhalt der Stadt zu überlassen 
(Anschluss- und Benutzungszwang). 

 
(2) Der Anschluss- und Benutzungszwang gilt auch 

für das in landwirtschaftlichen Betrieben an-
fallende häusliche Abwasser.  

  
(3) Die Stadt kann im Einzelfall den 

Grundstückseigentümer für das in 
landwirtschaftlichen Betrieben anfallende 
Abwasser auf Antrag vom Anschluss- und 
Benutzungszwang befreien, wenn die 
Voraussetzungen des § 51 Abs. 2 Nr. 1 LWG 
NRW gegeben sind. Hierzu muss der 
Grundstückseigentümer nachweisen, dass das 
Abwasser im Rahmen der pflanzen-
bedarfsgerechten Düngung auf land-
wirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch 
genutzten Böden ohne Beeinträchtigung des 
Wohls der Allgemeinheit im Einklang mit den 
wasserrechtlichen, abfallrechtlichen, natur-
schutzrechtlichen und immissionsschutzrecht-
lichen Bestimmung aufgebracht wird. Der 
Nachweis ist erbracht, wenn der Landwirt eine 
wasserrechtliche, abfallrechtliche, naturschutz-
rechtliche und immissionsschutzrechtliche 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der 
zuständigen Behörden vorlegt. 

§ 4 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Jeder anschlussberechtigte Grundstücks-

eigentümer ist verpflichtet, die Entsorgung der 
Grundstücksentwässerungsanlage ausschließ-
lich durch die Stadt zuzulassen und den zu 
entsorgenden Inhalt der Stadt zu überlassen (An-
schluss- und Benutzungszwang). 

 
(2) Der Anschluss- und Benutzungszwang gilt auch 

für das in landwirtschaftlichen Betrieben an-
fallende häusliche Abwasser.   

 
(3) Die Stadt kann im Einzelfall den Grund-

stückseigentümer für das in landwirtschaftlichen 
Betrieben anfallende Abwasser auf Antrag vom 
Anschluss- und Benutzungszwang befreien, 
wenn die Voraussetzungen des § 49 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 LWG NRW vorliegen oder die 
Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 49 Abs. 
5 Satz 2 LWG NRW gegeben sind. Hierzu muss 
der Grundstückseigentümer nachweisen, dass 
das Abwasser im Rahmen der 
pflanzenbedarfsgerechten Düngung auf 
landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich  oder 
gärtnerisch genutzten Böden ohne 
Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit im 
Einklang mit den wasserrechtlichen, 
abfallrechtlichen, naturschutzrechtlichen und 
immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen 
aufgebracht wird. Der Nachweis ist erbracht, 
wenn der Landwirt eine wasserrechtliche, 
abfallrechtliche, naturschutzrechtliche und 
immissionsschutzrechtliche Unbedenklichkeits-
bescheinigung der zuständigen Behörden vorlegt.  

 
 
 
 
 
 



§ 5 
Ausführung, Betrieb und Unterhaltung der 

Grundstücksentwässerungsanlage 
 
(1) Die Grundstücksentwässerungsanlage ist nach 

den gem. § 60 WHG und § 57 LWG jeweils in 
Betracht kommenden Regeln der Technik zu 
bauen, betreiben und unterhalten. Die untere 
Umweltbehörde ordnet in ihrer Funktion als 
untere Wasserbehörde bei Bedarf die Sanierung 
an.  

 
 
 
 
(2) Grundstücksentwässerungsanlage und Zuwegung 

sind so zu bauen, dass die Grundstücks-
entwässerungsanlagen durch die von der Stadt 
oder von beauftragten Dritten eingesetzten 
Entsorgungsfahrzeuge mit vertretbarem Aufwand 
die Entleerung durchführen können. Die 
Grundstücksentwässerungsanlage muss frei 
zugänglich sein, der Deckel muss durch eine 
Person zu öffnen sein. 

 
(3) Der Grundstückseigentümer hat Mängel im Sinne 

des Abs. 2 nach Aufforderung zu beseitigen und 
die Grundstücksentwässerungsanlage in einem 
ordnungsgemäßen Zustand zu bringen. 

  
(4) Bei Anschluss des Grundstücks an die städt. 

Kanalisation ist die Grundstücksentwässerungs-
anlage im Sinne des § 9 Abs. 5 der Entwässe-
rungssatzung der Stadt Geilenkirchen außer 
Betrieb zu nehmen. Die Reinigung hat durch eine 
Fachfirma zu erfolgen. 

§ 5 
Ausführung, Betrieb und Unterhaltung der 

Grundstücksentwässerungsanlage 
 

(1) Die Grundstücksentwässerungsanlage und die 
Zuwegung sind so zu bauen, dass die 
Grundstücksentwässerungsanlage durch die 
von der Stadt oder von beauftragten Dritten 
eingesetzten Entsorgungsfahrzeuge mit 
vertretbarem Aufwand die Entleerung 
durchführen können. Die Grundstücksent-
wässerungsanlage muss frei zugänglich sein, 
der Deckel muss durch eine Person zu öffnen 
sein. 

 
(2) Der Grundstückseigentümer hat Mängel im Sinne 

des Abs. 1 nach Aufforderung der Stadt zu 
beseitigen und die Grundstücksentwässerungs-
anlage in einen ordnungsgemäßen Zustand zu 
bringen. 

 

 
 

§ 6 
Durchführung der Entsorgung 

 

§ 6 
Durchführung der Entsorgung 

 

 
 



(1) Vollbiologische Kleinkläranlagen mit der 
Bauartzulassung vom Deutschen Institut für 
Bautechnik (DIBT) sind entsprechend den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik bei 
Bedarf, mindestens jedoch im zweijährigen 
Abstand zu entleeren, soweit auf der Grundlage 
des § 57 LWG NRW keine anderen Regelungen 
eingeführt worden sind. Vollbiologische 
Kleinkläranlagen ohne Bauartzulassung sind je 
nach Größe und Bedarf, mindestens jedoch 
einmal pro Jahr zu entsorgen. Der 
Grundstückseigentümer hat die Entsorgung 
rechtzeitig mündlich oder schriftlich zu beantragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Abflusslose Gruben sind bei Bedarf, mindestens 

aber einmal im Jahr zu entleeren. Ein Bedarf 
liegt vor, wenn die abflusslose Grube bis 50 % 
des nutzbaren Speichervolumens angefüllt ist. Ist 
die abflusslose Grube mit einer Füllstands-
anzeige und einer Warnanlage ausgerüstet, so 
liegt ein Bedarf vor, wenn die abflusslose Grube 
bis auf 80 % des nutzbaren Speichervolumens 
angefüllt ist. Der Grundstückseigentümer hat die 
Entsorgung rechtzeitig mündlich oder schriftlich 
zu beantragen. 

 
(3) Auch ohne vorherigen Antrag und außerhalb des 

Entsorgungsplanes kann die Stadt die 
Grundstücksentwässerungsanlage entsorgen, 

(1) Der Inhalt von Kleinkläranlagen ist bei einem 
Abfuhrbedarf, mindestens jedoch im 
zweijährigen Abstand zu entsorgen. Ein 
Abfuhrbedarf ist dann gegeben, wenn der 
Schlammspeicher der Kleinkläranlage 
mindestens zu 50 % gefüllt ist. Das 
Nichtvorliegen eines Abfuhrbedarfes ist durch 
den Grundstückseigentümer gegenüber der 
Stadt durch Wartungsprotokoll (mit einer 
integrierten Schlammspiegel-Messung) mit 
einer von ihm beauftragten Wartungsfirma 
nachzuweisen. Liegt ein Abfuhrbedarf 
nachweisbar nicht vor, so wird die Abfuhr 
grundsätzlich um ein Jahr verschoben. Nach 
Ablauf dieses Jahres wird durch die Stadt 
erneut geprüft, ob ein Abfuhrbedarf besteht. 
Für diese Prüfung hat der Grundstücks-
eigentümer der Stadt erneut ein aktuelles 
Wartungsprotokoll (mit integrierter Schlamm-
spiegel-Messung) vorzulegen. Darüber hinaus 
hat der Grundstückseigentümer die Entleerung 
des Inhaltes der Kleinkläranlage rechtzeitig 
mündlich oder schriftlich zu beantragen. 

 
(2) Abflusslose Gruben sind bei einem Abfuhrbedarf, 

mindestens aber einmal im Jahr zu entleeren. Ein 
Bedarf liegt vor, wenn die abflusslose Grube bis 50 
% des nutzbaren Speichervolumens angefüllt ist. 
Ist die abflusslose Grube mit einer Füllstands-
anzeige und einer Warnanlage ausgerüstet, so 
liegt ein Bedarf vor, wenn die abflusslose Grube 
bis auf 80 % des nutzbaren Speichervolumens 
angefüllt ist. Der Grundstückseigentümer hat die 
Entsorgung rechtzeitig mündlich oder schriftlich zu 
beantragen. 

 
 (3) Auch ohne vorherigen Antrag und außerhalb des 

Entsorgungsplans kann die Stadt den Inhalt der 
Grundstücksentwässerungsanlage entsorgen, 



wenn besondere Umstände eine Entsorgung 
erfordern oder die Voraussetzung für die Entsor-
gung vorliegen und ein Antrag auf Entsorgung 
unterbleibt. 

 
(4) Die Stadt bestimmt den genauen Zeitpunkt, die 

Art und Weise und den Umfang der Entsorgung. 
  
(5) Zum Entsorgungstermin hat der Grund-

stückseigentümer die Grundstücksentwässe-
rungsanlage freizulegen und die Zufahrt zu ge-
währleisten (§ 5 Abs. 2). 

 
(6) Die Grundstücksentwässerungsanlage ist nach 

der Entleerung unter Beachtung der Betriebsan-
leitung, DIN-Vorschriften und der wasserrecht-
lichen Erlaubnis wieder in Betrieb zu nehmen. 

 
(7) Der Anlageninhalt geht mit der Übernahme in das 

Eigentum der Stadt Geilenkirchen über. Die Stadt 
ist nicht verpflichtet, darin nach verlorenen 
Gegenständen zu suchen oder suchen zu lassen. 
Werden Wertgegenstände gefunden, sind sie als 
Fundsache zu behandeln. 

wenn besondere Umstände eine Entsorgung 
erfordern oder die Voraussetzungen für eine 
Entsorgung vorliegen und ein Antrag auf 
Entsorgung unterbleibt. 

 
(4) Die Stadt bestimmt den genauen Zeitpunkt, die 

Art und Weise und den Umfang der Entsorgung. 
  
(5) Zum Entsorgungstermin hat der Grund-

stückseigentümer die Grundstücksentwässe-
rungsanlage freizulegen und die Zufahrt zu ge-
währleisten (§ 5 Abs. 1). 

 
(6) Die Grundstücksentwässerungsanlage ist nach 

der Entleerung unter Beachtung der Betriebsan-
leitung, DIN-Vorschriften und der wasserrecht-
lichen Erlaubnis wieder in Betrieb zu nehmen. 

 
(7) Der Anlageninhalt geht mit der Übernahme in das 

Eigentum der Stadt Geilenkirchen über. Die Stadt 
ist nicht verpflichtet, darin nach verlorenen 
Gegenständen zu suchen oder suchen zu lassen. 
Werden Wertgegenstände gefunden, sind sie als 
Fundsache zu behandeln. 

§ 7 
Anmelde- und Auskunftspflicht 

 
(1) Der Grundstückseigentümer hat der Stadt das 

Vorhandensein von Kleinkläranlagen und abfluss-
losen Gruben anzuzeigen. Die für die Geneh-
migung einer derartigen Anlage vorhandenen 
baurechtlichen und wasserrechtlichen Vorschrif-
ten bleiben unberührt.  

 
(2) Werden neue Grundstücksentwässerungsanlagen 

errichtet, ist dies vom Grundstückseigentümer 
spätestens eine Woche vor Inbetriebnahme der 
Anlage der Stadt anzuzeigen. 

 

§ 7 
Anmelde- und Auskunftspflicht 

 
(1) Der Grundstückseigentümer hat der Stadt das 

Vorhandensein von Kleinkläranlagen und abfluss-
losen Gruben anzuzeigen. Die für die Geneh-
migung einer derartigen Anlage vorhandenen 
baurechtlichen und wasserrechtlichen Vorschrif-
ten bleiben unberührt. 

  
(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, 

über § 7 dieser Satzung hinaus der Stadt alle 
zur Durchführung dieser Satzung erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
der Inhalt des früheren Abs. 2 entfällt. 



(3) Der Grundstückseigentümer ist darüber hinaus 
verpflichtet, der Stadt alle zur Durchführung 
dieser Satzung erforderlichen Auskünfte unver-
züglich zu erteilen.  

 
(4) Erfolgt ein Eigentümerwechsel, so ist neben dem 

bisherigen auch der neue Eigentümer verpflichtet, 
die Stadt unverzüglich zu benachrichtigen. 

(3) Erfolgt ein Eigentümerwechsel, so ist neben dem 
bisherigen auch der neue Eigentümer verpflichtet, 
die Stadt unverzüglich zu benachrichtigen. 

 
 

§ 8 
Überwachung der Grundstücksentwässerungsanlagen 

und Betretungsrecht 
 
(1) Im Rahmen ihrer Überwachungspflicht für 

Kleinkläranlagen nach § 53 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 
LWG NRW überprüft die Stadt durch 
regelmäßige Kontrollen den ordnungs-gemäßen 
Zustand der Kleinkläranlagen. Sie kann sich zur 
Erfüllung dieser Pflicht nach § 53 Abs. 1 Satz 3 
LWG NRW Dritter bedienen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Den Beauftragten der Stadt ist zur Prüfung, ob die 

Vorschriften dieser Satzung befolgt werden, 
ungehinderten Zutritt zu den in Frage 
kommenden Teilen des Grundstücks und der 
Grundstücksentwässerungsanlage zu gewähren. 
Die Beauftragten haben sich auf Verlangen durch 
einen von der Stadt ausgestellten Dienstausweis 
auszuweisen.  

 
(3) Der Grundstückseigentümer hat das Betreten und 

§ 8 
Entleerung der Grundstücksentwässerungsanlagen 

und Betretungsrecht 
 
(1) Die Stadt hat gemäß § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 

LWG NRW die Pflicht, den Klärschlamm aus 
Kleinkläranlagen sowie gemäß § 46 Abs. 1 Satz 
2 Nr. 2 LWG NRW das Abwasser aus 
abflusslosen Gruben zu entsorgen. Die Stadt 
kann hierzu auch Dritte beauftragen (§ 56 Satz 
3 WHG). Den Bediensteten sowie den 
Beauftragten der Stadt ist gemäß § 98 Abs. 1 
LWG NRW zur Prüfung der Einhaltung der 
Vorschriften dieser Satzung, ungehinderter 
Zutritt zu den in Frage kommenden Teilen des 
Grundstücks und der Grundstücksentwässe-
rungsanlage zu gewähren. Die Beauftragten 
haben sich auf Verlangen durch einen von der 
Stadt ausgestellten Dienstausweis 
auszuweisen. 

 
(2) Der Grundstückseigentümer hat das Betreten und 

Befahren seines Grundstücks zum Zwecke der 
Entsorgung gemäß § 98 LWG NRW zu dulden. 

 

 
Die Überwachungspflicht für Kleinkläranlagen 
gehört nach den Bestimmungen des neuen LWG 
NRW nicht mehr zur Abwasserbeseitigungspflicht 
der Städte und Gemeinden. Diese Aufgabe wird 
künftig von den unteren Wasserbehörden im 
Rahmen der Gewässeraufsicht wahrgenommen.  



Befahren seines Grundstückes zum Zwecke der 
Entsorgung zu dulden.  

§ 8a 
Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten 
Abwasserleitungen, die Schmutzwasser den 
Grundstücksentwässerungsanlagen zuleiten 

 
(1) Für die Zustands- und Funktionsprüfung bei 

privaten Abwasserleitungen, die Schmutzwasser 
privaten Grundstücksentwässerungsanlagen 
(Kleinkläranlage, abflusslose Grube) zuleiten, gilt 
die Verordnung zur Selbstüberwachung von 
Abwasseranlagen (Selbstüberwachungsverord-
nung Abwasser – SüwVO Abw NRW 2013). 
Private Abwasserleitungen sind gemäß den §§ 60, 
61 WHG, § 61 Abs. 1 LWG NRW, § 8 Abs. 1 
SüwVO Abw NRW 2013 so zu errichten und zu 
betreiben, dass die Anforderungen an die 
Abwasserbeseitigung eingehalten werden. Hierzu 
gehört auch die ordnungsgemäße Erfüllung der 
Abwasserüberlassungspflicht nach § 53 Abs. 1 c 
LWG NRW gegenüber der Stadt. 

 
(2) Zustands- und Funktionsprüfungen an privaten 

Abwasserleitungen dürfen nur durch anerkannte 
Sachkundige gemäß § 12 SüwVO Abw NRW 2013 
durchgeführt werden. 

 
(3) Nach § 7 Satz 1 SüwVO Abw NRW 2013 sind im 

Erdreich oder unzugänglich verlegte private 
Abwasserleitungen zum Sammeln oder Fortleiten 
von Schmutzwasser oder mit diesem vermischten 
Niederschlagswasser einschließlich verzweigter 
Leitungen unter der Keller-Bodenplatte oder der 
Bodenplatte des Gebäudes ohne Keller sowie 
zugehörige Einsteigeschächte oder 
Inspektionsöffnungen zu prüfen. Ausgenommen 
von der Prüfpflicht sind nach § 7 Satz 2 SüwV Abw 
NRW Abwasserleitungen, die zur alleinigen 

§ 9 
Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten 
Abwasserleitungen, die Schmutzwasser den 
Grundstücksentwässerungsanlagen zuleiten 

 
(1) Für die Zustands- und Funktionspüfung bei 

privaten Abwasserleitungen, die Schmutzwasser 
privaten Grundstücksentwässerungsanlagen 
(Kleinkläranlage, abflusslose Grube) zuleiten, gilt 
die Verordnung zur Selbstüberwachung von 
Abwasseranlagen Selbstüberwachungsverordnung 
Abwasser – SüwVO Abw NRW). Private 
Abwasserleitungen sind gemäß den §§ 60, 61 
WHG, § 56 Abs. 1 LWG NRW, § 8 Abs. 1 SüwVO 
Abw NRW so zu errichten und zu betreiben, dass 
die Anforderungen an die Abwasserbeseitigung 
eingehalten werden. Hierzu gehört auch die 
ordnungsgemäße Erfüllung der Abwasser-
überlassungspflicht nach § 48 LWG NRW 
gegenüber der Stadt. 

 
(2) Zustands- und Funktionsprüfungen an privaten 

Abwasserleitungen dürfen nur durch anerkannte 
Sachkundige gemäß § 12 SüwVO Abw NRW 
durchgeführt werden. 

 
(3) Nach § 7 Satz 1 SüwVO Abw NRW sind im 

Erdreich oder unzugänglich verlegte private 
Abwasserleitungen zum Sammeln oder Fortleiten 
von Schmutzwasser oder mit diesem vermischten 
Niederschlagswasser einschließlich verzweigter 
Leitungen unter der Keller-Bodenplatte oder der 
Bodenplatte des Gebäudes ohne Keller sowie 
zugehörige Einsteigeschächte oder 
Inspektionsöffnungen zu prüfen. Ausgenommen 
von der Prüfpflicht sind nach § 7 Satz 2 SüwVO 
Abw NRW Abwasserleitungen, die der alleinigen 

 
 



Ableitung von Niederschlagswasser dienen und 
Leitungen, die in dichten Schutzrohren so verlegt 
sind, dass austretendes Abwasser aufgefangen 
und erkannt wird. 

 
(4) Für welche Grundstücke und zu welchem 

Zeitpunkt eine Zustands- und Funktionsprüfung 
bei privaten Abwasserleitungen durchzuführen ist, 
ergibt sich aus den §§ 7 bis 9 SüwVO Abw NRW 
2013. Nach § 8 Abs. 2 SüwV Abw NRW 2013 hat 
der Eigentümer des Grundstücks bzw. nach § 8 
Abs. 6 SüwVO Abw NRW 2013 der 
Erbbauberechtigte private Abwasserleitungen, die 
Schmutzwasser führen, nach ihrer Errichtung oder 
nach ihrer wesentlicher Änderung unverzüglich 
von Sachkundigen nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik auf deren 
Zustand und Funktonstüchtigkeit prüfen zu lassen. 
Die Prüfpflicht und Prüffristen für bestehende 
Abwasserleitungen ergeben sich im Übrigen aus § 
8 Abs. 3 und Abs. 4 SüwVO Abw NRW 2013. Legt 
die Stadt darüber hinaus durch gesonderte 
Satzung gemäß § 53 Abs. 1 e Satz 1 Nr. 1 LWG 
NRW Prüffristen fest, so werden die betroffenen 
Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigten 
durch die Stadt hierüber im Rahmen der ihr 
obliegenden Unterrichtungs- und Beratungspflicht 
(§ 53 Abs. 1 e Satz 3 LWG NRW) informiert.  

 
 

 
(5) Zustands- und Funktionsprüfungen müssen nach 

§ 9 Abs. 1 SüwVO Abw NRW 2013 nach den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik 
durchgeführt werden. Nach § 8 Abs. 1 Satz 4 
SüwV Abw NRW 2013 gelten die DIN 1986 Teil 30 
und die DIN EN 1610 als allgemein anerkannte 
Regeln der Technik, soweit die SüwVO Abw NRW 
2013 keine abweichenden Regelungen trifft.  

Ableitung von Niederschlagswasser dienen und 
Leitungen, die in dichten Schutzrohren so verlegt 
sind, dass austretendes Abwasser aufgefangen 
und erkannt wird. 

 
(4) Für welche Grundstücke und zu welchem 

Zeitpunkt eine Zustands- und Funktionsprüfung bei 
privaten Abwasserleitungen durchzuführen ist, 
ergibt sich aus den §§ 7 bis 9 SüwVO Abw NRW. 
Nach § 8 Abs. 2 SüwVO Abw NRW hat der 
Eigentümer des Grundstücks bzw. nach § 8 Abs. 6 
SüwVO Abw NRW der Erbbauberechtigte private 
Abwasserleitungen, die Schmutzwasser führen, 
nach ihrer Errichtung oder nach ihrer wesentlichen 
Änderung unverzüglich von Sachkundigen nach 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
auf deren Zustand und Funktionstüchtigkeit prüfen 
zu lassen. Die Prüfpflicht und Prüffristen für 
bestehende Abwasserleitungen ergeben sich im 
Übrigen aus § 8 Abs. 3 und Abs. 4 SüwVO Abw 
NRW. Legt die Stadt darüber hinaus durch 
gesonderte Satzung gemäß § 46 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 LWG NRW Prüffristen fest, so werden die 
betroffenen Grundstückseigentümer bzw. 
Erbbauberechtigten durch die Stadt hierüber im 
Rahmen der ihr obliegenden Unterrichtungs- und 
Beratungspflicht (§ 46 Abs. 2 Satz 3 LWG NRW) 
informiert. Das gleiche gilt, wenn die Stadt 
Satzungen nach altem Recht gemäß § 46 Abs. 
2 Satz 2 LWG NRW fortführt. 

 
(5)  Zustands- und Funktionsprüfungen müssen nach § 

9 Abs. 1 SüwVO Abw NRW nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik durchgeführt 
werden. Nach § 8 Abs. 1 Satz 4 SüwVO Abw 
NRW gelten die DIN 1986 Teil 30 und die DIN EN 
1610 als allgemein anerkannte Regeln der 
Technik, soweit die SüwVO Abw NRW keine 
abweichenden Regelungen trifft.  



 
(6)   Nach § 9 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW 2013 ist 

das Ergebnis der Zustands- und Funktionsprüfung 
in einer Bescheinigung gemäß Anlage 2 der 
SüwVO Abw NRW 2013 zu dokumentieren. Dabei 
sind der Bescheinigung die in § 9 Abs. 2 Satz 2 
SüwAbw NRW 2013 genannten Anlagen 
beizufügen. Diese Bescheinigung nebst Anlagen 
ist der Stadt durch den Grundstückseigentümer 
oder Erbbauberechtigten (§ 8 Abs. 2 bzw. Abs. 8 
SüwVO Abw NRW 2013) unverzüglich nach Erhalt 
vom Sachkundigen vorzulegen, damit eine 
zeitnahe Hilfestellung durch die Stadt  erfolgen 
kann.  

 
(7) Private Abwasserleitungen, die nach dem 

01.01.1996 auf Zustand und Funktionstüchtigkeit 
geprüft worden sind, bedürfen nach § 11 SüwVO 
Abw NRW 2013 keiner erneuten Prüfung, sofern 
Prüfung und Prüfbescheinigung den zum Zeitpunkt 
der Prüfung geltenden Anforderungen 
entsprochen haben. 

 
(8)   Die Sanierungsnotwendigkeit und der Sanierungs-

zeitpunkt ergeben sich grundsätzlich aus § 10 
Abs. 1 SüwVO Abw NRW. Über mögliche 
Abweichungen von den Sanierungsfristen in § 10 
Abs. 1 SüwVO Abw NRW 2013 kann die Stadt 
gemäß § 10 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW 
2013 nach pflichtgemäßen Ermessen im Einzelfall 
entscheiden. 

 
(6)   Nach § 9 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW ist das 

Ergebnis der Zustands- und Funktionsprüfung in 
einer Bescheinigung gemäß Anlage 2 der SüwVO 
Abw NRW zu dokumentieren. Dabei sind der 
Bescheinigung die in § 9 Abs. 2 Satz 2 SüwVO 
Abw NRW genannten Anlagen beizufügen. Diese 
Bescheinigung nebst Anlagen ist der Stadt durch 
den Grundstückseigentümer oder 
Erbbauberechtigten (§ 8 Abs. 2 bzw. Abs. 6 
SüwVO Abw NRW) unverzüglich nach Erhalt vom 
Sachkundigen vorzulegen, damit eine zeitnahe 
Hilfestellung durch die Stadt erfolgen kann.  

 
 
(7) Private Abwasserleitungen, die nach dem 

01.01.1996 auf Zustand und Funktionstüchtigkeit 
geprüft worden sind, bedürfen nach § 11 SüwVO 
Abw NRW keiner erneuten Prüfung, sofern 
Prüfung und Prüfbescheinigung den zum Zeitpunkt 
der Prüfung geltenden Anforderungen entsprochen 
haben. 

 
(8) Die Sanierungsnotwendigkeit und der Sanierungs-

zeitpunkt ergeben sich grundsätzlich aus § 10 Abs. 
1 SüwVO Abw NRW. Über mögliche Abweichungen 
von den Sanierungsfristen in § 10 Abs. 1 SüwVO 
Abw NRW kann die Stadt gemäß § 10 Abs. 2 Satz 1 
SüwVO Abw NRW  nach pflichtgemäßen Ermessen 
im Einzelfall entscheiden. 

 
§ 9 

Haftung 
 
(1) Der Grundstückseigentümer haftet für Schäden 

infolge mangelhaften Zustandes oder unsachge-
mäßer Benutzung seiner Grundstücksentwässe-
rungsanlage oder Zuwegung. Im gleichen Umfang 
hat er die Stadt von Ersatzansprüchen Dritter 

§ 10 
Haftung 

 
(1) Der Grundstückseigentümer haftet für Schäden 

infolge mangelhaften Zustandes oder unsachge-
mäßer Benutzung seiner Grundstücksentwässe-
rungsanlage oder Zuwegung. Im gleichen Umfang 
hat er die Stadt von Ersatzansprüchen Dritter 

 



freizustellen, die wegen solcher Schäden geltend 
gemacht werden.  

 
(2) Kommt der Grundstückseigentümer seinen Ver-

pflichtungen aus dieser Satzung nicht oder nicht 
ausreichend nach und ergäben sich hieraus 
Mehraufwendungen, ist er zu Ersatz verpflichtet. 

 
(3) Kann die in der Satzung vorgesehene Entsorgung 

wegen höherer Gewalt, Betriebsstörungen, Wit-
terungseinflüssen, Hochwasser oder aus 
ähnlichen Gründen nicht oder nicht rechtzeitig 
durchgeführt werden, hat der Grundstückseigen-
tümer keinen Anspruch auf Schadensersatz oder 
Ermäßigung der Benutzungsgebühr. Im Übrigen 
haftet die Stadt im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen.  

freizustellen, die wegen solcher Schäden geltend 
gemacht werden.  

 
(2) Kommt der Grundstückseigentümer seinen Ver-

pflichtungen aus dieser Satzung nicht oder nicht 
ausreichend nach und ergeben sich hieraus 
Mehraufwendungen, ist er zum Ersatz verpflichtet. 

 
(3) Kann die in der Satzung vorgesehene Entsorgung 

wegen höherer Gewalt, Betriebsstörungen, Wit-
terungseinflüssen, Hochwasser oder aus 
ähnlichen Gründen nicht oder nicht rechtzeitig 
durchgeführt werden, hat der Grundstückseigen-
tümer keinen Anspruch auf Schadensersatz oder 
Ermäßigung der Benutzungsgebühr. Im Übrigen 
haftet die Stadt im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen.  

§ 10 
Benutzungsgebühr 

 
(1) Als Gegenleistung für die Entsorgung und die 

Überwachung der Grundstücksentwässerungs-
anlage erhebt die Stadt Benutzungsgebühren 
nach Maßgabe des KAG NW und der Bestimmun-
gen dieser Satzung. 

 
 
(2) Maßstab für die Benutzungsgebühr ist die fest-

gestellte Menge des abgefahrenen Grubeninhalts. 
Zur Abfuhrmenge gehört auch das für das 
Absaugen etwa erforderliche Spülwasser. Als 
Berechnungseinheit gilt der Kubikmeter abgefah-
renen Grubeninhalts, gemessen an der Messein-
richtung des Entsorgungsfahrzeuges.  

 
(3) Bei jeder Entsorgung ist die Menge des abzufah-

renden Grubeninhalts zu ermitteln. Der ermittelte 
Wert soll vom Grundstückseigentümer oder 
dessen Beauftragten bestätigt werden.  

§ 11 
Benutzungsgebühren 

 
Für die Entsorgung des Inhalts der Grundstücks-
entwässerungsanlagen werden Benutzungsge-
bühren auf der Grundlage der §§ 11 und 12 der   
Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren 
und Kanalanschluss-Beiträgen in der Stadt 
Geilenkirchen vom (Datum der Bekanntmachungs-
anordnung)  erhoben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die weiteren Regelungen zu den Benutzungs-
gebühren sind in der Satzung über die Erhebung 
von Abwassergebühren und Kanalanschluss-
Beiträgen in der Stadt Geilenkirchen enthalten. 



 
(4) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Abfuhr. 
 
(5) Gebührenpflichtig ist, wer im Zeitpunkt der 

Entsorgung Eigentümer der zu entsorgenden 
Grundstücksentwässerungsanlage ist. 

  
(6) Die Veranlagung zur Benutzungsgebühr wird dem 

Gebührenpflichtigen durch einen Gebühren-
bescheid bekannt gegeben. Die Benutzungsge-
bühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheides fällig. 

§ 11 
Gebührensatz 

 
Die Benutzungsgebühr für die Entsorgung von Grund-
stücksentwässerungsanlagen beträgt  
- bei Kleinkläranlagen und 
- bei abflusslosen Gruben 
abgefahrenen Grubeninhalts                   30,84 €/m³ 

 Die Regelungen zum Gebührensatz sind in der 
Satzung über die Erhebung von 
Abwassergebühren und Kanalanschluss-
Beiträgen in der Stadt Geilenkirchen enthalten. 
 

§ 12 
Berechtigte und Verpflichtete 

 
(1) Die sich aus dieser Satzung für den Grund-

stückseigentümer ergebenden Rechte und Pflich-
ten gelten entsprechend auch für die Wohnungs-
eigentümer, Erbbauberechtigte und sonstige zur 
Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte. 
Die sich aus den §§ 3, 4, 5, 6 sowie 8 und 8a 
ergebenden Pflichten gelten auch für jeden 
schuldrechtlich zur Nutzung Berechtigten sowie 
jeden tatsächlichen Benutzer. 

  
(2) Mehrere Verpflichtete sind gesamtschuldnerisch 

verantwortlich. 

§ 12 
Berechtigte und Verpflichtete 

 
Die sich aus dieser Satzung für den Grundstücks-
eigentümer ergebenden Rechte und Pflichten gelten 
entsprechend auch für Wohnungseigentümer, Erbbau-
berechtigte und sonstige zur Nutzung des Grundstücks 
dinglich Berechtigte. Die sich aus den §§ 3, 4, 5, 6 
sowie 8 und 9 ergebenden Pflichten gelten auch für 
jeden schuldrechtlich zur Nutzung Berechtigten sowie 
jeden tatsächlichen Benutzer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Inhalt des Abs. 2 der alten Satzung entfällt. 

§ 13 
Begriff des Grundstücks 

 
Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig 

 siehe § 14 
 



von der Eintragung im Grundbuch jeder zusammen-
hängende Grundbesitz, der eine selbständige wirt-
schaftliche Einheit bildet. 

§ 14 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 

fahrlässig 
a) Abwasser einleitet, das nicht den Anforde-

rungen des § 3 entspricht, 
b) entgegen § 4 sich nicht an die Entsorgung 

anschließt oder sie nicht benutzt, 
c) Grundstücksentwässerungsanlagen nicht den 

Anforderungen des § 5 entsprechend baut, 
betreibt oder unterhält oder einer 
Aufforderung zur Beseitigung der Mängel 
nach § 5 Abs. 3 nicht nachkommt, 

d) entgegen § 6 Abs. 1 und 2 die Entleerung 
nicht oder nicht rechtzeitig beantragt,  

e) entgegen § 6 Abs. 5 die Grundstücksent-
wässerungsanlage nicht freilegt oder die 
Zufahrt nicht gewährleistet, 

f) entgegen § 6 Abs. 6 die Grundstücksent-
wässerungsanlage nicht wieder in Betrieb 
nimmt, 

g) entgegen § 7 Abs. 1 das Vorhandensein von 
Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben 
nicht anzeigt,  

h) seiner Auskunftspflicht nach § 7 Abs. 2, 3 
und 4 nicht nachkommt, 

i) entgegen § 8 Abs. 2 den Zutritt nicht gewährt, 
j) entgegen § 8 Abs. 3 das Betreten und Be-

fahren seines Grundstücks nicht duldet. 
k)  entgegen § 8a Abs. 6 Satz 3 die 

Bescheinigung über die Zustands- und 
Funktionsprüfung nicht vorlegt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 

bis zu 50.000,00 € geahndet werden. 

§ 13 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 

fahrlässig 
a) Abwasser einleitet, das nicht den Anforde-

rungen des § 3 entspricht, 
b) entgegen § 4 sich nicht an die Entsorgung 

anschließt oder sie nicht benutzt, 
c)    Grundstücksentwässerungsanlagen nicht den 

Anforderungen des § 5 Abs. 1 betreibt und 
unterhält oder einer Aufforderung der Stadt 
nach § 5 Abs. 2 zur Beseitigung der Mängel 
nicht nachkommt, 

d) entgegen § 6 Abs. 1 und 2 die Entleerung 
nicht oder nicht rechtzeitig beantragt,  

e) entgegen § 6 Abs. 5 die Grundstücksent-
wässerungsanlage nicht freilegt oder die 
Zufahrt nicht gewährleistet, 

f) entgegen § 6 Abs. 6 die Grundstücksent-
wässerungsanlage nicht wieder in Betrieb 
nimmt, 

 
 
 
g) seiner Auskunftspflicht nach § 7 Abs. 2 und 3 

nicht nachkommt, 
h) entgegen § 8 Abs. 1 den Zutritt nicht gewährt, 
i) entgegen § 8 Abs. 2 das Betreten und Be-

fahren seines Grundstücks nicht duldet. 
j)   entgegen § 9 Abs. 6 Satz 3 die Bescheinigung 

über die Zustands- und Funktionsprüfung 
nicht vorlegt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 

bis zu 1.000,00 € geahndet werden (§ 7 Abs. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Inhalt des früheren Buchstaben g) entfällt 
künftig. Alle folgenden Buschstaben verschieben 
sich entsprechend. 



GO NRW i. V. m. § 117 OWiG), 
 § 14 

Begriff des Grundstücks 
 

Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig 
von der Eintragung im Grundbuch jeder zusammen-
hängende Grundbesitz, der eine selbständige wirt-
schaftliche Einheit  
bildet. 

 

§ 15 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft.  

 

§ 15 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Satzung vom 04.07.1996 außer Kraft.  
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Bauverwaltungs- und Tiefbauamt 
10.11.2016 
0864/2016 

Anträge 
 
 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Umwelt- und Bauausschuss Entscheidung 22.11.2016 
 
 
Antrag der Bürgerliste zur Verbesserung von Einrichtungen für Hundebesitzer 
 
Sachverhalt: 
Mit Schreiben vom 09.11.2016 beantragt die Fraktion der Bürgerliste an den drei Eingängen 
zum Wurmauenpark jeweils einen Hundekotbeutelspender mit integriertem Abfalleimer auf-
zustellen. Darüber hinaus soll die Verwaltung weitere Standorte prüfen. (s. Antrag) 
 
Beschlussvorschlag: 
An allen Eingängen zum Wurmauenpark werden Hundekotbeutel-Spender des neueren Typs 
(Beispiel: siehe Bild 3) aufgestellt. Die Befüllung der Spender und die Entsorgung der befüllten 
Beutel werden in regelmäßigen Abständen von der Stadt durchgeführt. Die Abstände sollen 
dabei so gewählt werden, dass möglichst ununterbrochen Beutel in den Spendern vorhanden 
sind. 
 
Zudem prüft die Verwaltung das Aufstellen weiterer Behälter an anderen Punkten innerhalb 
des Stadtgebietes (z. B. Johann-Plum-Platz in Bauchem) 
 
 
Anlage/n:  
Antrag der Bürgerliste 

(Bauverwaltungs- und Tiefbauamt, Herr Savoir, 02451 - 629 229) 
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Fraktion im Rat der Stadt Geilenkirchen 

 

 

Geilenkirchen, den 09.11.2016 
Bürgerliste, Christian Kravanja, Walderych 27a, 52511 Geilenkirchen  

 
Stadt Geilenkirchen 

Herrn Bürgermeister Schmitz 

Markt 9 

52511 Geilenkirchen 

 

 

 

Antrag der Bürgerliste zur Verbesserung von Einrichtungen für Hundebesitzer 

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

 

die Bürgerliste stellt den folgenden Antrag mit der Bitte um Aufnahme auf die Tagesordnung 

der zuständigen politischen Gremien: 

 

Beschlussvorschlag:  

 

An allen Eingängen zum Wurmauenpark werden Hundekotbeutel-Spender neueren Typs 

(Beispiel: siehe Bild 3) aufgestellt. Die Befüllung der Spender und die Entsorgung der 

befüllten Beutel werden in regelmäßigen Abständen von der Stadt durchgeführt. Die 

Abstände sollen dabei so gewählt werden, dass möglichst ununterbrochen Beutel in den 

Spendern vorhanden sind.  

 

Zudem prüft die Verwaltung das Aufstellen weiterer Behälter an anderen Punkten innerhalb 

des Stadtgebietes (z.B. Johann-Plum-Platz in Bauchem). 

 

 

Begründung: 

 

Durch die jährliche Hundesteuer in Höhe von rund 140.000,- € stellen die Hundebesitzer in 

Geilenkirchen eine nicht unbedeutende Einnahmequelle dar. Deren Besitzer erhalten in 

unserer Stadt jedoch wenig Unterstützung für die Bedürfnisse ihrer kleinen oder großen 

Lieblinge.  

 

Nach der Satzung über die Benutzung der öffentlichen Grün-, Park- und Spielanlagen 
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in der Stadt Geilenkirchen vom 20.06.2007 steht es Hundebesitzern zwar grundsätzlich 

offen, die städtischen Parkanlagen sowie den Wurmauenpark mit ihrem Vierbeiner zu 

betreten (§ 5). Muss sich jedoch ein Hund lösen, so findet man zur Zeit im gesamten 

Stadtgebiet keinen funktionierenden Hundekotbeutel-Spender. Am Eingang 

Beamtenparkplatz – Wurmauenpark ist lediglich ein verwaister, leerer und nicht gewarteter 

Kot-Beutel-Kasten an einem Lichtmast vorhanden (siehe Abbildung 1 und 2).  

 

 
(Abbildung 1) 

 

 
(Abbildung 2) 

 

Obwohl die Hundebesitzer selbstverständlich schon beim Betreten des Parks auf ein 

Kotverbot für ihren Vierbeiner hingewiesen werden passieren hin und wieder solche 

natürlichen Bedürfnisse von Hunden auch gegen den Willen ihrer Besitzer. 

 

Die Bürgerliste ist der Meinung, dass wir hier den Hundebesitzern eine Hilfestellung geben 

sollten, um dieses Malheur wieder zu beseitigen.   

 

Hundekot stellt nicht nur ein Infektionsrisiko dar, sondern ist auch ein optisches Ärgernis und 

schadet dem Image der Stadt. Mehrere Hinweise z.B. auf Verunreinigungen im 

Wurmauenpark, die in den letzten Monaten bei uns eingegangen sind, machen 

Beutelbehälter 



offensichtlich, dass Unrat auch von den Menschen und Besuchern in Geilenkirchen 

zunehmend als Problem angesehen wird. 

Wir beantragen daher, dass an allen Eingängen zum Wurmauenpark Hundekotbeutel-

Spender neueren Typs – bestehend aus einem Beutelspender und einem angegliederten 

Abfalleimer (siehe Abbildung 3) – aufgestellt werden. Die Kosten dafür belaufen sich nach 

unseren Recherchen auf ca. 150-300 Euro je Komplettsystem.  

 

  
(Abbildung 3) 

 

Mit freundlichen Grüßen  
 

 

 

 

Kravanja 
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Bauverwaltungs- und Tiefbauamt 
08.11.2016 
058/2016 

Anträge 
 
 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Umwelt- und Bauausschuss Entscheidung 22.11.2016 
 
 
Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN zur Planung und Errichtung eines Kreisverkehrs 
Kreuzung Herzog-Wilhelm-Straße/Am Mausberg bzw. Theodor-Heuss-Ring 
 
Beratungsanlass: 
Mit Schreiben vom 23.09.2016 (s. Anl.) beantragt die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN die 
Aufnahme des Tagesordnungspunktes in die Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung 
und Wirtschaftsförderung. 
Mit Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung vom 
06.10.2016 wurde der Antrag in den Umwelt- und Bauausschuss verwiesen. 
 
Sachverhalt: 
Beim dem betreffenden Bereich handelt es sich um eine Verkehrsfläche des Landesbetriebes 
Straßenbau. Zu diesen Landestraßen gelten gesonderte Ausbaurichtlinien, d.h. etwa reduzier-
te Ausführungen wären nicht realisierbar.  
In 2002 gab es sog. Vorfinanzierungsprojekte, bei denen die Kommunen unter Anwendung 
dieser Ausbaurichtlinien Kreisverkehrsplätze des Landes herstellen konnten, mit der Maßgabe 
einer fünfjährigen Kostenerstattung des Landes. Zu diesem Programm hatte die Stadt Gei-
lenkirchen beim zuständigen Landesbetrieb Straßenbau NRW den Antrag für eine verkehrli-
che Verbesserung an Landstraßen im Bereich der Herzog-Wilhelm-Straße (L 364)/Theodor-
Heuss-Ring/Am Mausberg beantragt und entsprechende Ausbaupläne vorgelegt. Dieser An-
trag wurde im Jahr 2005 von der Zentrale des Landesbetriebes aus dem Vorfinanzierungspro-
gramm gestrichen, da die begrenzten Haushaltsmittel nicht ausreichend waren. Ende des 
Jahres 2005 wurde entschieden, dass bei der Priorisierung die Kreisverkehre Berliner Ring (L 
42)/Heinsberger Straße und Berliner Ring (L42)/Kreuzstraße/Am Mausberg vorrangig herge-
stellt werden sollten.  
Dieses Vorfinanzierungsprogramm besteht heute nicht mehr. 
 
Es wird vorgeschlagen die Verwaltung zu beauftragen, mit dem zuständigen Landesbetrieb 
Straßen NRW erneut über die Herstellung des Kreisverkehrsplatzes Herzog-Wilhelm-Straße (L 
364)/Theodor-Heuss-Ring/Am Mausberg zu verhandeln. 
 
Beschlussvorschlag: 
1. Variante: - Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
Die Verwaltung wird mit der Planung und Erstellung eines Kreisverkehrs an der Kreuzung Her-
zog-Wilhelm-Straße/Am Mausberg bzw. Theodor-Heuss-Ring beauftragt. 
Zur Kostenreduzierung bei der Erstellung und in der Folge soll der Kreisverkehr in Niedrig-
bauweise mit gepflastertem Innenraum gestaltet werden. Die erforderlichen Mittel werden 
für den Haushalt 2017 unter Berücksichtigung möglicher Förderungen bereitgestellt  
 
oder 
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2. Variante: 
Die Verwaltung wird beauftragt mit dem zuständigen Landesbetrieb Straßen NRW Kontakt 
aufzunehmen, um die Herstellung des Kreisverkehrsplatzes Herzog-Wilhelm-Straße (L 
364)/Theodor-Heuss-Ring/Am Mausberg zu verhandeln. 
 
 
Anlage/n:  
Fraktionsantrag Kreisverkehr 

(Bauverwaltungs- und Tiefbauamt, Herr Houben, 02451 - 629 227) 



Stadt Geilenkirchen
Herrn Bürgermeister Schmitz
Markt 9
52511 Geilenkirchen

G e i len kirche n, 23.O9.20t6

Antrag der Fraktion Bündnis90/DlE GRÜNEN zur Planung und Errichtung eines Kreisverkehrs
Kreuzung Herzog-Wilhelm-Str. / Am Mausberg bzw. Theodor Heuss Ring

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schmitz,

die Fraktion Bündnis90/DlE GRÜNEN stellt nachfolgenden Antrag mit der Bitte um Aufnahme in die
Tagesordnung der nächsten Fachausschusssitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und
Wirtschaftsförde ru ng.

Besch lussvorsch lag
Die Verwaltung wird mit der Planung und Erstellung eines Kreisverkehrs an der Kreuzung Herzog-
Wilhelm-Str. / Am Mausberg bzw. Theodor Heuss Ring beauftragt.
Zur Kostenreduzierung bei der Erstellung und in der Folge soll der Kreisverkehr in Niedrigbausweise
mit gepflastertem Innenraum gestaltet werden. Die erforderlichen Mittel werden für den Haushalt
2017 unter Berücksichtigung möglicher Förderungen bereitgestellt.

Begründung
lm lst-Zustand wird der Verkehr an der Kreuzung noch durch eine Licht-Signal-Anlage geregelt. Es
entsiehen nicht nur zu Stoßzeiten auf der Herzog-Wilhelm-Str. lange Staus die teilweise bis zu 250
Meter zurück reichen und ein Ausfahren aus der straße,,Zum Kniepbusch" und vieler
Grundstücksausfahrten unmöglich machen. An der Kreuzung passieren immer wieder Unfälle auch
mit Verletzten. Zudem wird die Kreuzung bei Grün oft mit überhöhter Geschwindigkeit überfahren.
Gerade in Richtung Stadteinwärts führt dies auch dann zur Gefährdung von allen anderen
Teilnehmern am Straßenverkehr.
Der Leiter der Geilenkirchener Feuerwehr, Herr Michael Meyer, würde einen Kreisverkehr begrüßen
da die Einsatzkräfte schneller an der Feuerwache wären. Er sieht für die Alarmfahrten keinerlei
Beeinträchtigu ng.

Die schon einmal vorgebrachte Begründung derVerwaltung, der Platz würde nicht ausreichen, kann
nicht akzeptiert werden. Es stehen auf der x Achse ca. 24 Meter und auf der Y Achse 28 Meter Platz
zu Verfügung. Dieser Platz ist für eine Mischung aus,,Minikreisverkehr" und,,kleiner Kreisverkehr"
(Definitionen siehe weitere Informationen) vollkommen ausreichend. Außerdem hat die Stadt
mehrere Kreisverkehre in der Stadt mit ähnlichen Maßen realisiert.

Anzufügen als weiterer Vorteil ist die Energie- und Wartungskosten Einsparung durch den Wegfall
der Ampel.
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Weitere Informationen
Kreisverkehre bieten viele Vorteile:

- Hohe Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer

- Hohe Kapazität

- Hohe Verkehrsqualität für alle Verkehrsteilnehmer

- Hohe Akzeptanz in der Bevölkerung

- Hohe Wirtschaftlichkeit
r Ein wesentlicher Vorteil des Kreisverkehrs sind die geringen Geschwindigkeiten
. Der Kreisverkehr hat weniger Konfliktpunkte als eine Kreuzung.
. Konfliktströme fahren in gleicher Richtung

M inikreisverkehre
... haben Außendurchmesser zwischen 13 und 22 m und sind deshalb städtebaulich besser
integrierbar als kleine Kreisverkehre mit 26 m
https://www.ise.kit.edu/rd download/SEB/Kolloquium SEB 06-1"2 W. Haller.pdf

Man unterscheidet je nach Funktion und Größe zwischen drei Arten von Kreisverkehren:
Minikreisverkehre, kleine und große Kreisverkehre, lhre Anlage ist für Deutschland in den Richtlinien
für die Anlage von Stra!3en - Teil I plongleiche Knotenpunkfe, den Richtlinien für die Anlage von
StadtstraJ3en (RASt 06) und im Merkblatt für die Anlage von Kreisverkehren der
Forschu nesgesel lschaft fü r Straßen- u nd Verkehrswesen (FGSV) geregelt.

Minikreisverkehre

Minikreisverkehre haben einen Durchmesser zwischen 13 und 22 Metern. Da die Kreisinsel von
großen Lastwagen oder Bussen wegen deren zu großem Wendekreis nicht umfahren werden kann,
muss diese überfahrbar gestaltet sein. In der Regel ist sie aufgepflastert und von einem Niederbord
eingefasst oder in Ausnahmefällen nur abmarkiert. Sie sind dazu gedacht, innerorts und im Bestand
an geeigneten Plätzen bestehende Vorfahrtsregelungen oder Lichtsignalanlagen zu ersetzen.6

Kleine Kreisverkehre

Kleine Kreisverkehre haben einen Außendurchmesser von 26 bis 50 Metern. Die Mittelinsel ist in der
Regel nicht überfahrbar ausgeführt. Kleine Kreisverkehre können eine überfahrbare, abgesetzte
innere Kreisfläche haben, um großen Fahrzeugen mit großen Wendekreisen ein Befahren zu

ermöglichen. Kleine Kreisverkehre werden vor allem in Randbereichen von Orten eingesetzt. Das

Merkblatt für die Anlage von Kreisverkehren der FGSV unterscheidet diese hinsichtlich ihrer Größe,
ob ein Kreisverkehr innerhalb oder außerhalb bebauter Gebiete Iiegt. Demnach soll der
Außendurchmesser des Kreisverkehrs innerhalb bebauter Gebiete zwischen 26 und 40 m und

außerhalb bebauter Gebiete zwischen 35 und 50 m liegen.

Quelle: Dr.-lng. Wolfgang Haller, Ingenieurgemeinschaft Schnüll Haller und Partner

Man unterscheidet je nach Funktion und Größe zwischen drei Arten von Kreisverkehren:
Minikreisverkehre, kleine und große Kreisverkehre. Ihre Anlage ist fiir Deutschland in den
Richtlinien fiir die Anlage von StrafJen - Teil I plangleiche Knotenpunkte, den Richtlinienfiir
die Anlage von Stadtstra/3en (RASI 06) und im Merkblatt ftir die Anlage von Kreisverkehren
der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) geregelt.

Minikreisverkehre



Minikreisverkehre haben einen Durchmesser zwischen l3 und 22Metern. Da die Kreisinsel
von großen Lastwagen oder Bussen wegen deren zu großem Wendekreis nicht umfahren
werden kann, muss diese überfahrbar gestaltet sein. In der Regel ist sie aufgepflastert und von
einem Niederbord eingefasst oder in Ausnahmef?illen nur abmarkiert. Sie sind dazu gedacht,
innerorts und im Bestand an geeigneten Plätzen bestehende Vorfahrtsregelungen oder
Lichtsignalanlagen zu ersetzen.

Kleine Kreisverkehre

Kleine Kreisverkehre haben einen Außendurchmesser von 26 bis 50 Metern. Die Mittelinsel ist in der
Regel nicht überfahrbar ausgeführt. Kleine Kreisverkehre können eine überfahrbare, abgesetzte
innere Kreisfläche haben, um großen Fahrzeugen mit großen Wendekreisen ein Befahren zu

ermöglichen. Kleine Kreisverkehre werden vor allem in Randbereichen von Orten eingesetzt. Das

Merkblatt für die Anlage von Kreisverkehren der FGSV unterscheidet diese hinsichtlich ihrer Größe,
ob ein Kreisverkehr innerhalb oder außerhalb bebauter Gebiete liegt, Demnach soll der
Außendurchmesser des Kreisverkehrs innerhalb bebauter Gebiete zwischen 26 und 40 m und

außerhalb bebauter Gebiete zwischen 35 und 50 m liegen,

Quelle:Wikipedia

Mit freundlichen Grüßen

Rainer Jansen

Bündnis 90/DlE GRüN EN Geilenkirchen
Herzog-Wil helm-Str. 81
52511Geilenkirchen
Tel.:02451 989713
Mobil: 0174 336 43 93
Mail : r.iansen@tic-knowledee.de
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Stadtbetrieb 
09.11.2016 
855/2016 

Informationsvorlage 
 
 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Umwelt- und Bauausschuss Kenntnisnahme 22.11.2016 
 
 
Information über die im Stadtbetrieb derzeit bis März 2017 vorgesehenen 
Baumschnittmaßnahmen im Rahmen der Pflanzflächenunterhaltung 
 
Sachverhalt: 
Entsprechend dem Beschluss des Umwelt- und Bauausschusses vom 08.04.2014 wurde ver-
einbart, dass auf der Grundlage einer Gesamtplanung die bis März 2017 vorgesehenen Baum-
schnittmaßnahmen im Rahmen der Pflanzflächenunterhaltung mitgeteilt werden. Folgende 
Maßnahmen sind zum derzeitigen Zeitpunkt vom Stadtbetrieb geplant: 
 

- Am Sportplatz in Teveren (Rasenplatz) müssen 17 Birken gefällt werden. Dies ist not-
wendig, da die Birken die in diesem Bereich erlaubte Wuchshöhe überschritten haben. 
Der Kreis Heinsberg wurde entsprechend informiert. Als Ersatz ist die Pflanzung von 
Säuleneichen vorgesehen. 

- An der ehemaligen Schule für Erziehungshilfe in Beeck werden zwei Birken und eine 
Eberesche im Gruppenbestand gefällt, da die Bäume zu eng stehen. Durch diese Maß-
nahme können sich Jungbäume, hier eine Eiche, besser entwickeln. 

- An der Grundschule in Würm ist die Fällung einer Hainbuche vorgesehen. Der Baum 
steht zu nah an einem Fenster. 

- An der Janusz-Korczak-Schule in Hünshoven ist die Fällung einer Kastanie, aufgrund  
des Pilzbefalls, unerlässlich. 

- Eine Kirsche auf dem Gelände des Kindergartens in Bauchem muss aufgrund von Pilz-
befall entfernt werden. 

- Im Zuge der Baumkontrolle wurde festgestellt, dass die Fällung einer Buche auf dem 
Spielplatz am Falkenweg  aus Gründen der Sicherheit unumgänglich ist. 

- Damit sich die Jungbäume entwickeln können, werden an der Hover Gracht in Nirm al-
te und kranke Pappeln entfernt. 

- Auf dem Bolzplatz in Hatterath werden die Bäume zu den Nachbargrundstücken zu-
rück geschnitten und ein Baum wird gefällt. Eine Ersatzpflanzung ist vorgesehen. 

- In der Böschung an der Beethovenstraße in Geilenkirchen wird eine Eiche mittels Hub-
arbeitsbühne zurückgeschnitten. 

- An der Alten Poststraße in Geilenkirchen schlagen Bäume gegen die Gebäudefassade, 
aufgrund dessen werden die Bäume dort zurückgeschnitten. 

- Am Mühlenhof in Beeck werden an drei Linden Kroneneinkürzungen vorgenommen. 
 
 
 
 
 
  
 

(Stadtbetrieb, Frau Aretz, 02451 - 629 221) 
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Bauverwaltungs- und Tiefbauamt 
08.11.2016 
673/2016 

Informationsvorlage 
 
 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Umwelt- und Bauausschuss Kenntnisnahme 22.11.2016 
 
 
Information über die getroffenen Maßnahmen zur Reduzierung der Auswirkungen von 
Starkregenereignissen für das Wohnbaugebiet "Hommer Heide" 
 
Sachverhalt: 
Durch das Starkregenereignis am 23.06.2016 kam es zu Überflutungen im Bereich des Wohn-
gebietes Hommer Heide. 
Entsprechend dem Fraktionsantrag der Bürgerliste vom 05.07.2016 beauftragte der Aus-
schuss in der Sitzung am 06.09.2016 die Verwaltung, vorbeugende Maßnahmen zusammen-
zustellen und dem Ausschuss zu berichten. 
Zwischenzeitlich sind die nachstehenden Maßnahmen identifiziert und überwiegend auch 
vorgenommen worden, mit dem Ziel, künftige Auswirkungen von Starkregenereignissen für 
das Wohngebiet zumindest zu reduzieren. Dabei ist allgemein anerkannt, dass außergewöhn-
liche Starkregenereignisse, wie auch das vom 23.06.2016, vorbeugende Maßnahmen an ihre 
Grenzen führen bzw. im Einzelfall auch darüber hinaus. 
Die vorbeugenden Maßnahmen im betreffenden Bereich konzentrieren sich insbesondere auf 
die Betrachtung der Wasserführung über den in Richtung Wurmtalstraße also in Richtung 
Tallage des Wohnbaugebietes führenden Wirtschaftsweg. 
Konkret sind daher die nachstehenden Maßnahmen identifiziert worden: 
 

1. Auf den angrenzenden topographisch höherliegenden Ackerparzellen werden in Kehl-
lagen sogenannte Blühstreifen von den Bewirtschaftern hergestellt. Durch die Einsaat 
von Gras und Wildblumen, wird gegenüber der Ackerbewirtschaftung erwartet, der 
unmittelbare Niederschlagsabfluss gedrosselt werden kann. 
Mit den betreffenden beiden Landwirten konnte diese Maßnahme bereits einver-
nehmlich vereinbart werden. 
Auf der ersten Ackerparzelle ist dieser Blühstreifen bereits angelegt. 
Die zweite Ackerparzelle ist derzeit mit Gründünger bestellt. Anschließend soll auch 
dort ein Blühstreifen angelegt werden. 
 

2. Die Bewirtschafter der höherliegenden Ackerparzellen wurden angehalten, die Pflug-
furchen parallel zum betreffenden Wirtschaftsweg anzulegen. Auch damit wird der 
unmittelbare Abfluss von Niederschlagswasser und vor allen Dingen von Sedimenten 
aus der Feldlage auf den betreffenden Wirtschaftsweg reduziert werden können. 

 
3. Auf dem unbefestigten Randstreifen der städt. Wegeparzelle entlang des Wirtschafts-

weges ist inzwischen eine Bodenmulde angelegt, um auch damit eine gewisse Ab-
flussdosierung zu erzielen.  
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4. Der an der Schnittstelle zwischen Wirtschaftsweg und Beginn der Erschließungsstraße 
zum betreffenden Wohnbaugebiet vorhandene Schlammfang wird wie bisher auch re-
gelmäßig gewartet. 
 

5. Im betreffenden Wohnbaugebiet besteht Trennkanalisation. Bei Ortsterminen mit von 
der Überflutung betroffenen Bewohnern wurden Fehlanschlüsse zur Kanalisation fest-
gestellt. Die Bewohner wurden angehalten, die Hausinstallation entsprechend umzu-
stellen. 

 
Der Ausschuss wird gebeten, die vorstehenden bisherigen Maßnahmen mit dem Ziel der 
Reduzierung der Auswirkungen von Starkregenereignissen im betreffenden Wohnbauge-
biet zur Kenntnis zu nehmen. 

 
 
  
 

(Bauverwaltungs- und Tiefbauamt, Herr Savoir, 02451 - 629 229) 
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